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Anttag auf Genehmigung gemäß $ 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz der iuwi AG, Energie-
Allee 1,55286 Wörrstadt auf Errichtung und Betdeb einer Windenetgieanlage Typ General
Electrics GE 5.3-158
Aktz.: 1.7 4115 /1uwi/2019

Auf Ihren Genehmigungsanftag gemäß $ 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom
13.12.2018, eingegangen mit gleichem Datum,

7. am 07 .03.2019 ergänzt durch
\X/eitere Aus führungen zu was s erge Fährdenden S to ffen

2. am 02.07.2019 ergänzt durch
Fachbeitrag Natutschutz mit integriertem fMP-Bericht (festaedt*Partner vom25.06.2019)
Feldhamstetgutachten (plan b GBR vom 07.06.2017 nietztgeändert 20.05.2019)

3. am20.08.201,9 etgänzt durch
Anftag auf Ausnahmegenehmigung nach Nr. 30 der Allgemeinen Verwaltungsvors chtift zut
I(enn z eichnung von Lu ftfahrthindernis s en (AWl

4. am03;.09.2079 ergänzt durch
Übersichtslageplan über Ein- und Ausfahrten während der Bau- und Betqiebsphase
Geänderte I(urzbeschreibung des Vorhabens

5. am 04.09.2019 eryänzt durch
Prüfbescheid zur Typenprüfung GüV Nord vorri 15.08.2019)
Geändertes Inhaltsverzeichnis
Geänderter'Plan,,Anlagedaten Turbine 1 61 MHH.,

Stadtveruraltung Mainz lAmt 67 13820 | 55028 Mainz

juwi AG
Energie-Allee 1

55286 Wörrstadt

Buslinien
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Sparkasse Mainz
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Swift-Bic. MALADE5lMNZ

FüNImT'NGETN'

I 0. lhv, 2g2g
Landeshau ptstadt
Mainz

Grün- und Umweltamt
Olaf Nehrbaß
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Postfach 3820
55028 Mainz
Haus B I Zimmer1.22
Geschwister-Scholt-Straße 4
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lhrer Daten:
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6. am21.1.0.201.9 ergänzt durch
Fachbeitrag Naturschutz mit integtiertem IJVP-Bericht Sestaedt*Partner vom 16.10.201'9)

7. am29.01..2020 etgänzt dutch
Nachtag zum Schallimmissionsgutachten (t\4eteoServ vom 22.01.2020)

8. am25.06.2020 ergänzt durch
Stellungnahm e zurn Uhu-Vorkommen tn Manz-Lerchenberg Q(orn&Stübing vom
25.06.2020)

9. am 1,0.07 .2020 etgänzt durch einen Antrag auf Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß 
'

$ 80 Abs. 2 Saa 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung

erlassen wir aufgrund von $ 4 und $ 6 BImSchG in der Neufassung vom 26.09.2002 (BGBI. I, S.

3830), ztietztgeändert durch Att. 103 VO vom 1.9.06.2020 (BGBI. I S. 1328, 1340) lnVerbindung
mit $ 2 Abs. 1 Nr. 2 und 1,.62V des Änhangs det 4. Vetordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung übet genehmigungsbedütftige Anlagen - 4. BImSch! in der

Fassung vom 02.05.2013 @GBl. I, S. 973ber S. 3756) folgenden

Genehmigungsbes cheid:

I.

Die Erdchtung und der Betrieb einer \Tindenetgieanlage Typ Genetal Electics GE 5.3-158 mit einet
Nabenhöhe von 161 m, einem Rotordurchmesser von 158 m, einer Gesamthöhe von240 m und ei-

nel Nennleistung von 5,3 M!7 auf dem Grundstück in det Gematkung Hechtsheim, Flur 16, Flut-
sttrckTT /1, (Ostrwett 32 445732,Nordwett 5533267) wird genehmigt.

Neben der \X/indenergieanlage (inklusive I(tankstell-,I(ranaufleger-,Lager- und Montagefläche) ist
die Zuwegung, die zur Erdchtung und zum Betrieb der \X/EA edotdetlich ist, Bestandteil det Ge-
nehmigung

Diese Genehmigung ergeht nach Maßgabe der untet Abschnitt III. dieses Bescheides aufgefühten
Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen und unter den in Abschnitt IV. festgesetzten Nebenbe-
stimmungen.

Dieser Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach $ 13

BImSchG nicht von det Genehmigung eingeschlossen wetden.

Die Anffagstellerin hat die I(osten des Vetfahrefls zu tragen. Diese wetden mit gesondertem Bescheid
festgesetzt.

Die füt die Bearbeitung der baurechtlichen Stellungnahme gemäß der lfd. Nr. 4.13.1 der Zweiten
Landesbauordnung zur Anderung der T andesverotdnung über die Gebühren ftit Amtshandlungen
der Bauaufsichtsbehörden und über die Vergütung det Leistungen der Prüfingenieute für Baustatik
(Besonderes Gebührenvetzeichnis) vom 09.01.2007 znfallende Gebühr wird vom Bauamt ditekt et-
hoben.
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II.
Sofottige Vollziehung

Gemäß $ 80 Abs. 2Sza 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung ffwco) in det Fassung det Be-

kanntmachung vom 79 . März 1991 (BGBI. I S. 686), die mletzt durch Artikel 1 81 VO vom 19. Juni
2020 @GBl. I S. 1328, 1,349) geändert worden ist, wirddie sofortige Vollziehung dieses Bescheides

angeordnet und damit dem Äntrag der Vorhabenttägerih vom 10.07.2020 erttsprochen. 'Vüiderspruch

und Anfechtungsklage haben somit keine aufschiebende Wirkung.

III.
Anffagsunteflagen

Die Anttagsuntedagen mit all ihren Anlagen und E;rganzurrgen sind Bestandteil der Genehmigung.

Genehmigungsuntedagen

Antragnach$4BImSchG
Formular 1..1. - 1.2

Inhaltsverzeichnis
FormvLar2

Anlagedaten, Anlagensicherheit
Formular 3

GE Rehewable Energyi
Technische Beschreibung und Daten (13 Seiten)

Sicherheitskonzept (5 Seiten)
Übersichtslageplan
Detailplan (Dipl.-Ing. Bernhard Stabto)
Plan Turbine 161 MHH, 158M Rotor Concrete-Hybrid Tower

Gehandhabte Stoffe
Formular 4
GE Renewable Enetgy:
- Verwendete'Wassergefihrdende Stoffe (6 Seiten)

- Betdebs- und Schmientoffliste (5 Seiten)

Sicherheits datenblätter
Verzeichnis det lätmrelevanten Aggregate

Formular 7
S challimmissionsgutachten QdeteoS erv vom 09. 05.20 1 8, 80 Seiten)

I ageplanAbstände zu Immissionsotten vom 30.10.2018

Nachftag zum Schallimmissionsgutachten (NleteoServ vom 22.01',2020)

Abf?illen/Abwasser
Formular 9.1

Formrilar9.2
Formular9.3
GE Renewable Enetgy: Vermeidung, Verwettung odet Beseitigung von AbFillen (8 Seiten)

GE Renewable Energy: Entsorgung von AbfiIlen (2 Seiten)

Arbeitsschutz
. Formular 10.1

Formular 10.2
Formul4t 10.3
Beiblatt mit pLrcht- und Rettungsplan (2 Seiten)

GE Renewable Energy: Sicherheitskonzept (9 Seiten)
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Btandschutz
Formular 11.01

Formular 77.02

GE Renewable Energy: Schutzzielorientiettes Brandschut zkonzept (9 Seiten)

GE Renewable Energy: Branderkennung und -meldung (5 Seiten)

Feuerweh4>lan (Umgebungsplan, Übetsichtsplan WEÄ)
Naturschutz

Formular 72.1,

Formular 72.2

AnftagaafFeststellung det UVP-Pflicht und Verzicht der tMP-Vo1prüfung
Fachbeitrag Naturschutz mit integriertem UVP-Bericht festaedtfPartnet) (81 Seiten)

Ornithologisches Sachvslsläldigengutachten BFF I{orn&Stübing GbR (71 Seiten)

Fledermauskundliches Fachgutachten BFF I(orn&Stübing GbR (51 Seiten)

Feldhamsterbestandsaufnahme 2017 und Maßnahmert zvm Feldhamstetschutz plan b GbR
(10 Seiten)
Fachbeitrag Artenschutz (saP) BFF I(orn&Stäbing GbR (51 Seiten)

ZVI Sichtbarkeitsanalyse (windPro, 6 Seiten)

Visualisierungen (2 Bilder)
Stellungnahme zumUhu-Vorkommen nMatnz-Lerchenberg (I(orn&Stübngv.25.06.2020)
I(arte Biotop- und Nutzungs strukturen f estaedt* Partner)

Batanttagsunterlagen
Bauantragsformulat, Pläne
B auvotlageb erechtigung
I(oordina"ten und Höhen zur lü/EA, TK25
Eigentümerverzeichnis, Liegenschaftskatten
Hentellungs- und RohbaukoSten
Rückbaukosten, Rückbauvelpflichtungserklärung
Ab standsfl ächenbetechnung
I(pphöhen mit Abständen zar Staße
Ang;"n zut Wehrbereichsverwaltung

Sonstige Untetlagen
S chattenwurfgutachten
GE Renewable trnergy: Vermeidung von Schattenwutf (5 Seiten)

I 17-Wind Twbulenzgutachten (30 Seiten)
I 17-Wind Standorteignung (12 Seiten)

GE Renewable Energy: Sewice-Aufzug (1,0 Seiten)

GE Renewable Energy: Blitzschutzzonenkonzept (72 Seiten)

GE Renewable Energy: Eisdetektion (6 Seiten)
DNV GL: Gutachten Ice Detection Sytem (5 Seiten)

TÜV Nord Gutachten zur Einbindung eines Eiserkenmrngssystems (17 Seiten)

GE Renewable Energy: Ällgemeine Beschreibung,,Flughindernis-Befeuerungssystem"
(7 Seiten)
DWD Sichtweitensensor
TÜV Nord Prüfbeschetd, nxTypenprüfung (16 Seiten)

Zuwegungspläne
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IV.
Nebenbestimmungen nach $ 12 BImSchG und Hinweise

Der Errichtung und der Betdeb der geplanten Windenergieanlage unterliegt den Nebenbestimmun-
gen dieses Genehmigungsbesiheides.

l. Bautechtliche Nebenbestimmungen und Hinweise

Gegen das oben genannte Vorhaben bestehen in bauaufsichtlichet Hinsicht keine Bedenken, wenn es

entsprechend der vorgelegten Antragsuntedagen und unter Berücksichtigung nachfolgend aufgeführ-
tet Nebenbestifirmungen und Hinweise ausgeführt wird.

Bedingungen

1,.1 Baulasten
Vor Baubeginn sind folgende Baulasten in das Baulastenverzeichnis der Stadt Matnzeinzuftagen:

- Belastung des Grundstücks Gematkung Hechtsheim, Flur 16, Flutstück 76 mit einer
entsprechenden Abstandsflächenbaulast.

- Belastung des Gnrndstücks Gemarkung Hechtsheim, Flut 16, Flutstück 75 mit einer
entsprechenden Abstands fl ächenbaulast.

t.2 Rückbauve{pflichtungsetklätung
Vor Baubeginn ist gemäß $ 35 Absatz 5 Baugesetzbuch eine Rückbauvelpflichtungsetklärung tbzu-
geben, die in Form einer Baulast in das Baulastenverzeichnis det Stadt Mainz einzutragen ist.

'1..3 Statik
Vor der Ausführung statisch relevanter Bauatbeiten sind die Pnifberichte des mit det Prüfung
beauftragten Ptüfsachverstäfldigen füt Standsicherheit votzulegen

Spätestens mit der Fetigstellungsanzeige ist eine Ausfertigung der geprüften Standsicherheits-
nachweise und allet zugehödgen Zeichnungen vozulegen

Htnwets:
;;;;;""effend, sind det Anzergeder Rohbauvollendung Befiähigungsnachweise zum Schweißen
von Stahl- bzw. Alubauteilen beizufägen.

Auflagen

1.4 Straß enb autechnis che Ers chließu ng / Zuw e gwg
Die straßenbautechnische Erschließung z-ischen der t"d-ig-erhard-Straße und der Baustellenein-
richtungsfläche ist gesichert. In der Fortführung des \ü/irtschaftsweges bis zum geplanten Bauvorha-
ben bedarf es einei Regelung zwischen dem Bauhetm und dem 80-Amt für Wirtschaft- und Liegen-
schfitenf 67-Grün- und Umweltamt/sowie den privaten Anliegern.

Der straßenbautechnische Änschluss im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße ist für die Ändienung der
Baustelle gemäß der Belastungsklasse 8k1,0 auf einer Länge von 20 m herzustellen in Abstimmung
mit dem 6l-Stadtplanungsamt, Abt. Staßenbetrieb. Der Umbau der Verkehrssicherungsanlage ist mit
dem 6 1 -S tadplanungsaÄt, Abt. Verkehrswes en abzustimmen.
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L.5 Angrenzende Vetkehrsflächen
Die an das geplante Bauvorhaben angrenzenden Verkehrsflächen befinden sich in einem einwand-

freien Zustand. Beschädigungen an den in Rede stehenden Vetkehrsflächen, die während der Bau-

maßnahmen entstehen, gehen sornit zu Lasten des Bauhern. Det Bauhen hat die Schäden, die dutch
die Baumaßnahme an der öffentlichen Verkehrsfläche bzw. an den öffentlichen Anlagen entstanden

sind, unverzüglich dem 61-Stadtplanungsamt, Abt. Staßenbetrieb mitzuteilen. Bei im Zusammen-

hang mit dem Bauvorhabeq festgestellten Schäden hat der Bauher diese durch eine Fachfrtma, deren

F,insatz der Zustimmung des 6l-stadtplanungsämt, Äbt. Sttaßenbetrieb bedatf, auf seine l(osten zu

beseitigen. Der Einsatz der Vetragsfirma durch das 61-Stadtplanungsamt, Abt. Straßenbetrieb, bleibt
vorbehalten.

Hinweise

1.6 Niedetschlagswasset
Das anfallende Niederschlagswasset zwf dem Baugrundstück muss auf eigenem Gelände gefasst oder

abgeleitet werden, ohne dass öffentliches Gelände odet Bürgersteige übetflutet werden können.

1.7 Enmässerurigstechnische Etschließung
Eine entwässerungstechnische Erschließung ist fiir das geplante Vorhaben aus Sicht des
rü/irts chaftsb etriebes weder nötig noch vorges ehen

3: Jl$:Xt'#.iffiitffit".:, * zusammenl.ang bebauten orstpite liegt und sich nicht im Gel-
tungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans befindet, richtet sich die bauplanungstechtliche
Beurteilung nach $ 35 BauGB.
Das Vorhaben ist gemäß S 35 Abs. 1 Nt. 5 BauGB ptivilegiett, denn es dient der Erforschung, F.nt-

wicklung odet Nutzung det \X/ind- oder'Wasserenergie.

1.9 Flächennutzungsptan A 34
In der Flächennutz.tngsplanänderung Nr.34 - Teilfortschreibung des wirksamen Flächennut-
zungsplanes (FNP A l+1 für den Teilbeteich,,Windenergie Q'Jr. 34)" sind die Grundstäcke als l(on-
zentrationsfläche für Windenergie dargestellt. Die Vereinbatkeit von Windenergieanlagen mit den
Belangen der Natur und Landschaft wurde im FNP-Verfahrenbereits geprüft.

L.L0 Bauüberwachung
Eine Bauüberwachung durch das Bauamt, Abt. Bauaufsicht, findet gemäß $ 83 Abs. 2 Sztz 2

i. V. m. Abs. 3 Landesbauotdnung Rheinland-Pfalz Q,BauO) nicht statt.

2: Votbeugender Brandschutz

2.1 Flächen der Feuerweht (zu Punkt 3.1.1, Seite 7 des Brandschutzkonzeptes)
Dte Zufahrtefi zat \Tindkraftanlage müssen für die Feuerwehr ausreichend befestigt und tragfihig
sein. Dies ist der Fall, wenn sie den Anfotderungen,,Flächen der Feuerwehr im Stadtgebiet Mainz"
entsprechen. Hiedn wird u.a. festgelegt, dass befahrbare Flächen so zu befestigen sind, dass sie von
Feuerwehrfahneagen mit einer Achslast bis zu 120kN und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu
180 kN befahten werden können.

Hinweis:

nfie unter Punkt 2.2 ff des vorgelegten Btandschutzkonzeptes beschrieben, kann aufgtund der
Gesamthöhe vorr 240 m und der Besonderheit det Anlage ein Brand innethalb det Windkraftanlage
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durch die FeuerwelnrMzinz nicht bekämpft werden. In einem solchen Fall ist mit einem Totalvedust
der Windkraftanlage zu rechnen.

3. Auflagen der Denkmalfachbehötde Landesarchäologie

An der benannten Stelle sind bislang nach den amtlichen Ortsakten der Denkmalfachbehörde Lan-
desarchäologie keine archäologischen Fundstellen bekannt und es bestehen keine formalen Schutzin-

strumente, etwa eine Rechtsvetordnung "Gtabungsschutzgebiet".
Grundsätzlich ist nur ein geringet Teil des archäologischen Bodenarchives bekannt. Deshalb muss bei

Erdarbeiten jedetzettmit archäologischen Funden aus prähistotischer und histotischen Zeiten und
der Aufdeckung von archäologlschen Fundstellen gerechnet werden.
Folgende Abläufe sind auch an Orten, von denen bislang keine archäologischen Fundstellen bekannt
sind, sicherzustellen:

3.1. Anmeldung der votbereitenden Baumaßnahmen und Etdatbeiten
Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (einschließlich Mutterbodenabtrag) hat der Vor-
habenträger sowie für die späteten trtdatbeiten det Bauttäger oder Bauher die ausführenden Firmen
vertaglich zu verpflichten mit einem angemessenen zeitlichen Votlauf (in det Regel von mindes-
tens 4 \X/ochen) die Vorgehensweise und Terminienmg der Ärbeiten in Schdftform attzuzeiuen

(Ndeldepflicht), damit diese durch die Denkmalfachbehörde Landesatchäologie überwacht wetden
können.

3.2 Meldung und Sicherung von atchäologischen Funden
Die ausführenden Baufirmea sind auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-
Pfalzhtnzuweisen. Danach ist ieder zvt^ge tretende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die

Fundstelle unverändert zu belassen, gegen Zerstötung zu schützen sowie die Fundstücke gegen Vet-
lust zu sichern.

3.3 Meldepflicht und Haftung
Die Regelungen nach 3.1 und 3.2 entbinden den Vothabentäge4bzw. den Bauträget und Bauherren
nicht von der Meldepflicht und gegebenenfalls Haftung gegenübet det Denkmalfachbehörde l.an-

$::T"t*täl;, *"*""über der Denkmalfachbehörde Landesarchäologie gilt bereits flit Bodenein-
griffe zur Vorbereitung det eigentlichen Baumaßnahme; etwa Mutterbodenabttag.

3.4. Ltchäologische Ausgrabungen
N7erden archäologische Fundstellen oder archäologische Funde angettoffen, ist der Denkmalfachbe-
hörde Landesatchäologie ein angemessener Zeitaum einzutäumen, damit archäologische Ausgrabun-
gen und Dokumentationen in Absprache mit den ausführenden Firmen ordnungsgemäß und nach
den Anforderurgen moderner archäologischer Forschung duchgeführt wetden können. In den Bau-
zeitenpTänen sinä entsprechen de Zeiter_ fiit atchäologische Arbeiten votzusehen. Nach Umfang der

notwendigen atchäologischen Äusgtabungen und Dokumentationen sind von Seiten des Vothaben-
trägers, Bauherren oder Bauträgets ftnanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich und gesetz-

lich votgeschdeben. Die ungestörte Bewahrung archäologischet Fundstellen hat prinzipiell Vortang
vor Ausgtabung und Dokumentation.

Alle Mitteilungen sind zu dchten an: Genetaldirektion I(ulturelles Erbe Rheinland-Pfalz,
Direktion Landesarchäologie - Außenstell e Mainz, Große Langgas se 29, 5 5 1. 1. 6 Mainz,
Telefon: 06131 - 2076300,Fax:06731, - 2076333, E-Mail: landesarchaeologie-mainz@gdke.dp.de
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4. Nebenbestimmunge tt zrrrrr Immissions- und Arbeitsschutz

Auflagen:

4.L Ton- und Impulshaltigkeit
Die geplante Windenergieanlage datf in aTlenLastzuständen keine nach der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Lärm (IA Lärm) zuschlagrelevante Ton- und Impulshaltigkeit aufiveisen..

4.2 Schallleistungspegel
Die N7indenergieanlage dafi die nachstehend genannten Schallleistungspegel F,,,o,,o*ru) - inklusive
eines Toleranzberciches im Sinne der oberen Vertrauensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicher-

heit von 90 %o entsprechend der Fotmel Le,nlo.x,Okto;u - Zw,Oktart * 1r20 x o * tilt-
nicht übetschreiten:

Tagzeit: (6.00 Uhr -22.00 Uhr)

Nachtzeit: Q2:00 Uhr - 06:00 Uhr)

Z *,ok,".r = 10610 dB(A)

107,7 dB(A)

107,7 dB(A)

messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum etmit-

teltet Schallleistungspegel

Serienstreuung

Messunsicherheit

Ptognoseunsichetheit

ermittelter, maximal zulässiger Oktav-Schallleistungspegel

opl

oni

oProg:

= 1,2 dB(A)

= 0,5 dB(A)

= 1dB(A)

Lr,,ro*,okrou

Die vorgenannte Emissionsbegrenzung glt orr Rahmen einer messtechnischen Überprüfung nach
DIN 61400-11 und nach FG$T-Richdinie als eingehalten, wenn für den dutch Messung bestimmten
Schallleistungspegel G*o,o, r.*",) mit det zugehörenden Messunsicherheit (o*, r.*,n) von 0,5 dB ent-
sptechend folgendet Gleichung für alle Oktaven nachgewiesen wird, dass

Lrr,on,run,*+ 7r28 xog*"*"g S Lr,ror,oktou

I(ann der Nachweis nach der v. g. Gleichung nicht erfüllt wetden, ist ergänzend mit demselben Aus-
bteitungsmodell der Schallprognose, die der Genehmigung zugrunde liegt, eine etneute Ausbtei.
tungsberechnung mit den Oktavschallpegeln der Äbnahmemessung durchzuführen.

Hinweis:

Dem Z*,o0,", ist folgendes Oktavspektrum zugeotdnet:

f Flrl 63 725 250 500 1000 2Qoo 4000 8000

I*,on.u' 87,2 92,6 97,2 99,7 1,01,,3 99,1, 791 76,0
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4.3 Schalltechnische Abnahmemessung
Spätestens 1.2Monate nach Inbetriebnahme det Anlage ist dutch eine schalltechnische Abnahmemes-

sung @missionsmessung) gemäß der TA Lärm an der Anlage die Einhaltung der oben genannten

Schallleistungspegel nachzuweisen. Dabei muss auch eine Bestimmung der Ton- und Impulshaltigkeit
(gemäß den Anforderungen der FGW-Richtlinie) edolgen. Als Messstelle kommt nur eine nach

S 29 b BImSchG bekannt gegebene Stelle in Fragä, die über die edotdediche Erfahrung im Beteich
der \Windenergie verfügt. Das mit den Messungen beauftragte Messinstitut ist aufzufotdern, die Mes-

sungen bei Vodiegen geeigneter meteotologischet Gegebenheiten unverzüglich dutchzuführen und
den Messbericht gleichzeitig mit der VersenduflgaLrr den Auftraggeber der Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion Süd (SGD Süd), Regionalstelle GewerbeaufsichtMainz,I(aiserstraße31,551,1,6Marr;r2
vorzulegen.

4.4 Wiedetholungsmessungen
Die oben genannt; Geräuscf,messungen sind wiederkehtend alle 3 Jahte durchzuführen. Der Voll-
zugder Wiederholuflgsmessung kann auf schriftlichen Antrag des Betteibers bei der Genehmigungs-

behörde und mit Zustimmung der SGD Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz, bis auf l7iderruf
teduziert oder ausgesetzt werden, wenn
- die Abnahmemessung eine Uqtetschteitung des oben genannten Schalleistungspegels ergeben hat,

und
- keine Hinweise auf eine Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit oder sonstige akustische Veränderung der

Anlage vorliegen (2.B. mechanische Getäusche durch Lagerschaden, Windgeräusche durch Schäden

an den Flügeln, Nachbarschaftsbeschurerden, \Tattungs- odet Prüfdefizite an det Anlage).

4.5 Abnahmemessung von Süindenergieanlagen anderer Betteiber
ZvmZweck det Abnahmemessung von Windenergieanlagen andeter Betteiber im Einwirkungsbe-
reich der beantragten \X/indenergieanlage,ist die WEA in Abstimmung mit der SGD Süd, Regional-
stelle Gewerbeaufsicht Mairrz bei Bedarf abzuschalten.

4.6 Schattenwutf, Abschaltautomatik
Die beanftagte \Tindenergieanlage ist so zu betteiben, dass det Immissionsdchtwett fiit die astroflo-
misch maximal mögliche Beschattungsdauer von 30 Stunden innerhalb vor;. 72 aufeinandet folgenden
Monaten und darüber hinaus 30 Minuten pro I(alendertagan den televanten Immissionsorten bei
Addition der Zeiten aller schattenwerfenden STindenergreanlagen (Gesamtbelastung) nicht überschdt-
ten wird.

Die Anlage ist mit einer Abschaltautomatik auszurüsten und bei möglichen Schattenwurfzerten außer
Betrieb zv setzen.
Dwch die Abschalteinrichtungen ist sichetzustellen, dass an den televanten Immissionsaufounkten
eine Schattenwurfdauer von 30 Stunden/a und von 30 min/d in Summe allet im Gebiet vothandenen
Windenergieanlugen nicht überschritten wfud. Es muss dutch die Abschalteinrichtung überprüfbat
und nachweisbar sichetgestellt sein, dass an den relevanten Immissionsaufounkten keine Beschattung
erfolgt, an denen durch die Vorbelastung die maximal zulässigen Schattenwurfzeiten bereits ausge-

schöpft wetden.

4.7 Überydfung der Sicherheitseindchtungen und der übertragungstechnischen Teile
Die Sicherheitseinrichtungen und die übertragungstechnischen Teile sind regelmaßigaul Funktions-
tüchtigkeit bei Betdeb und Stillstand untet Berücksichtigmg der gegenseitigen Beeinflussung zupii-
fen.
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4.8 Wiederkehtende Ptüfungen an Maschine und Rotorblättem
Wiederkehrende Pdfungen sind in regelmäßigen Intervallen durch Sachvetständige an Maschine und
Rotorblättern durchführen zu lassen. Die Prüfintervalle betragen, sofern vom Herstellet odet aus der,

Typenprüfung keine kützeren Fdsten vorgegeben sind, höchstens 2 Jahre. Sie dürfen jedoch auf 4

Jahre vedängert werden, wefln durch von det Herstellerfuma autorisierte Sachkundige eine laufende

(mindestens jährliche) Überwachung und \flartung der Windenergieanlage durchgefiihrt wird.

4.9 Mitteilung det Inbettiebnahme
Die Inbetdebnahme der Anlage ist der SGD Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Matnz mitzuteilen.

Aus der Mitteilung muss ersichtlich sein, wet Betreiber der'Anlage ist und wet die Pflichten des Be-

treibets nach $ 52 b BImSchG wahmimmt.

Jeder Betreiberwechsel ist det zuständigen Irnmissionsschutzbehörde unverzüglich mitzuteilen.

ffi:aT'ffti:':;::ffi:'ffifrhme ist eine Hersteuerbescheinigung vorzulegen, die bestätigt, dass

die errichtete Anlage in ihren wesentlichen Elementen und in ihrer Regelung mit derjenigen Anlage

übeteinstimmt, die der akustischen Planung zugtunde gelegt worden ist.

4.11 CE-Kennzeichnung und die EG-Konformitätserklärung
Bei der Edchtung und Inbetriebnahme der maschinentechnischen Anlage sind die Vorschriften des

Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) i.V.m. der 9. Verordnung zum ProdSG (Xdaschinenvetotdnung)
zu beachten. Die Anlage dafi erst iri Betdeb genofirmen werderi, wenn die Anlage mit der CE-
I(ennzeichnung versehen ist und die EG-I(onformitätserklärung des Herstellers/ Errichtets gemäß

Maschinendchtlinie (Richtlinie 2006/42/F,G) für die \X/indenergSeanlage als Ganzes votliegt.'Die EG-
I(onformitätserklärung ist zusammen mit der entsprechenden Betriebsanleitung in der lfindenetgie-
anlage zut Einsichtnahme aufzubewahren.

4.12 B ettieb s anweis ung
Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen und an geeigneter Stelle ifl der Anlage verfügbat zuhalten,
die unter anderem ausfühdiche Handlungsanleitungen füt folgende Vorgänge enthält:

- sichere Äusführung des Probebetriebes, der An- und Abfahrvorgänge, der routinemäßigen
Wartungs- und Reparatumrbeiten einschließlich des sicheren Material- und \ü/erkzeugftans-

portes vom Boden in die Gondel,
- im Gefahrenfall,

Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung.

4.73 Aufzussanlagen
Aufzugsanüg"r, iilSirrn" der Betriebssicherheitsverordnung sind Maschinen gemäß Anhang IV Teil
A Nr. 77 det Maschinenrichtlinie. Sie dürfen etst betrieben wetden, nachdem eine Abnahmepdfung
duch eine zugelassene Über-achungsstelle nach $ 14 Abs. 1 Bettiebssichetheitsvetordnung durchge*
fiihrt wurde und in der Prüfbescheinigung sichetheitstechnische Bedenken gegen den Betieb nicht
erhoben werden.

4. L4 Prüfung überwachungS bedütftiger Anlagen
üb"r-""horigsbedürftige Afhgen (Li"riAofzogr-unlug"n in Windenergieanlagen) und ihre Anlagentei-
le sind in bestimmten Fdsten wiedetkehrend auf ihren ordnungsgemäßen Zrstatd hinsichtlich des

Betriebs durch eine zugelassene Über.achungsstelle zu prüfen. Der Betreiber hat die Prüfftisten der
Gesamtanlage und der Anlagenteile auf der Grundlage einer sichetheitstechnischen Bewettung zu
ermitteln.
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4.L5 Detektion von Eisansatz
Die Detektion von Eisansatz in gefahrdrohender Menge muss zu einer Abschaltung det Anlage füh-
ren. Der Betrieb mit entsprechendem Eisansatz an den Rotorblättetn ist unzulässig. Der Rotor darf
sich nach der Abschaltungzvr Schonung der Anlage im,,Trudelbetrieb" dtehen.

4.16 Schutz vot Eisabwutf
Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hetsteller det \X/indenergiean-
lage so einzustellen, dass sie am Standott zuvedässig funktionieren. Die Verantwordichkeiten und
Testate sind schriftlich festzuhalten und dauerhaft so aufzubewahten, dass sie auf Verlangen sofort
vorgelegt werden können.

4.17 TiiV-Gutachten
Die im Gutachten des TÜV Nord Nr. 8111.327 21.5 D, Rev. 3 vom 05.06.2018 festgelegten Maßga-
ben und Voraussetzungen ftonkrete Einstellparameter/sichere Betriebsweisen) sind einzuhalten.

Hinweis:
Vetbleibende Gefahren durch herabfallendes Eis an der nicht in Betrieb befindlichen Anlage sind der
zivfuechtlichen Verkehrssicherungspflicht zazuordnen Berührt das Vorhaben den Pflichtenkreis
mehrerer Verkehrssicherungspflichtiget @etteiber det Anlage / Eigentürner det Wege) sollte det Be-
treiber der Anlage diese über mögliähe Gefahren durch Eisabfall informieren

5. Nebenbestimmungenzut Wasserwirtschaft, Abfallwittschaft und zum Bodenschutz

Abfallwirtschaft

5.1 Mitteilungspflicht
Der Beteib"t huidi" Mitteilungspflichten nach $ 53 lSeislaufwirtschaftsgesetz (IftWG) bei der
Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, I(leine Langgasse 3 n 551,1,6Mztnz spätestens mit
Inbetriebnahme det Anlage zu etfiillen.

5.2 Entsorgungswege
Sofern die bei Inbetriebnahme der Anlage darzustellenden Entsorgungswege geändett wetden oder
andere Abfälle in der Anlage entstehen, ist dies der SGD Süd vorhet schdftlich anzuzergen.

Hinweis:
Nach S 49 I(IWG i.V.m. det NachwV haben u.a.Erzeuget und Besitzör von gefihrlichen Abfillen
Registet zu führen.

Seit dem 01.01.201,9 gtlt di. Gewerbeabfallvetotdnung (GewÄbf\ö im vollen Umfang füt Erzeuger
und Besitzet von gewetblichen Siedlungsabfüllen, aufgrund deret die Äbfallströme zu dokumentieren
sind. Es ist eigenstä1dig von der Antagstelletin zu prüfen, inwieweit sie dieser Verordnung untediegt.

Anlagenbez ogener Gewäs s ers chutz / U mgang mit was s ergefähtdenden Stoffen

5.3 Allgemeine Hinweise
Die gesamte I7indkraft anlageist gemäß der Äuflistung aus det Liste der AwSV-Anlagen der Gefihr-
dungsstufe B nach $39 Abs.1 i.V.m. $39 Abs.10 AwSV zaz:uordnei. Sobald festgelegt wird, dass fiit
das Hauptgetriebe nur Stoffe mit einer \7GK 1 eingesetzt werden, ergibt sich die Gefährdungsstufe
A.
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Anlagen zumUmgang mit wassergefihrdenden Stoffen müssen dicht, standsicher und gegenüber den
zv err,l^ttenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen hinreichend widerstandsfihig
sein ($ 77 Absatz 2 AwSVJ. Die Anlagen düden nur entsprechend den allgemein anerkannten Regeln
der Technik beschaffen sein sowie errichtet, untethalten, betrieben und stillgelegt werden (S 62 Ab-
satz 2S7HG).

Zu den allgemein anerkannten RegeLr der Technik zäblen die in $ 15 ÄwSV genanriten Regeln, unter
anderem die als Arbeitsblätter D\7Ä-A 779 bis 793 herausgegebenen Technischen Regeln wasserge-

ährdender Stoffe fIRwS) der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e.V. (D\XzA).

Fär Anlagerr zumLagern,Abfiillen oder Umschlagen wassergefihrdendet Stoffen dürfen nur Änla-
gen, Anlagenteile und technische Schutzvorkehrungen verwendet werden, deren Eignung nach $ 63

WHG erwiesen ist1. S 41 AwSV bleibtunberührt.

Serienmäßig hergestellte Bauptodukte,Bauarten und Bausätze müssen übet den jeweils erfordedichen
bauaufsichtlichen Verwendbatkeitsnachweis verfügen. Die Bestimmungen der Bauregellisten und det
dort genannten technischen Regeln bzw. harmonisierten technischen Spezifikationen sowie die Be-
stimmungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (zbZ) bzw. in europäisch technischen

Zulassungen (ETA) sind zu beachten, insbesondere deren Bestimmungen zu Entwurf, Bemessung,

Ausflihrung, Nutzung, Unterhaltung, \Wartung und Instandsetzung.

Die bauaufsichtlichen Übereinstimmungsnachweise und sonstigen Nachweise sind aufzubewahren
und det zuständigen Behörde - bei prüfoflichtigen Änlagen auch dem Sachverständigen - auf Nach-
ftage votzalegen.

Anlagen zum Umgang mit wassetgefihtdenden Stoffen dütfen nur von Fachbetrieben nach $ 62
AwSV errichtet, von innen geteinigt, instand gesetzt und stillgelegt werden, soweit dies nach $ 45
AwSV etfotdedich ist. Fachbetriebe haben die Fachbetriebseigenschaft unauf$efordert gegenüber
dem Änlagenbetteibet nachzuweisen, wenn dieset den Fachbetrieb mit fachbetriebspflichtigen Tätig-
keiten beaufttagt.

5.4 Austitt von wassergefährdenden Stoffen bei Bettiebsstörungen
I(ann bei einer Betriebsstörung nicht ausgeschlossen wetden, dass wassergefihrdende Stoffe aus An-
lagenteilen austteten, sind unverzüglich Maßnahmen zur Schadensbegrenzurg zu ergreifen
($ 24 Absatz l Yewdnung über Anlagen mit wassergeFjhrdenden Stoffen [AwSV]). Die Anlage ist
unverzüglich außet Betdeb zu nehmen, weffr eine Gefiihrdung oder Schädigung eines Gewässers
nicht auf andere \X/eise vethindett wetden kann und soweit erfordedich, ist die Anlage zu entleeren.

5.5 Meldepflicht
Tritt ein wassergefihrdender Stoff in einet nicht nur unerheblichen Menge aus, ist d"ies unverzügli9h
det unteren Wasserbehörde, der nächsten allgemeinen Ordnungsbehörde oder der Polizei zu melden
($ 24 Absatz 2 AwSV, $ 65 Absatz 3 Landeswassergesetz). Die Velpflichtung besteht auch bei dem
Verdacht, dass wassergefihrdende Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge bereits ausgetreten
sind, wenn eine Gefihrdung eines Gewässers oder von Äbwassetanlagen nicht auszuschließen ist.

1 Serienmäßig hergestellte Bauprodukte, Bauarten und Bausätze zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen
wassergefihrdender Stoffe bedürfen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer europiüsch technischen Zulassung
(ETA), sofern sich aus den Bauregellisten nichts anderes ergibt. Einzölanfertigungen dagegen bedürfen grundsätzlich einer Eignungs-
feststellung nach $ 63 Absatz 1WFIG, sofern die Äusnahmeregelungen des $ 63 Absatz 2 und 3 WHG sowie des $ 41 ÄwSV nicht
greifen.
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5.6 Anlagendokumentation
Für die Anlage(n) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist eine Änlagendokumentation ge-

mäß $ 43 AwSV zu führen, in der die wesentlichen Informationen über die Anlage(n) enthalten sind.

Die Dokumentation ist bei einem \Wechsel des Betreibers an den neuen Betreiber zu übetgeben.

5.7 Betriebsanweisung und Untetweisung
Für diö Änlage(n) zamlJmgang mit wassergefihrdenden Stoffen ist nach Maßgabe des $ 44 AwSV
eine Betriebsanweisung vorzuhalten. Darin sind insbesondere Aufgaben und Verantwottlichkeiten zu

regeln. Das Beftiebspersonal der Anlage ist dem entsprechend zu unterweisen. Die Betriebsanweisung

muss dem Betdebsplrsonal der Anlage jedetzeit zuginglich sein. Einzelheiten zu Äufbau und Inhalt
der Betriebsanweisung können der Technischen Regel wassergefihrdender Stoffe (fRwS) 779 ent-
nofrünen werden.

5.8 Beschaffenheit von Rückhalteeindchtungen
Rückhalteeinrichtungen sind gemäß $ 18 Absatz 2 ÄwSV flüssigkeitsundurchlässig auszuführen. Sie

dürfen grundsätzlich keine Abläufe haben, soweit $ 19 AwSV nichts anderes bestimmt. Mit wasserge-

fihrdenden Stoffen verunreinigtes Niederschlagswasser ist ordnungsgemäß als Abwasser zu beseiti-
gen oder als Abfall zu entsorgen. Bis zur maximal möglichen Flüssigkeitshöhe dürfen keine Rohr-
durchflihrungen oder Fugen vorhanden sein (TRwS 791-1 Abschnitt 7.1.1 Absatz 6).

5.9 Rückhaltevolumen
Das Rückhaltevolumen muss mindestens dem Volumen entsprechen, das bei Betriebsstörungen bis

zum \üirksamwerden göeigneter Sichetheitsvorkehrungen frei gesetzt wetden kann.

5.10

5.10.1

5.1,0.2

Überwachungspflichten
Die Dichtheit von Anl^gen nrm Umgang mit wassetgeührdenden Stoffen und die Funktions-
fihigkeit der Sichetheitseinrichtungen sind regelmäßig zu konttollieten ($ 46 Absatz 1 AwS$.
Festgestellte Mängel sind zeitnah und - soweit nach $ 45 AwSV edotdetlich - dutch einen
Fachbetdeb nach $ 62 AwSV zu beseitigen.
Im Rahmen der Selbsti.iberwachung sind vom Anlagenbetreiber mindestens nachfolgende
I(ontrollen dutchzuführen; weitere in diesem Bescheid aufgeführte I(ontrollen bleiben unbe-
nihrt:
a) Die in den bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen von Änlagenteilön und Sichet-
heitseinrichtungen festgelegten sowie die in den technischen Untetlagen det Hersteller be-
schriebenen I(ontrollen sind dutchzuführen.
b) Die Obetfläche und insbesondere die Fugen odet Schweißnähte von Dichtflächen und
Rückhalteeinrichtungen sind regelmäßig visuell auf ihren Zustand hin zu kontrollieren.
c) Otbeton-Dichtflächen aus FD- oder FDE-Beton sind nach Maßgabe der Bestimmungen
in Teil 1 Abschnitt 8.4 det DAfStB-Richtlinie ,,Betonbau beim Umgang mitwassergefihrden-
den Stoffen @UmwS)", Ausgabe März 201.L, zu überwachen.
d) Änlagen sind tegelmäßig Äf ausgetretene wässergefihrdende Stoffe zu kontrollieren. Bei
Dichtflächen und Rückhalteeinrichtungen sind die I(ontrollzyklen so zu wählen, dass der aus-

getretene flüssige wassergefihrdende Stoff innethalb det Beanspruchungsdauer, für die die
Dichtkonstruktion ausgelegt ist, erkannt und von der Dichtkonstruktion entfernt werden
kann. Die Beanspruchungsdauet beüägt bei Anlagen ztmLagern, Herstellen, Behandeln,
Verwenden sowie zum Befördern in Rohrleitungen je nach Beanspruchungsstufe (ge-

ring/mittel /hoch) t h, 7 2 h oder 3 Monate. Bei Anlage tt zamÄbfüllen ,rttä U-r.liagen be-
ttägt sie jenach Beanspruchungsstufe th,1,44 h odet 200h.
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5.ll Prüfpflichten
Die Windkr aftanlageist nach Maßgabe des $ 46 Absatz 2 i. V. m. Anlage 5 AwSV durch eine nach

$ 52 anetkannte Sachv.lsllldigenotganisation prüfen zu lassen.

Vom Sachverständigen festgestelJte geringfiigrge Mängel sind innerhalb von 6 Monaten und, soweit
nach $ 45 AwSV erforderlich, dutch einen Fachbetdeb nach $ 62 AwSV zu beseitigen. Erhebliche
und gefihdiche Mängel sind dagegen unverzüglich zu beseitigen, danach ist die Anlage erneut von
einem Sachverständigen prüfen zu lassen (SS 48 Absatz 1 und 46 Absatz 5 ÄwSV).

5.12 Abfüllfläche
Abfällvorgänge Q,.8. zumAustausch von I{ühlflüssigkeiten) sind ständig durch eine unterwiesene
und mit der Änlage vertraute Person zu überwachen, die sich vor Beginn der Arbeiten vom otd-
nungsgemäßenZustand der dafiir erforderlichen Sicherheitseinrichtungen überzeugt hat. Während
der Abfiillung ist sicherzustellen, dass ein Verschieben bzw. Bewegen des Tankwagens bzw. des

Transportbehälters nicht möglich ist. Die zulässigen Belastungsgrenzen der Anlage sind beim Abfril-
len einzuhalten. Die Überwachung ist so durchzufühten, dass ein Ausfteten wassergefiihtdender Stof-
fe sofort erkannt wird und det Abfüllvorgang sofort unterbtochen werden kann.

Hinweise zum Bodenschutz
Für den o. g. Planungsbereich sind keine Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädlichen Bo-
denveränderungen odet Verdachtsflächen bekannt.

Altstandorte (stillgelegte Anlagen und Grundstücke, auf denen mit umweltgefiihrdenden Stoffen um-
gegangen wurde) wurden fiit diesen Beteich noch nicht erhoben.

Auf die Anzdepflicht gemäß $ 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz vom 25.7.2005 wird hingewiesen.
Demnach sind der Grundstückseigentümer und der Inhabet der tatsächlichen Gewalt übet das

Grundstück Q{ieter, Pächter) verpflichtet, ihnen bekannte Anhaltspunkte für das Vodiegen einer
schädlichen Bodenveränderung odet Altlast unvetzüglich der zuständigen Behötde (R.egionalstelle der
SGD Süd) mitzuteilen.

6.' Nebenbestimmungeflzurla Naturschutz
In den Antragsuntedagen werden die gesetzlich erfordedichen naturschutz- und attenschutztechtli-
chen Belange abgeatbeitet. Mit den dort beschriebenen Maßnahmen können erhebliche Beeinträchti.
gungen auf Tiere und Pflanzen, auf deren Lebensräume sowie auf den sonstigen Naturhaushalt und
das Landschaftsbild vermieden, minimiert oder ausgeglichen werden.

Um dies zu gewährleisten sind nachfolgende Nebenbestimmungen zu berücksichtigen:

6.1 Vetmeidungs-,Minimierungs-undAusgleichsmaßnahmen
Die im,,Fachbeitrag Naturschvtz nitintegtietem UVP Bericht (FBN)" sowie in den folgenden Gut-
achten

o Omithologisches Sachverständigengutachten vomJuli 2018
o Fledetmauskundliches Fachgutu.Lt"tt vom 6. Februat 2018
o Feldhamsterbestandsaufnahme 2017 und Maßnahmert zrtm Feldhamsterschutz vom 20. Mai

2019

jeweils zum geplanten WEA-Standort Mainz-Hechtsheim beschriebenen bzw. empfohlenen Vermei-
dungs-, Minimietungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind mit Ausnahme des I(ranichmonitorings
(siehe bterzu Ztffer 6.4) verbindlich umzusetzen.
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Abweichend hiervon sind gemäß "Etlass zum Natur- und Attenschutz bei der Genehmigung von
Windenergieanlagetim immissionschutzrechtlichen Verfahten" vom 12.08.2020 en Monitodng so-

wie betriebsbeschränkende Maßnahmen fiir IQaniche regelmäßig nicht erfordedich.

Neben dem in IQpitel5.1 FBN aufgeführten Rückbau der Lager- und Montageflächen sind auch die

,,I(uwenentschärfungen" nach B eendigung det Bauphas e wieder zurückzub auen.

Die Ergebnisse der fiir die Baufeldfreigabe erfordedichen l(artierung (ftpitel5.1 FBN, Avifauna und

Feldhamster) sind zu dokumentieten. Die Dokumentation ist det Unteren Naturschutzbehötde
(JNB) der Stadt Matnz vor Baubeginn vozulegen. Sollte hierbei festgestellt werden, dass eine Bettof-
i"ntr"it nach $ 44 BNatSchG besteht, werden weitere Maßnahmen und ggf. Nachträge zur Genehmi-

gung erfordedich. Somit kann es insbesondere aus attenschutzrechtlichen Gtünden etfordetlich wer-

ä"n, nu.httäglich Nebenbestimmungen festzusetzen

6.2 KollisionstisikovonFledermäusen
Zur Minimierung des I(ollisionsrisikos schlaggefihrdeter Fledermausarten sind Betriebseinschdn-

kungen gernäß der Vorgaben des ,,Fledermauskundlichen Fachgutachtens zum geplanten Windpark-
standort Mainz-Hechtsheim (Büro für Faunistische Fachftagen)" vozunehmen. Zu diesem Zweck ist
eine geeignete Äbschalteinrichtung zu installieren. Die Beftiebseinschränkungen ergeben sich aus den

in IQpitet 5 des Gutachtens aufgeführten Algorithmen.

Das Gondelmonitodng gemäß IGpitel5.3 des oben aufgefühten fledermauskundlichen Fachgut-

achtens ist durch einen vöm Anlagenbetreiber beauftagten Fachgutachter durchzuführen.

Jeweils nach Ablauf eines Etfassungsjahres werden die Ergebnisse bewertet und die Betriebsein-

schränkungen bei Erfordemis angepasst.

Die Anpaslung bedarf der ZurtiÄÄung der UNB det Stadt Matnz.Liegen am Ende eines Jahtes kei-

ne neuen Erkenntnisse vor, gelten die aktuell festgelegten Älgorithmen unverändert fott.

6.3 Ausgleich für Eingdffe
Die Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen gemäß Maßnahmenblatt 41, IQpitel 5.2 FBN sind auf
der Fläche Mainz-Ebersheim, Flur 9, Flurstück 11 und 13 vor Baubeginn funktionsfihig umzusetzen

und bis zum erfolgten Rückbau der WEA durchzuführen. Die Herstellung der Ausgleichsfläche be

daff der Äbnahme durch die UNB det Stadt Mainz.

Die Ausgleichsmaßnahmen gemäß Maßnahmenblatt A2,I{apitel 5.2 FBN sind auf det Fläche Mainz-
Ebersheim, Flur 4, Flurstück 76/7 durchzuführen und bis zum erfolgten Rückbau der \flEA zu erhal-

ten. Die Anpflanzung der Gehölze hat spätestens in der auf den Baubeginn folgenden Pflanzperiode

zu erfolgen, die Einsaat der krautteichen \ü/iese ntrn datzruf folgenden Einsaat-Termin, Die Herstel-

lung der Ausgleichsfläche bedarf der Abnahme durch die UNB der Stadt Mainz.

6,4 Regelung der Attensc}llutz- und Ausgleichsmaßnahmen
Die oben aufgeführten Ärtenschutz- und Ausgleichsmaßnahmen sind durch Grunddienstbarkeit,
mindestens jedoch durch vertragliche Vereinbatung dauerhaft zu sichetn. Die Sicherung ist det Ge-
nehmigungsb ehörde vor B aub eginn nachzuweis en.

Die Monitoringmaßnahmen sind gemäß IQpitel5.4 des FBN dutchzuführen und die Ergebnisse zu

dokumentieren. Die Dokumentation ist der UNB der Stadt Matnz zum 10. Februar des Folgejahres

vorzulegen. Abweichend hiewon sind gemäß "Etlass zum Natur- und Artenschutz bei det Genehmi-

gung von \Tindenergieanlagen im immissionschutzrechtlichen Vetfahren" vom 12.08.2020 en Moni-
todng sowie betdebsbeschränkende Maßnahmen fiir Iftaniche regelmäßig nicht erfotderlich. Daher
ist für die hier beantragte \fEA kein Iftanichmonitoring durchzuführen.
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6.5 Etsatzzahlung
Für die nicht ausgleichbate Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist gemäß der Berechnung des
FBN eine Etsatzzahlung in Höhe von72,824,68 EUR zu leisten.
Der Bettag ist vom Vorhabenträger vor Baubeginn an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-
Pfalz za überweisen ($7 Abs. 5 Landesnarurschutzgesetz RLP).
Empfinger:

Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU)
Landesbank B aden-\X/ürttemberg
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE77 6005 0101 0004 625182
Verwendungszweck:WEAJuwi, Mainz Hechtsheim, UIB SV Mainz,Bescheid vom Novembet2020,
Aktz: 1,7 41 15 / juwi/ 2019
Die Festsetzung det Äusgleichszahlung ist von der Genehmigungsbehörde im,,I(omON-
Serviceportal" (I(SP) einzustellen.

6.6 Sicherheitsleistung
Zur Sicherung der Einhaltung der arten- und naturschutzfachlichen Maßnahmen A1 und A2 sind vor
Baubeginn die Nachweise über den erforderlichen Grunderwerb bzw. erfordediche vertragüche Ver-
einbarungen vorzulegen.

Ferner ist eine Sichetheitsleistung in Höhe von 152.500,-- EUR vier l7ochen nach Bestandskraft der
Genehmigung, spätestens jedoch mit Beginn der Baumaßnahme bei der Genehmigungsbehörde zu
hinterlegen. Sie kann beispielsweise in Form einer unbefristeten Bankbürgschaft etbracht werden. Die
Sichetheitsleistung wird im Zuge etner ggf. erforderlichen Ersatzvornatrml in Änspruch genofnmen,
*:1" der Genehmigungsempfänget seine Velpflichtungen nicht, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig nachkommr.
Die Summe unterteilt sich in
a) I(osten für angepasste Bewirtschaftung, Maßnahme A1, (50.000,-- EUR),
b) I(osten für Herstellung und s-jähtrge Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Maßnahme 42,
(49 .200,-- EURO), sowie
c) I(osten für die dauethafre unterhaltung, Maßnahm e A2 (53.300,-- EUR).
Die Sicherheitsleistung zu a) kann jähdicü um 1/25 pachBestätigung d,rc'h die Untere Narurschutz-
behörde zurückgegeben werden
Die Sicherh.itrtäärrg zu b) kann 5 Jahren nach Herstellung der Ausgleichsfläche und nach Abnah-
me durch die untere Naturschutzbehörde zurückgegeben werden.
Die Sicherheitsleistung zu c) kann ab dem sechsten Jahr jähdich um 1. /25 nach Bestätigung durch die
Untere Naturschutzbehörde zunickgegeben werden

Eine.Ubertragung d1Jergflichtungen an Dritte und daraus ggf. resultierende Rückgaben der Sicher-
heitsleistungen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde einvJäehmlich zu vereinbaren.

6.7 FarblicheGestaltungundFitmenkennzeichnung
Zut Verbesserung der Einbindung in die Landschaft ist die Mastbasis mit gedeckten Farbtönen zu
gestalten' Hierfür ist ein Farbkonzept aus Braun-, Grün- und Blautönen zrientwickeln und vor Bau-
beginn mit der Genehmigungsbehörde einvernehmlich abzustimmen. Die Rotorblätter sind mit ei-
nem nicht-reflektierend en Belag/ hnsftich zu versehen.

Sofern am Mast der WEA eine fernwirksam erkennbare Firmenkennzeichnung angebracht werden
soll, ist dies nur nach vorheriger, einvernehmlicher Äbsprache mit der Untereri NÄrschutzbehörde
zulässig' Dies umfasst die.Attribute Farbgebung, Schrifi und Ornamentik und soll die Äuffältigkeit
der Anlage ticht zusätzlich unnötig versttrken.-
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Die NebenbestimmungenB.2 bezüglich des Luftverkehrs bleiben hiewon unberüht.

7. Straßenvetkeht

Der Landesbetrieb Mobilität erteilt dem Bauvorhaben seine Zustimmung und gibt folgende Hinwei-
SC:

Dre Zufahtt (Hinweg) sollte über die Anschlussstelle (AS) Hechtsheim der BAB A 60 möglich sein.

Der Abtransport (R.ückweg, z.B. bei Schäden an den Rotorblättem) kann nicht über die AS Hechts-
heim erfolgen, da die entsprechende Zufahrt im Einschnitt liegt und durch ein Unterfühnrngsbau-
werk vedäuft. Somit kann diese nicht von solchen Schwedastüanspottefi befahren werden.

Darüber hinaus ist flir dte Zufahrtsentscheidung (Anlieferung Schwertransport) eine Ausnahmege-

nehmigung bei der zuständigen Sftaßenvetkehtsbehörde etfotdetlich. Diese wird in einem gesonder-

ten Verfahren (VEMAGS) beurteilt.

8. Lufwerkehr

Aus zivilen Hindernisgründen und militätischen Flugbetdebsgründen bestehen gegen die Etdchtung
der \ilindenergieanlage in der Gemarkung Hechtsheim, Flur 16, Flutstück 77 /1., mtt einet max. Höhe
von 407,00 m ü. NN (max.240,00 m ü. Grund) keine Bedenken.

8.1 Lufttechtliche Zustimmung
Die luftrechtliche Zustimmung aufgrund $ 14 Abs. 1 Lufwetkehtsgesetz (I-uftVG) witd untet Beach-

tung nachstehender Neb enb estimmungen erfeilt

Die Winde nergpeanlage ist als Luftfahrthindernis zu vetöffentlichen.

8.2 Tages- und Nachtkennzeichnung
Gemäß der ,,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AV! zurl{ennzeichnung von Luftfahtthindernis-
sen vom 24.04.2020 (BAnz AT 30.04.202084)" ist an den Windenergieanlagen eine Tages. und
Nachtkennzeichnung anzubringen.

8.2.1 Farbgebung det Tageskennzeichnung
Für die Tageskennzeichnung sind die Rototblättet außen beginnend durch drei Fatbstteifen in jeweils

6 m Bteite in den Farben verkehrsorange (X.AL 2009) in Vetbindung mit verkehtsweiß ßAL 9016)

oder in den Farben verkehrstot ßAL 3020) in Verbindung mit vetkehrsweiß ßÄL 9016) odet den
Gräutönen grauweiß ßAL 9002), achatgrat ßAL 7038) oder lichtgrau S.AL 7035) za matkieten.
Die äußere Farbe muss verkehrsotange oder verkehrsrot sein'

8.2.2 Fatbgebung Maschinenhaus und Mast
Das Maschinenhaus ist mit einem mindestens zwei Metet hohen Streifen in verkehrsorange ßAL
2009) oder verkehrstot ßÄL 3020) auf halber Höhe des Maschinenhauses rückwättig umlaufend zu
markieren. Der Streifen datf durch grafische Elemente und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen
werden; grafische Elemente düden mav,trnal ein Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinenhausseite
beanspruchen. Der Mast ist mit einem drei Meter hohen Farbring in verkehtsorange (RAL 2009) oder
verkehrsrot ßAL 3020) beginnend in 40 Metetn übet Grund zu matkieten. Die Matkietung kann aus

technischen Gründen odet bedingt durch örtliche Besondetheiten versetzt angeordnet werden.

8.2.3 Nachtkennzeichnung Maschinenhaus und Mast
Für die Nachtkennzeichnung ist auf dem Dach des Maschinenhauses ein Feuer \X/, rot odet Feuet W
rot ES anzubdngen. Feuer !7, rot und Feuer W, tot ES sind tot blinkende Rundstahlfeuer (100 cd)
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gemäß Anhang 2 der Allgemeine Verwaltungsvorschrift nuI{ennzeichnung von Luftfahrthindernis-
sen (AW). Die Taktfolge der Feuet W, rot oder Feuer W, tot ES betägt:
1 s hell * 0,5 s dunkel * 1 s hell f1,5 s dunkel (= 4 Sekunden).

Die Nennlichtstärke der Feuer W, rot ES kann sichtweitenabhängig teduziert werden. Bei Sichtweiten

über 5 I(ilometern darf die Nennlichtstärke auf 30% und bei Sichtweiten über 10 I{ilometern auf
1.0o/o rcduziert werden. Die Sichtweitenmessung hat nach den Vorgaben des Anhangs 4 det AW zu
erfolgen. Die Einhaltung der geforderten Nennlichtstärken ist nachzuweisen.
Die Feuer müssen dwch einen Dämmerungsschaltet bei Untetschreitung einer Schaltschwelle zwi-
schen 50 bis 150 Lux aktiviett werden.

Äm Turm der \ü/indenergieanlage ist auf der halben Höhe zwischen Grund und der Nachtkennzeich-
nung auf dem Maschinenhausdach eine Befeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeuer (ES) anzu-
bringen. Hindernisfeuer (ES) sind dauerhaftrotleuchtende Rundstrahl- und Teilfeuet (mindestens
10cd) gemäß Anhang 1 der ÄW.

Sofern aus technischen Gründen erforderlich, kann bei det Anordnung der Befeuerungsebene um bis
zu 5 Meter nach oben oder unten abgewichen werden. Aus jeder Richtung müssen mindestens zwei
Hindemisfeuer pro Ebene sichtbar sein. Die Feuet müssen duch einen Dämmerungsschalter bei
Unterschreitung einer Schaltschwelle zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden.

8.2.4 Bedatfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK)
Die gemäß $ 9 Äbsatz 8 Erneuerbare-Enetgien-G-esLtz @EG 201,7) veqpflichtend einzubauende be-
darfsgesteuerte Nachtkennzeichnung @NI9 ist dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz GBM,
Fachgruppe Luftvetkehr Gebäude 890, 55483 Hahn-Flughafen als'zuständige Luftfahttbehörde, vor
der geplanten Installation anzazetgen. Der Änzeige sind
a. der Nachweis der Baumusterprüfung gemäß Anhang 6 Nummer 2 der ÄW durch eine vom

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur benannten Stelle und
b. der Nachweis des Herstellets und/odet des Anlagenbetreibets übet die standottbezogene Erfül-

lung der Anfordenrngen auf Basis der Prüfl<riterien nach Anhang 6 Nummet 2 det AW
beiiufiigen

Auf dem Dach des Maschinenhauses ist zusätzlich eine Inftatotkennzeichnung anzubdngen. Infiatot-
feuer sind blinkende Rundstahlfeuer gemäß Änhang 3 der AW mit einet \X/ellenlänge von 800 bis
940 nm. Die Taktfolge det Infrarotfeuet beträgt 0,2 s hell t 0,8 s dunkel (=1 Sekunde).

8.3 KennzeichnungfütmehrereWindenetgieanlagen
Die Windenergieanlagen können als 

'Windenergieanlagenblock zusafirmengefasst wetden und nut die
Anlagen an dei Penplerie des Blocks bedütfen einer I(ennzeichnung, durch Feuer für die Tages- und
Nachtkennzeichnung. Die Anlage !7EA X und WEA Y überagt die sie umgebenden Hindernisse
signifikant und ist daher ebenfalls zttkennzdtchnen. Die Tagesmarkierung dutch Fatbaufttagist hier-
von ausgenofrünen.

8.4 Sichtbarkeit/LebensdauerderFeuer
Alle Feuer dürfen in keiner Richtung völlig vom Hindernis vetdeckt werden und es muss sicherge-
stellt sein, z.B. dutch Dopplung der Feuet, dass mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbat ist.

Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (2.8. LED) kann auf ein ,,redundantes
Ferier" mit automatischer Umschaltung verzichtet wetden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das

Leuchtrrrittel bei Etreichen des Punktes mtt Soh Äusfallwahrscheinlichkeit getauscht wird.

8.5 Ersatzstromversorgungskonzept
Ein Etsatzsttomversorgungskonzept, das füt den Fall einer Stönrng der primäten elektrischen Span-
nungsversorgung eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewähdeistet, ist vorzulegen.
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Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betdeb der Feuer bis zur \X/iederherstellung det Span-

nuflgsversorgung sicherzustellen.

8.6 ZeitdauetUmschalten auf Etsatzstromversorgung
Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Äusfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Er-
satzstromversorgung da$ zweiMinuten nicht überschteiten. Diese Vorgabe gilt nicht fiu die ltfra-
rotkennzeichnung.

8.7 Ausflille der Befeuerung
Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der zuständigen NOTAM-
Zenta*leunverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der I(ennzeichnung ist so sihnell wie möglich
zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentale unvezüglich davon in I(ennt-
nis zu setzen. Ist eine Behebung nach Ablauf von zwei Wochen nicht möglich, so sind die NOTAM-
Zenftale sowie die zuständige Genehmigungsbehötde zu informieren.

8.8 Blinkfolge
Die Blinkfolge dlr eingesetzten Blinkfeuer ist zu synchtonisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00 Se-

kunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Vetschiebung von * 50 ms zu starten.

8.9 Kennzeichnung in Bauphase
Die geforderten I(ennzeichnungen sind nach Ereichen der jeweiligen Bauhöhe anzubdngen. Dies

gilt auch, wenn noch kein Netzanschluss vorhanden ist.

8.10 Einsatz von Kränen
Sollten I3äne zumBinsatzkommen, sind diese ab 100 m übet Grund mit einer Tageskennzeichnung
und an der höchsten Stelle mit einet Nachtkennzeichnung zu versehen.

8.11 Veröffentlichung
Zw Y etöffentlichung im Luftfahrthandbuch sind der
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
Am DFS-Campus
63225 Langen

und nachrichtlich dem
Landesbetdeb Mobilität (LBM)
Fachgruppe Luftvetkeht
Gebäude 890
55483 Hahn-Flughafen

unter Angabe des Aktenzeichens Rh-Pf 1787 a

- mindestens 6 Wochen vor Baubeginn und
- spätestens 4 $Tochen nach Fertigstellung det \X/indenetgieanlige

^. der Name des Standottes (Gemarkung, Flur, Flurstück),
b. die Ärt des Luftfahrthindernisses,
c. die geografischen Standortkoordinaten in Grad, Minuten und Sekunderi unter Angabe

des Bezugsellipsoids,
d. die Höhe der Bauwerksspitze in Meter über Grund und in Meter über NN,
e. die Att der I(ennzeichmrngen @eschreibung)
f. sowie ein/e Ansprechpartner /n mitAnschrift und Telefonnulnmer, die/der einen

Ausfall det Befeuetung meldet bzw. ftir die Instandsetzung 2gs1i1dig ist,
anzuzeigen.
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V.
Begründung

zwI.

Die juwi AG, Energie Allee 1, \X/örrstadt, legte zm 13.1.2.2018 den Antrag nach $ 4 BImSchG zur
Erdchtung und zum Betrieb einet Windenergieanlage aaf dem Grundstück in der Gemarkung
Hechtsheim, Flur 16, Flurstück 77 /1. (Ostwert32 445732, Notdwert 5533267) vor. Die geplante

Windenergieanlage (WEA) des T1p General Electtics GE 5.3-158 hat eine Nabenhöhe von 161 m,
einen Rotordutchmesser von 158 m und eine Nennleistung von 5,3 M!7.

Die \X/EA, die nach $ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB bauplanungsrechtlich privilegiert ist, liegt einschließlich
ihres Rotors innerhalb der I(onzentrationsfläche für Windenergie det Stadt Mainz (Flächennutzungs-
planänderung für den Bereich der Windenergie, FNP A Z+1und innerhalb des Vorranggebietes 01 des

Regiona$lanes Rheinhessen-Nahe-Tei$lan Windenergienutzung.

Bei dem Planungsraum handelt es sich um einen Offenlandbereich im lü/esten von Mainz-
Hechtsheim, umgeben von Landwirtschaftsflächen und einigen Gehölzen. Im Planungsraum befin-
den sich bereits 7 Windenergieanlagen unterschiedlichet Gtöße. In etwas mehr als 1 km Entfernung
westlich der geplanten \MEA befindet sich die Autobahn 63. In weniget als 1 km Entfernung östlich
der geplanten rü7EA schließt sich der l7irtschaftsparkMainz Rhein/Main und in ca. L,5 km Entfer-
nung der Otsbezirk von Mainz-Hechtsheim an. Dieset befindet sich in einer Talsenke (zwischen
1.75 m ü. NN und 130 m ü. NN). Der geplante Änlagenstandort liegt hier auf Ackerland im Westen
von Hechtsheim, ca.1.70 m ü. NN.

Zuständigkeit
Die Stadt Matnzist zum Edass diesbs Bescheides örtlich und sachlich gemdß $ 1 Abs. 1 und der lfd,
Nr. 1.1.1 der Änlage der Landesvetotdnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissions-
schutzes (ImSchZuVO) zuständig.

Genehmigungspflicht
Die immission.r.hotztechtliche Genehmigungsbedürftigkeit det Anlage etgibt sich aus $ 4 Äbs. 1

Satz 1. BImSchG i. V. m. dem Änhang det Verordnung übet genehmigungsbedätftige Anlagen - 4.

BImSchV -.
Nach $ 4 Abs. 7 Saz 1 BImSchG ist die Erdchtung und der Beffieb von Anlagen, die auf Grund ih-
rer Beschaffenheit oder ihres Betriebes in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwir-
kungen hervorzurufen oder in andeter Weise die Allgemeinheit odet die Nachbanchaft zu gefihrden,
erheblich zu benachteiligen odet etheblich zu belästigen, genehmigungsbedütftig.

Genehmigungsbedüdtig sind Anlagen, die im Anhang zut 4.BImSchV aufgefliht sind. Dazu gehört
auch die beanttagte Windenergieanlage:

,77n/agen qur Nutqung uon l{/indenergie nit einer Cesamth.öhe aon mebr als 50 Metern und weniger

als 20 lf,/indkraftanlagen" (vgl. Ztffer 1.6.2 des Anhangs 1. nu 4. BImSchVJ

Die Genehmigungspflicht etstreckt sich dabei auf alle Anlagenteile und Verfahrensschdtte, die zum
Betieb notwendig sind und deren Nebeneinrichtungen, die mit den Anlagenteilen und Verfahrens-
schritten in einem räumlichen und betriebstechnischenZwsammenhang stehen und immissionsrele-
vairt sein können.
Die Genehmigung war grundsätzlich im vereinfachten Verfahten zu erteilen, da die betreffende Änla-
ge in Spalte C des Änhangs 7 zu 4. BImSchV mit dem Buchstaben,,V" gekennzeichnät ist ($ 2 Abs.
1 Nr. 2 der 4. BImSchV, $ 19 BImSchG).
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Ällerdings beantragte die Antragstelledn gemäß $ 19 Abs. 3 BImSchG ein förmliches Verfahren mit
Öffentlichkeitsbeteiligung nach $ 1 0 BImSchG.

UVP-Pflicht
Die Antragstellerin hat zudem nach $ 7 Äbs. 3 des Gesetzes über die Umweltverftäglichkeitsprüfung
(LIVPG) die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beanftagt. Gemäß $ 7 Abs. 3 UVPG
entFillt die Vorprüfung nach den Absätzen 1 und 2 UVPG, wenn die Vorhabenträgedn die Duch-
ftihrung einer Umweltverträglichkeitspdfung beanftagt und die zuständige Behörde das Entfallen der

Vorprüfung als zweckmäßig erachtet. Die Stadt Mainz hat das Entfallen einer gesonderten Vorpd-
fung als zweckmäßig erachtet. Für dieses Vorhaben besteht daher nach.$ 7 Äbs. 3 Satz 2 UVPG eine

UVp-pru.nt. Diese zieht ein förmliches Genehmigungsverfahren mit Öffenttichkeitsbeteiligung ge-

mäß $ 10 BImSchG nach sich.

Die UVP ist unselbständiger Bestandteil des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsvetfahtens

(s 4 rrvPc).

Ein IJVP-Bedcht wurde vorgelegt. Über den tlVP-Bericht wird der Z:ustand det vorhandenen
Schutzgüter erfasst und in ihrer Bedeutung beuteilt. Im Rahmen der untenstehenden zusammenfas-

senden Darstellung und Bewertung wutden bei der LIVP die Wirkungen des hier genehmigten Vor-
habens betrachtet. Die durch die Vorhabentägerin bereits im Rahmen des UVP-Bedchts votgesehe-

nen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, Ausgleichs- und Etsatzmaßnahmen sowie diesbe-

zügliche etgänzende/konkretisierende Festsetzungen in diesem Genehmigungsbescheid wutden hiet-

bei berücksichtigt.

Vetfahten
Der Antrag mit den zugehörigen Antragsunterlagen wurde den im Genehmigungsvetfahren zu betei-

ligenden Stellen:

o Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Mainz
. StadtverwaltungMatnz

37.04- Feuerwehr
60.02 -Bauamt
67.02 - Stadtplanungsamt
67.04 - Grün- und UmweltamtfUntere \X/asserbehötde

6:7 .02 - G rün- und Umweltamt/Umweltplanung
o I(teisveiwaltungMainz-Bingen
o AutobahnamtMontabaur
o Landesbetdeb Mobilität, Fachgruppe Lufwetkehr, Hahn- Flughafen,
o f .andesbetdeb Mobilität Worms
o Generaldirektion I(ulturelles Erbe Rheinland,-Pfalz,Direktion Landesarchäologie

- Außenstelle Mainz

z:ur fachTicben Prüfung und Stellungnahme zugeleitet. Die beteiligten Fachbehörden, die sachverstän-

digen Stellen und die Genehmigungsbehörde haben den Antag und die Untedagen geprüft, keine

grundsätzlichen Einwände gegen das Vothabqn ethoben sowie Nebenbestimmungen und Fiinweise
festgesetzt, unter deren Votaussetzung sle die Genehmigungsfihigkeit des Vothabens befürworten.
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Bekanntmachung und Auslegung
Der Genehmigungsantrag und die zugehörigen Antragsuntedagen, aus denen sich Art und Umfang
des Vorhabens ergeben, sowie die für die Umweltveträglichkeitsprüfung erfordedichen Untedagen

lagen gemäß $10 Äbs. 3 BImSchG und $ 10 det 9. BImSchV in derZeitvom 04.11.2019 bis

03.1,2.2019 bei den fplgenden Stellen aus und konnten eingesehen werden:

7. bei der Stadtverwaltung Mainz, 67-Grün- und Umweltamt, Haus C, Raum 22, Geschwister-

Scholl-Straß e 4, 5573X Matnz sowie

2. bei der Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Pariser Str. 110, 55268 Nieder-Olm,
P.aum228

Stellungnahmen zu den ausgelegten Untedagen konnten in der Zeitvom04.77.201,9 bis einschließlich

03.01..2020 bei den genannten Stellen abgegeben werden. In dieser 1. Offenlage wurde im UVP-Potal
versehentlich ein veraltetes Gutachten zum Feldhamster eingestellt. Aufgrund dessen erfolgte etne 2.

Offenlage, bei der die Einsichtnahme imZeiaaumvom 10.02.2020bis einschließlich 09.03.2020bet

den o.g. Stellen edolgen konnte.

Darüber hinaus warerr die o.g. Untedagen wähtend des genannten Äuslegungszeitraums (sowohl bei
der 1. als auch bei der 2. Offenlage) über das länderübergreifende UVP-Portal untet
http s : / / www.uvp -verbund. de /rp zur Einsichtnahme ab rufbar.

Außerdem wurde der Bekanntmachungstext im Amtsblatt und auf der Internetseite der Stadt Mainz
veröffendicht unter:
https: / /www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/amtsblatt.php
Zasätzhchwurde der Bekanntmachungstext auch im Nachrichtenblatt der Verbandsgemeinde ffG)
Nieder-Olm ,,aktuell" sowie auf der Internetseite det VG Nieder-Olm unter
httos: / /www.vE-nieder-olm.delvs niedetolm/Aktuelles/Nachdchtenblatt veröffentlicht.

Gemäß $ 10 Abs. 3 BImSchG und $ 72 der 9. BImSchV konnten etwaige Einwendungen gegen das

Vorhaben innerhalb der zweiten Einwendungsfrist vom 10.02. 2020 bts einschließli ch 09 .04.2020 bei
der Stadtverwaltung Mainz sowie bei der VG Nieder-Olm vorgebtacht wetden.

In der Öffentlichen Bekanntmachung wurde als Termin zur Erörterung der rechtzeitig gegen das

Vorhaben vorgebrachten Einwendungen zunächst der Montag,04.05.2020,1,4:00 Uhr bestimmt.
Als Veranstaltungsort wurde das Grün- und Umweltamt, Geschwister- Scholl-Straße 4, Mainz, Haus
A, im Sozialraum, 1. OG, festgelegt. Dieset Tetmin wutde aufgrund der I{ontaktbeschränkungen
wegen der Corona-Pandemie sodann auf Donnerstag, 18.06.2020,74:00 Uhr verschoben. Auf die

Terminverschiebung wurde im Ämtsblatt veröffentlicht und auf der Intemetseite der Stadt Mainz
unter https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergetservice-online/amtsblatt.php
hingewiesen. Zusätzhch wurden die Einwender jeweils sepant pet E-Mail am 21.04.2020 über die
Tetminverschiebung informiert.

Erötetung
Bis zum Ablauf der jeweiligen Einwendungsfristen wurden gegen das Vorhaben Einwendungen von
insgesamt sieben Privatpersonen fotm- und fristgerecht erhoben.

Äufgrund des Umfangs der eingegangenen Einwendungen erfolgte bereits vor der Erörterung eine

Stellungnahme der Antragsteiledn unter Mitwirkung det Gutachter.

ZumBrörterungstetmin selbst sind keine Einwendet f tnnen erschienen.
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Über den Vedauf des Erörterungstermins wutde eine Niedetschrift gefetigt.

Einwendungen
Die während der beiden Äuslegungen form- und fristgerecht eingegangenen Einwendungen lassen

sich in folgende Themenblöcke gliedern:

1. Schal./Lärmschutz
2. Sonstige Gefahten / Eiswurf, Eisfall
3. Schattinschlag/Btinkfeuer (Optische Effekte)
4. Artenschutz (Zugvögel. Brut- und Rastvögel, Feldhamstet, Fledermäuse)

5. Vetfahrensfragen fFH-Gebiete, UVPG)
6. Betriebliche Beeintächtigung
7. Planverfahren (Nlindestabstand)
8. Denkmalschutz

Im Folgenden werden die Einwendungen sowie die dazugehörigen Stellungnahmen der Anftagstelle-
rin und der jeweiligen Fachgutachtet zwsammenfassend datgestellt und abschließend von det Ge-
nehmigungsbehötde bewettet bzw. abgewogen.

Dies erfolgt im Zusammenhang mit der Datstellung und Bewertung der Umweltauswfukungen gemäß

$ 21 Abs. La und 1b der 9. BImSchV untet a) bis f .

Soweit Einwendungen vorgebacht wurden, die sich nicht direkt auf Umwelteinwirkungen beziehen,

wird hierauf ebenfalls nachfolgend Bezug genornmen.

Prüfung det Genehmigung der Genehmigungsvotaussetzungen
Im Vedauf des Genehmigungsverfahtens wat festzustellen, ob die Genehmigungsvoraussetzungen
gemäß $ 6 BlmSchG vorliegen oder duch Nebenbestimmungen gemäß $ 12 BtmSchG herbeigeführt
werden können.

Die Prüfirng des Anftages hinsichtlich der Einwirkungen dutch Immissionen (I-ärm, Licht, Schatten-
wurf etc.) hat ergeben, dass schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche

Nachteile und erhebliche Belästigungen fiir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft durch die bean-
tt^gte Maßnahme nicht zu erwarten sind.

Die bauplanungsrechtlichen sowie landesplanerischen Votaussetzungen, füt die Genehmigung det
WEA liegen ebenfalls vor. Die WEA ist nach $ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB pdvilegiert zulässig und liegt
einschließlich ihres Rotors innerhalb der I(onzentrationsfläche für Windenetgie det Stadt Mainz (Flä-
chennutzungsplanänderung für den Bereich der \X/indenetgie, trNP A Z+1und innethalb des Vorang-
gebietes 01 des Regionalplanes Rheinhessen:Nahe-Tei$lan \Tindenergienutzung.

Das geplante Vorhaben stellt einen Eingdff gemäß $ 14 Abs. 1 BNatSchG dar. Eingriffe in Natut
und Landschaft im Sinne des Natutschurzrechtes sind Verändefungen der Gestalt oder Nutzung von
Gtundflächen, die die Leiqtungs- und FunktionsFihigkeit des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes erheblich beeinträchtigen können. Die Erichtung einer \Tindkraftanlage und die damit ver-
bundene Anlage der Stellflächen etc. füht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Naturhaushaltes
und des Landschaftsbildes und stellt somit einen Eingriff gem. $ 14 BNatSchG dar, der einer Z,ias-
sung gemäß S 15 i. V.-. S 17 BNatSchG bedatf. Die vodiegende Planung unter Berücksichtigung der
festgelegten Nebenbestimmungen bedcksichtigt die Votgaben des $ 15 Abs. 1 BNatSchG.
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Einer Genehmigung stehen auch andere öffentlich-rechtliche Vorschdften und Belange des Arbeits-
schutzes nicht entgegen. Die von den beteiligten Fachbehörden abgegebenen Stellungnahmen beut-
teilen die beantragten Maßnahmen gtundsätzlich positiv. Die vorgeschlagenen Nebenbestimmungen
haben ihten Niederschlag im Genehmigungsbescheid gefunden.

Zusammenfassönde Darstellung und Bewetung det Umweltauswitkungen sowie Erläute-
rung zur Berücksichtigung behördlicher Stellungnahmen und Außerungen det Öffentlichkeit
Nach $ 21,a Abs.1a Nr. 2 der9. BImSchV muss der Genehmigungsbescheid aufgrund der U\rP-
Pflicht eine etgänzende Begründung enthalten, welche die zusammenfassende Darstellung nach $ 20

Abs. 1a der 9. BImSchV, die begründete Bewettung nach $ 20 Abs. 1b det 9. BImSchV und eine Et-
läuterung zi.rr Berücksichtigung behördlicher Stellungnahmen sowie der Außerungen der Öffentlich-
keit ($ 21 Abs. 1 a Nr. 2 c) der 9. BImSch! umfasst.

Gemäß $ 20 Abs. 7a der 9. BlmSchV hat die Genehmigungsbehörde auf det Grundlage der nach den

SS 4 bis 4e der 9. BlmSchV beizufügenden Untedagen, det behötdlichen Stellungnahmen, det Ergeb-
nisse eigener Ermittlungen sowie det Äußerungen und Einwendungen Dritter eine zusammenfassen-

de Darstellung der möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die in $ 1 a der 9. BlmSchV genann-

ten Schutzgüter, einschließlich det \üTechselwirkung, det Merkmale des Vorhabens und des Standot-
tes, mit denen erhebliche tt"ghlsilige Äusurirkungen auf die Schutzgütät vetmieden, vetmindett odet
ausgeglichen werden sollen sowie der Maßnahmen, mit deiren erhebliche nachteilige.Äuswirkungen
auf die Schutzgüter vermieden, vermindert odet ausgeglichen werden sollen, einschließlich der Er-
satzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschift, roerarbeiten.

Die zusammenfassende Darstellung bildet die Grundlage füt die Bewertung der voraussichtlichen
Umweltauswirkungen des Vorhabens und enthält alle wesentlichen Angaben, die frir die Bewertung
erfordedich sind. Die zusammenfassende Darstellung umfasst demzufolge Aussagen über Att und
Umfang sowie Eintdttswahrscheinlichkeit bestimmter Umweltauswirkungen einschließlich möglicher
Schäden und führt za einer Gesamtabschätzungdet Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens.

Grundlagen für die Beurteilung der Umwelwerträglichkeit sind neben weiteren Erkenntnisquellen die
Antragsunterlagen einschließlich der beigefügten Fachgutachten, IJntersuchungsberichte, insbesonde-
re der vorhabenspezifische Fachbeittag Natutschutz mit integriertem UVP-Bericht, inklusive der je-
weiligen Anlagen/Anhänge, die fachgutachterlichen Stellungnahmen det Behötden sowie die Et-
kenntnisse aus den Offeniagen der Antragsuntetlagen. Weiterhin wutden zut Durchführung der LIVP
die maßgeblichen Hinweise und Veröffentlichungen der Fachstellen det Landesregierurig Rheinland-
Pfalz genutzt.

Die zusammenfassende Datstellung enthält zunächst keine Aussagen darüber, ob die ptognostizierten
Umweltauswirkungen tolerietbar, verflachlässigbar bzw. positiv oder negativ zu bewerten sind. Die
zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen ist vielmeht auf die Wiedergabe von Fakten
bzw. voraussehbaren Geschehensabläufen beschränkt. In der zusammenfassenden Darstellung sind
demzufolg'e - soweit entscheidungserheblich - Aussagen z:utrcffer' über den Ist-Zustand der Umwelt
und die voraussichtliche Vetänderung der Umwelt infolge des geplanten Vorhabens bei Etdchtung
und bestimmungsgemäßen Betrieb, bei Betdebsstörungen und bei Stör- und Unfiällen, soweit eine
Änlage hierfiit auszulegen ist odet hietfür votsorglich Schutzvotkehrungen vorzusehen sind, sowie
infolge sonstiget zw erwartender Entwicklungen.

In einem weiteten Schdtt bewertet die Genehmigungsbehörde auf det Grundlage der zusammenfas-
senden Darstellung und nach den für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften die Auswirkungen des UVP-pflichtigen Vorhabens auf die in $ 1a det 9. BImSchV genann-
ten Schutzgütet, vgl. $ 20 Abs. 1b der 9. BImSchV
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Daneben ist nach $ 21 Abs. 1a Nt. 2 c) der 9. BImSchV eine Erläuterung erfordedich, wie die be-

gründete Bewertung nach $ 20 ,Nbsatz 1b det 9. BImSchV, insbesondere die Angaben des LfVP-
Berichts nach $ 4e, die behördlichen Stellungnahmen nach den $ 11 der 9. BImSchV sowie die Auße-
rungen der Öffentlichkeit nach den $ 12 der 9. BImSchV, in det Entscheidung berücksichtigt wutden
oder wie ihnen anderweitig Rechnung getragen wurde.

a)s Mensch, insbesondete menschliche Gesundheit

Schall/Lärmschutz

Im Bereich des Lärmschutzes wutde det Antag und insbesondete die Schallimmissionsprognose

vom MeteoServ- Ingenieurbüto für Meteorologische Dienstleistungen vom 09.05.2018 mit Nachtrag
vom22.01.2020 wnter Zugrundelegung der Regelungen det Technischen Änleitung zum Schutz gegen

Lärm -TA Lätm- vom 26.08.1993 (GMBI. S. 503) geprüft. Die TÄ Lärm dient dem Schutz der All-
gemeinheit und der Nachbarschaftvonschädlichen Ümweltein-irkongen durch Geräusche sowie der

Vorsorge gegen solche schädlichen Umwelteinwirkungen.

InZiffer 3 (Allgemeine Grundsätze lir genehmigungsbedütftige Anlagen) wird hierzu u. a. Folgendes

ausgeführn

,,Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen duch Getäusche ($ 5 Äbs. 1 Nr. 1 BImSchG) ist
votbehaltlich der Regelungen in den Absätzen 2 bis 5 sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am
maßgeblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 nicht überschteitet.
Die Genehmigung für die zu beurteilende Änlage darf auch bei einet Überschreitung det Immissions-
richtwerte aufgrund der Votbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt wetden, wenn der
von der Anlage ve{ursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant
anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenrl die von der zubeurteilenden Änlage ausgehende

Zasatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um
mindestens 6 dB(A) unterschreitet.
Die Bestimmung'det Vorbelastung kann in Hinblick auf ,Lbsatz 2 entfallen,wenn die Geräusch-
immissionen der Anlage die Immissionsrichtwette nach Nummer 6 um mindestens 6 dB($ unter-
schreiten."

Die Schallimmissionsprognose von MeteoServ wutde geprüft, entspricht den Votgaben det TA t.ätm
und ist Bestandteil der Genehmigung.

Einwenduns: Zu niedrise Sichetheitszuschläse
Im Außenbereich gelegene rü(/ohngrundstticke haben Anspruch auf Einhaltung des nächtlichen Im-
missionsrichtwertes von 45 dB (A). Bei dem hier maßgeblichen Äbstand der \7EÄ zu den Wohnan-
wesen ,,Chausseehaus 1" und,,Hinter dem Chausseehaus" ist davon auszugehen, dass entgegen der
vorgelegten Schallgutachten des Bütos MeteoServ vom 09.05.2018 und 22.01,.2020 dtese

Nachtimmissionsrichtwerte nicht einzuhalten sind. Es wurden zwar dieVotgaben det IÄI zum soge-

nannten Interimsverfahren eingeatbeitet, allerdings gehen die beiden Schallprognosen vofl zu niedd-
gen Sicherheitszuschlägen aus. Es mangelt auch daran dass bezüglich der gegenständlichen \7EA
keine Dreifachmessung vorliegt und Vorbelasturigen (2.8. auch durch Fremdbelastung) nicht gemes-
sen wutden.
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S te II ungn ahm e An trags te IIe tin :
Der Nachweis der Einhaltung der nächtlichen Immissionsrichtuerte hat durch eine entsprechende Schallausbreitangsbe-

recltnung nach der DIN ISO 96/ 3-2 unterAnwendung des Interimsuefahrens qur Prognose der Geräuschemitsionen

aon lWindkraftanlagen qu trfotgtn, was im uorliegenden Fa// darch das uorgelegte Schallinnissionsgutachten uom

09.05.20/ 8 mit Nachtrag aon 22.0/.2020 erfolgte. Hiernach ist dauon ausqugehen, dass die nächtlichen Immissions-

richtwefte an allen lYohnhäusern 'Chausseehaus 1", 'ITinter dem Chausseehaus / " (O 05) und "Arz Hechenberg

3" eingehahen werden können.

Zur S icherstellung der NichrÜ berschreitung der Imnissionsrichtuerte warden die S challinni:sionsprogruosen unter

Beräck:ichtigung uon Sicherheitsquvhlägen im Sinne der oberen (90 %) Vertraaensbereichsgrenq.e durchgeJühx, Die

Anwendung der oberen (90 U Veftrauensbereichsgrenry entspricht derVorgabe derBundf Uinder-

ArbeitsgemeinschaftJilr Immissionsschutq(UD @it Stand uon 30.06.2016) und stellt einen konsenatiuen Ansatq

dar. Die uorgebrachte Einwendung, dass qa geinge SicherheitsTuschläge angewandt wurden, ist danit nicht rytrffind.
Bei den in den Schallimmissionsprognosen aerwendeten Daten qur Vorbelastung handelt es sich ausschließlicb am ge-

nehmigte Schallkistungspegel, die als maximal qalässigund rechtlichfxiert anqusehen sind. Zasätqfiche Messurugen

sind daher im Zusammenhang mit den durchgefihxen Schallimmissionsprognosen nicht erforderlich

In der Schallimnis:ionsprognose wurden alk qum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung bestehenden, genehmigten oder

beantragten lWindenergieanlagen aus der weitläufgen Standoftamgebung berücksichttgt and die nöchtlichen Beurtei-

lungspegel dffiren{ertf)r die Zasatq-, Vor- und aucb Gesamtbelastung dargestellt.

Zusätqlich trfo$t die Berücksichtigung einerpotentiellen Vorbelastwng an näglichen lVohnhäusern im Gewerbegebiet

des lWirtschaftsparks ,,LIain7Süd". Der Unfang der qu berücksichtigenden Vorbelastung wie auch die ry berücksich-

tigenden Immissionsorte warden hierbei uon der qnständigen Genehmigungsbehörde uorgegeben und entsprechende Infor-

rnationen dem Gutachterfl)r die Bearbeitung qur Verf)gunggestelh. lWeitere Inforrnationen qu den im Bereich der

Immissionsorte releuanten Vorbelastungsanlagen, insbesondere qu lärmintensiuen Cewerbebstieben (mit Nachtbetrieb)

waren nicht bekannt b<*. <n berücksichtigen. Ungeachtet dessen ist mit Ausnahme des Inmissionsortes IO 03 (I(hiu

IVinternheimer Str. / 9, MainTMaienborn) nit Beryg auf Nr. 3.2./ derTA Uirrn die Zumtqbelastungfiir die

Nachtryit als irreleuant einqustufen (Jntervhreitung des Imnissionsrichtuertes >= 6 dB, s. BerichtNr.: NO-MHII-
0518 uom 09.05.20/ 8 u. NarhtragBerichrNr.: NO-NA/ -MHII-}/ 20 a. 20.0/.2020), n dass eine Berücksich-

tigangpotentieller Vorbelastungsanlagen prin(piell enfallen kann. Aucb im Bereich des Immi:sionsortes IO 03, der

sich nach B-Plan "Schleichengarten-Ergänqung" lAtlA / 8) in Bereich eines reinen lWohngebietes (l[/R) befndet, ist
aufgrund des Gebietscharakters der Umgebung und der nach BauNVO hier rylössigen Ceböude bqw. NutVungen uon

keinen releaanten Vorbelastungenfir die Nachtq-eit ausqugehen. Nach den uorliegenden Prognoseergebnissen ist die

In'eleuanqder Zusatqbelastung auch an den betrffinden lWohnhäusem 'Chausseehaus / ", 'Tlinter den Cbausseehaus

/ " (O 05) und 'Am Hechenberg 3" anTunehmen. Darüber hinaus sind die lV/ohnhäuser 'Chausseehaus / " und

'Am Hechenberg 3 " aufgund der Unterschreitung des Innissionsrichtuertes uon )= 10 dB(A durch die Zusatqbe-

lastung nicht mehr dem Einwirkungsbereich dergeplanten lN/indenergieanlage nach Nr. 2.2 derTA Uim ququord-

nen.

Am l%ohnhaus iTfinter dem Chausseehaus / " (O0 5) beträgt derBeurteilungspegel der Zusatqbelastung 36 dB(A)
und ist danit 9 dB(A unter dem nach TA b)rm güttigen nächtlichen Immissionsrichtwert (45 dB(A)). Selbst bei

Ausschöpfung des nächtlichen Immissionsrichtwertes durch eine hier theoretisch unterstellte ,,Frendbelastung" wäre die

Gevmtbelastung damit naximal / dB höher als der Immissionsichtwert, was entsprechend Nr. 3.2./ derTA lt)rn
nicht der Zulässigkeit des Vorhabens entgegenstehen würde.

Zusammenfassende Bewertung det Genehmigungsbehötde:
Die von der Vorhabenträgerin vorgelegte Schallimmissionsprognose von MeteoServ nebst Nachtrag
ist nach fachlicher Pnifung in Abstimmung mit der jeweiligen Fachbehörde als sachlich dchtig erstellt
und entsprechend den maßgeblichen Anforderungen anzusehen. Das Gutachten stellt eine belastbare
Entscheidungsgrundlage dar; insbesondete die Sichetheitszuschläge wurden gemäß Nr. 3 (Qualität
der Prognose) det ,,Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen" vom LAI korekt
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ermittelt. Die Behauptung der Einwendungsführer, der maßgebliche Richtwert zut Nachtzeit von 45

dB(A) könne an der\üTohnanwesen,,Chausseehaus 1" und,,Hinter dem Chausseehaus" nicht einge-

halten werden, trifft damit nachweislich nicht zu.

Einwendung: Beeinttächtigung durch vothandene Autobahn
Zu der Belastung durch die \X/indkraftanlagen kommt die bereits ethebliche Vorbelastung durch die

Äutobahn 463, die nur wenige Meter vor dem Haus det Mandantschaf,t vorbeiführt. Eine Frequentie-

rung mit 1O-tausenden Pkws pro Tag bringt bereits eine enotme Vorbelastung.
Dies bedeutet im konkreten Fall, dass das Haus det Mandantschaft nunmehr von allen Seiten enot-
mer Geräuschbelästigung ausgesetzt wird. Seitens des Planers wurde nicht berücksichtigt, dass eine

absolut unzulässige Immissionseinwirkung auf die Mandantschaft zukommt. Der Windpark kann

nicht isoliert beftachtet werden. Vielmehr müssen bestehende Immissionen - wie die AutobahrL - zrl-
nächst Grundlage der Überprüfung bilden
Es ist zwat nchäg, dass so genaffiter Verkehrslärm nach der TA.-Lfum.zunächst im Messvetfahren

nicht bedcksichtigt wird. Im Rahmen der Pdfung der Unzumutbatkeit von Immissionen findet vor-
handener Verkehrslärm aber Bedcksichtigung. Tag- und Nachtbelastung ist unzumutbar.
Nachdem der Betdeb der Autobahn nicht eingestellt werden kann, verbietet sich aber Planung, Ge-
nehmigung und Betrieb weiterer immissionsttächtiger Anlagen in diesem Bereich.

Neben den bereits erwähnten Immissionen kommt noch die Belastung dutch Fluglärm über den

Häusern hinzu. Dies gilt insbesondere bei Ost'wind. Bei angenorilnenen 60 Tagen Ostwind kommt
man immer noch auf ca.38 000 x Flugiärm über dem Haus. Auch dieser Fluglärm ergänzt dann noch
die beiden anderen Immissionen.

Im Sommer ergibt dies eine absolute Unzumutbarkeit für die Mandanten als Bewohner ihrer Haus-

anwesefl.

Stellunsnahme det Antraps telledn:
Die Verkehrsgeröuvhefallen nicht in den Anwendungs- bqw. Geltungsbereicb derTAliirm und iind daher nicht als

Vorbelastungqu berücksichttsro (t.Nr.2.4Abs. /. derTAUi*).Hiernach bkibengemäf Nr. 1 derTAUirm

ffintliche Vlrüehrswege, dai;t u,ltht den Anforderungen des Zweiten Teils des BImSchG unterliegen, uon uomherein

aa.ferBetracht (ug/. BaJVGH a. / /.03.2004 NVuZ-RR 2005, 797/799, BaIVGH a. 20.06.201/ Aq, 22
CS / /./ /0/ 2 bis /0/ 5). Falls Verkehrsgeräusche Berücksichtigungfnden sollen, müssen diese dem Anlagenbetrieb

ququordnen sein (s. Nr. 7.4 derTA U)r*) was im uorliegenden Fal/ nicht gegeben ist.

Zusammenfassende Bewetung det Genehmigungsbehörde:
Die Bestimmungen und maßgeblichen Vorgaben detTA Lärm wutden - auch unter Berücksichtigung
ötnzubeziehender Vorbelastungen - korekt angewendet bzw. eingehalten. Insbesondere wurden in
der Schallimmissionsprognose alle flit das Vorhaben televanten Lärmquellen berücksichtigt, die

grundsätzlich isoliert voneinander zu betachten sind. Von der WEA selbst gehen keine schädlichen
U mwelteinwirkungen aus.
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Sonstige Gefahren, Eiswurf/Eisfall

Soweit neben Umwelteinwirkungen von det Anlage'sonstige Gefahren ausgehen, wutden dazu dte

Stellungnahmen der Fachbehörden eingeholt und durch Äuflagen die erfotdedichen Vorkehrungen

getroffen.

Die Eiswurfgefahrist eine sonstige Gefahr im Sinne von $ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG.

Gemäß der Nr. 7.9 der Hinweise zur Planung und Genehmigung von \Tindenergieanlagen CIüEA)
vom 19.07.2016 sind \Tindenetgieanlagen allgemein so zu erdchten und zu betreiben, dass es nicht zu

einer Gefihrdung durch Eisabwurf kommt.

Der möglichen Gefahr durch Eisabwurf vom Rotor einer Windenergieanlage wird mit det Eiserken-

nung BLADEControi begegnet. Die entsprechende Technische Dokumentaion zur Eisdetektion ist
Bestandteil det Antragsuntedagen und damit dieses Genehmigungsescheids

$ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG verlangt insofern alletdings keinen absoluten Schutz. Et vedangt nicht,

dass jedes nur denkbare Risiko der Herbeiführung voll schädlichen Umwelteinwirkungen odet sonsti-

gen Gefahren ausgeschlossen sein muss. Risiken, die als solche etkannt sind, müssen nur mit hinrei-
chender, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechender \X/ahrscheinlichkeit ausgeschlossen sein.

Mit den Auflagen 4.15 bis 4.1,7 wrd sichetgestellt, dass das von Eiswurf ausgehende Risiko im Be-

reich der Windenetgieanlagen ausreichend beherrscht wird.

Einwenduns:
Der Großteil der bewirtschafteten Fläche liegt im Beteich des Planungsgebietes und ist dementspre-

chend durch Eiswutf stark gefihrdet.

Stellunsnahme det Antass telledn:
Die IYEA wird mit einerz Eiserkennungssltstem "BI-ADEcontrol" ausgestattet, die die Eisbildung an den Rotor-

blätnrn erkennt. Eitxe detaillierte Beschreibang ist den Antragsanterlagen 7u entnehmea:

ZusammenfassendeBewetungderGenehmigungsbehötde: 
;

\Wegen der möglichen Problematik des Eisabwurfs ist die WEA mit einer automatischen Eisansatzer-

kenn.rng mit Abschaltautomatik ausgestattet.

Der Einwendung wurde dutch Nebenbestimmungen (siehe 4.15 bis 4.17) Rechnung getragen.

Schattens chlag/ B linkfeuer (Optis che Effekte)

Die Berechnung des Schattenwurfs aus det Rotation der Rotorblätter erfolgt nach dem vorgelegten
Schattenwurfgutachten (von Mirjam Wöhlke, juwi AG) mithilfe der Software \üindPRO 3.1..633.

Als Beurteilungsgrundlage dienen die ,,Hinweise zur Ermittiung und Beurteilung der optischen Im-
missionen von Windenetgieanlagen (1X/EA-Schattenwurf-Hinweise)" des staatlichen Umweltamtes
Schleswig, die vom I-AI2002 als Standard anerkannt wurden. Als Richtwert wird hier die maximal
mögliche Beschattungsdauer (,wotst-case"-Annahme) unter kumulativer Berücksichtigung aller
\7EA-Beiträge pro Immissionsort von 30 Stunden pro I(alenderjaht und dadbet hinaus 30 Minuten
pro I(alendertag definiert. Eine Einwirkung durch zn erwarteflden periodischen Schattenwutf wird als

nicht erheblich belästigend angesehen, wenn beide Richtwerte nicht übetschritten wetden.
Die Schattenwurftrognose kommt zu dem Etgebnis, dass es durch die geplante Windenetgieanlage
theoretisch an 9 der 16 betrachteten Immissionsorte zu Übetschteitungen det dezeit geltenden Im-
missionsrichtwerte von 30 Stunden imJaht, bzw. 30 Minuten amTagkommen kann:
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IO 02 (I{ein-Winternheim, Steinritsch 10),

IO 06 (Azlainz-Hechtsheim, Adam-Opel-St. 5),

IO 09 (l4ainz-Hechtsheim, mögliches Wohnhaus),
IO 1.2 (Adainz-Hechtsheim, Adam-Op el-Str. 6),

IO 13 (l\4ainz-Hechtsheim, Ädam-Opel-Str. 10),

IO 7 4 (Nrlainz-Hechtsheim, Adam-Op el-S tr. 8),

IO 1 5 (I{ein-Winternheim, Hechtsheimer. Berg 53),

IO 17 (I{ein-Wintetheim,I(atthause 13) und
IO 18 (I{ein-\Tinternheim, Hechtsheimer Berg 57).

An den übrigen Immissionsorten kommt es nicht zu Überschreitungen der geltenden Grenzwette.

Durch technische Maßnahmen in Form einer automatischen Äbschaltung kann sichetgestellt wetden,
dass in Zeiten des astronomisch möglichen Schattenwurfs bei entsprechenden Lichwerhältnissen die

Anlage abgeschaltet wird (siehe Auflage Ziffer 4.6 des Bescheids). Die Schattenwurfprognose ist Be-

standteil des Genehmigungsbescheids.

Einwenduns:
Die beantragte WEA rückt in eine demrtige Nähe zur \X/ohnbebauung, dass die gesetzlichen Vorga-
ben bezüglich des zulässigen Schattenwutfes nicht eingehalten werden. Gleiches gilt dutch die Be-
eintächtigung durch die Tag- und Nachtbeleuchtungen der Anlage.

I

S tellunsnahme Antass telledn :
Die geset{ichen Vorgaben werden eingehalten.

An einigen Immissionsorten kommt es qu Überschreitungen, wodurcb der Einbau eine Abschaltautomatik notwendig

wird. An der benannten lYohnbebauung kommt es qu keinen geset{ichen Übervhreitungen.

Darch eine Tages- und NachtkennT,eichnung derWindenergieanlagen werden Auflagen an die sichere DuichJührung

d e s Laftuerke hrs amge s e / {.
Die TageskennT,cichnung wird standardncifig durch role Markierungen an Gondel, Rotorblättern sowie Turm umge-

seiql. Eine Tagbeleuchtung durch weife Feuer ist nicht uorgesehen.

ZurRedu{erung der nächtlichen Uchtemissionen werden die Blinkfewer mit den umgebenden Anlagen slncbronisiert,

der Abstrahlwinkel ninimiert sowie die Uchtstärke sichtweiteinabhängig redu{eft. Zusät7/ich dary ist - genäf S9
Abs. 8 EEG 20/7 - eine bedarfsgesteuerte Nachkennqgichnung (BNK) einqurichten,'wenn die Sicherheit des brft-
uerkehrs dies qulässt. Die Unsetqungsfrist gilt nach momentanen Standgenäf derBurudesnetTawntwr (BNetry4) bls

30.06.202/ . Demnach wird die NachtkennTgichnung nur bei Anwesenheit aon Flaguerkehr angeschaltet.

Aufgrund dergesetqfichen Anpassungen derAllgeneinen Verualtungsuorschrift qurknnqgicbfttlngaln Luffahnhin-
demissen (AW knnryichnung)find.et derryit eine erneute Beteikgung derLuftfahrtbehörde statt. In diesem Rahnen
wird die Ml;glich keit qur bedarftgesteuerten N achtkennq,oichnung gepnift.

Zur Redu{erung der optisch wahmehmbaren Beeinträchtigangen durcb die nächtliche Befeuerung der WEA erfolgt

<il:ätdich eine Slnchronisierang derNachtbefeueruftg (fa//s umsetqbar nit Bestandsanlagen) sowie die Minimierung

des Abstrahlwinkels und des Einbaws eines Sichtweinnmessgerätes. Dies gehört qun technirhen Standard einer mo-

derven IVEA.
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Zusammenfassende Bewertung det Gönehmigungsbehöide:
\Wegen Schattenwurfauswirkungea ist die \7EA mit einer Äbschaltautomatik auszutüsten und bei
Überschreitung der genannten Richtwerte außer Betrieb nr setzefl. Darüber hinaus ist die novellierte
Allgemeine Verwaltungsvorschrift (AV\/) zurl(ennzeichnung von Luftfahrthindetnissell vom
24.04.2020 in IQaft getreten. Diese grbt die Parameter frit die notwendige Tages- und Nachtkenn-
zeichnung vor.
Entsprecf,ende Nebenbestimmungen wurden unter Ziffer 4.6 und Ziffer. S ff. in den Genehmigungs-

bescheid aufgenommen.

Einwendunsen:

") A"fg"r"d d* fehlenden Akkreditietung und der ausgeschlossenen Übernahme det Verantwot-
tung fiir die Schallprognose ist das Schallgutachten des Büros MeteoServ im Verfahren nicht
vetwendbar.

b). Das Büro MeteoServ verwendet bei det Berechnung der Votbelastung \7EA (a-d) das Referenz-

spektrum der IÄI. Das war falsch, denn für die Anlagen lagen seitens der Hersteller teils Oktav-
spektren vor, das LAl-Referenzspekttum ist nur zu vetwendefi, wenn solche Vetmessungen
nicht vodiegen und unterscheidet sich deutlich vom korrekten Spektrum der \X/EA.

.) Bei dem I-Al-Refetenzspektrum fehlten die beiden tiefen Oktaven und teils die Frequenz 8l<EIz.

d) In den Berechnungsprotokollen findet sich der Ansztz, die Richtwirkungskorrektur gleich Null
zv setzen. Das ist nach IÄI getechtfertigt bei ungedchtet und ins Freie abstahlende Quellen.
Dazu zähIen\7EA nicht, denn es handelt sich um ausgeptägte akustische Dipole.

Durch das \ü/eglassen der Richnvirkungskonektut (3 dB(A)) wurden die Verbesserungen
durch das Interimsverfahren rückgängig gemacht. Die Belastung wurde daher an allen Stellen er-
fahrungsgemäß um 2-3 dB(A) iu geingbetechnet.

") Das Bi.iro MeteoServ gab zn, keine weiteren Vorbelastungen ermittelt zu haben. Das war falsch.
Denn die Immissionspunkte lagen - unsystematisch rechetchiett - in den Wirkungsbereichen bei-
spielsweise der Gewetbegebiete Pfaffenstein/ Essenheim und Reichenbach/ Obet-Olm. Sodann
lag im Wirkungsbereich auch eine Schießanlage mit Einsatz von Waffen bis hin zu Gtoßkalibern
("Gut Schuss", Ober-Olm).
Die Vorbelastung duch sämtliche televanten Gewerbegebiete und sonstigen lärmerzeugen
den Installationen ist nach zu ermitteln. Ohne die vollständige Vorbelastung ist das Gutachten
mangelhaft.

0 Die Vorbelastung durch landwirtschaftliche Aggregate im Bereich wurde nicht ermittelt.
Zisätzhch hat die richterliche Rechtsprechung entschieden, dass einige landwirtschaftliche Ma-
schinen als "Anlagen" im Sinne der TA Lätm zu berücksichtigen sind (\4ähdtescher, Ttaktoren).
Diese Maschinen sind selbst nicht nach TÄ Lärm zu beurteilen, aber als Vorbelastung zwingend.

Q-inienquellen)

Die fehlende Vorbelastung durch landwirtschaftliche Aggregate und Maschinen im Bereich ist
nach zw ermitteln. Ohne deren Einrechnung ist die Schallprognose mangelhaft.

g) Bei korekter Berechnung bezüglich des Ansatzes der Berechnungsparameter wütden außer in
Ebersheim an allen Immissionsaufpunkten die Schall-Richtrverte überschdtten. Die Anlage ist
nächtlich abzuregeln oder zu vetschieben.
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h) Unabdingbar sind Immissionsmessungen bei Vollbetrieb der Anlagen (95% Nennleistung), bei
verschiedenen \Tinddchtungen und lüTettetlagen und konkret am jeweiligen Immissionsort
(Vohnhaus det Mandantschaft).

S te II u nsn a hm e An tass telledn :
Za a)

EntsprecheTtd der ständigen Ruhtsprechung (OVG Münster 10 B 67/ /02 a. / 3.05.2002, OVG Saarlouis 3 B

77/ /0 u. 04.05.20/0, VGH Kassel 9 B 2936/09 u. 21.0/.2010, OVG Lüneburg 12 I-A / 74/ / 2 u.

/ 2.07.20/ 3, VG Stuttgart 3 K 2914/ l1 a. 23.07.20/ 3, VG München M / SN 09.4042 u. 12.09.2008) isrfi;r
die Erstellung der Schallinnissionrprlgnlse ke.ine tpe{elle (Dakks) Akkreditierung oder eine staatliche Anerken-

nung b4a. Zulassung des Gutachters notwendig b7y. rechtlich nicht uorgesehen. Die qaständige Genehmigungsbehörde

präft die paalität und diefachliche Nchtigkeit der eingereichten Gutachten. DerVoruurf "der ausgeschlossenen Über-

nahme der Verantwortung" ist nicht haltbar, da u sich bei der diesbeqüglichen Formulierung im Gutachten lediglich

um einen branchenüblichen Garantie- b4u. Haftang.tausschluss gegenüber dem Aaftrageber handelt (s. Seite 1 Absatq

2 in BerichrNr.: NO-MHII-}5/ 8 uom 09.05.20/ 8).

ZrA
IYurde in einem neuen Gutachten überarbeitet und in der 2.Ofenlage ausgelegt.

Zr r)
Die I-AI (nit Stand uom 30.06.201 6) gibt den Frequenqbereich für das Referenrypektrun eindeutig nit 634000
Hq.uor, so dass in diesem Zusammenhang keirue höheren oder tieferen FrequenTgn qu berücksichtigen waren.

Zu d)

Die Innissionsprognose warde auf Basis des mittlerweile behördlicherseits durch entsprechende Einführungserlasse der

Uinder anerkannten Inteimsuefahrens des NAI-S unter Berücksichtigung der hierbei erfolgnn Ansä@ qur Model-

lierung derfreqaenryelektiaen Schallausbreitungflir bochliegende paelkn (bei einerpaavhalen Bodendärupfung

Agr= - 3 dB u.NchtwirkungskorrekturDc= 0 dB bqw. mathem:atisch öquiualentAgr= 0 dB u. DC = 3 nB)

unter Verwendang uon Oktaabandspektren durchgefihrt (I/erfahirensbeschreibung in Genehnigungsantrag. siehe Ka-

pitel 5./ in BerichrNr.: NO-MHII-15/ I aom 09.05.20/ 8). Dabei ist neben derAnnahne qurBodendtinpfung

(Ag, = - 3 dB, d.h. Vernacblässigang derBodendämpfung bei gleichryitigerAnnahme einerBodenreflexion) auch die

Annabne qur Richtwitkungskorektut (DC = 0 dB, Annahmefür\VEA als eine angerichtete ins Freie

abstrahlende Punktschallquelle) als uefahrens- bqw. modellimnanent anqasehen. Die ffiekte bry. die uom Einwender

genannten ,,Verbesserungen" werden gegeni)ber den qurückliegend angewandten (alternatiuen) Vefahren nicht ,,rück-
gängiggenacht" (die BodendänpfungAgr konnte bein altematiuen Vefahren bis qu 4,8 dB betragen, was damit

theoreti$h auch dem max. Unterschied 4uivhen.alten und neuen Vefahren entsprechen kann).

Zr4
Flir'die uorliegende (Jntersuchung wurden 6 Bestandsanlagen sowie eine qum Zeitpunkt der Gutachtenerstellangge-

nehnigte,jedoch noch nicht enichtete lWindenergieanlage aus der Standortumgebung berilcksichtigt. Zusätq/icb efnlgte

die Beräcksichtigung einerpotentiellen Vorbelastang an ntiglichen IWohnhäusern im Gewerbegebiet dns lVirt-
vhaftsparks 'MainTSüd". Der Unfang der qu benicksichtigenden Vorbelastang wie auch die qu berücksichtigenden

Immis,rionsorte wurden hierbei aon der ryständigen Genehmigungsbehörde uorgegeben und entsprechende Informationen

dem Gutachterfiir die Bearbeitung ryr Verfügunggestelh: lf,/eitere Informationen qu den im Bereich der Immissionsor-

te releuanten Vorbelastangsanlagen insbesondere qu lärzintensiuen Gewerbebetrieben (rnit Nachtbetrieb) waren nicht

bekannt b<*. <n berücksichtigen. Auch im Rahmen der seitens des Gutachters an 28.04.20/ 7 darchgefihrten Vor-
ort-Buichtigung waren im Bereich der untersuchten Immissionsorte subjektiu keine Geräuschq die auf eine gewerblich

bedingte Vorbelastung hinweisen würden, wahrnehmbar. Ungeachtet dessen ist mit Ausnahme des Immissionsortes IO
03 ({kin-I{/intemheiner Str. / 9, MainTMaienborn) nit Bequg aaf Nr. 3.2.1 derTA Uirm die ZusaQbelastung

fi;r die Nachtryit als in'eleaant einqustufen (Unterschreitung des Immissionsrichtweües >= 5 dB, s. Kapinl 5.2.1 in
Bericht Nr.: NO-MHII-15/ 8 aon 09.05.20/ 8), so dass eine Berücksichtigungpotentieller Vorbelastangsanlagen

pin{piell enfallen kann. Auch in Bereich des Immissionsortes IO 03, der sich nach B-PIan "Schleichengaxen-
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Ergänqttng" MA / S) im Bereich eines reinen lVohngebietes ffrR) befndet, irt aufgrund du Gebietscharakters der

Umgebung und der nach BauNVO hier qalässigen Gebäude b4u. Nutqungen aon keinen releuanten Vorbelastangen

fiir die Nachtqyit ausqugehen.

zrJ)
Es sind nurAnlagen, die auch in den Anwendangsb3reich der TA Lärmfallen, Vw berücksichtigen. Insbesondere

fatkn nicht genehnigungsbedi.irfttgt landwirtschartliche Anlagen nach Nr. / c) derTA Uirn nicht in deren Anwen-

dungsbereich.

Zrd
Dilsogenannte ,,Gegenrechnung" dei Einwenders ist in der Sache nicht nachuolfuehbar. Es erfotgt keine adäqua-

n Beschreibang b4a. Darstellang di uenyendeten Eingangs- bpu. Enissionsdaien (insb. Oktaubandschallleistungspe-

ge/) und Vefahren, mit denen die Berechnang der Beurteilungtpegel an den Immissionsorten durchgeftibrt wurde. Auch

sind keine weiteren Detailergebnisse (q, B. Teilinnissionspegel an den Immissionsorten, Berechnung der oberen Ver-

trauensbereichrgren<en, Isophonendarstellang ete) ryrÜberpnlJbarkeit der aom Einwender berechneten Beufteilungspe-

gel der Gesantbelastung dargestellt. Des l{/eiteren sind die uom Einwender azrgefionnenen Zuschläge auf den ,n4us-

gangsschallpegel" nicht mit den Vorgaben des Interimsuerfahrens des NAIJ und derl-AI (rnit .ftand u.

30.06.2016) uereinbar. Aufgrund der nangelnden Transparenqund der hier aus den uorgenannten Gründen anqu-

nehmenden nichr regelkonforrzen Ausbreitungsberechnung sind die Ergebnis.re al.r nicht vertrauenswürdig bqw. belastbar

einqustufen.

Zu h)

Diesbe{iglich wird die Genehmigungsbehörde eine Regelungim Genehnigungsbescheid darch entsprechende Nebenbe-

stimmungen t tfto.

Zusammenfassende Bewertung der Genehmigungsbehötde (a-h) :

Die von der Vorhabenttägerin vorgelegte Schallimmissionsprognose nebst,Nachtagist nach fachli-
cher Prüfung in Abstimmung mit det jeweiligen Fachbehörde als sachlich richtig snd entsprechend

den maßgeblichen Anforderungen erstellt anzusehen. Sie stellt eine belastbare Entscheidungsgrundla-
ge dar die Genehmigungsbehörde schließt sich den gutachtetlichen Bewettungen an. Die Wahl des

Gutachters obliegt überdies der Antragstelledn. Eine Veqpflichtung zurBeaufttagung eines akkredi-
tierten Unternehmens fär eine Schallprogrrose ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Für die Über-
prüfu"g der Prognose wird eine Äbnahmemessung gefordert, mit der innethalb eines Jahres nach
Inbetriebnahme der Änlage dutch eine schalltechnische Abnahmemessung (Emissionsmessung) ge-

mäß der Technischen Änleitung zum Schutz gegen Lärm (IA Lärm) an der Anlage die Einhaltung
des o.g. Schallleistungspegels nachzuweisen ist. Dabei muss auch eine Bestimmung der Ton- und
Impulshaltigkeit (gemäß den Anforderungen det FG\7-Richtlinie) erfolgen. Äls Messstelle kommt
dafür nur eine nach S 29 b BImSchG bekannt gegebene Stelle in Frage, die über die erforderliche
WEA-spezifische Fachqualifikation verfügt. Die Messung ist bei Vodiegen geeigneter meteorologi-
scher Gegebenheiten durchzuführen. Das mit der Messung beaufttagte Messinstitut ist aufzufotdern
den Messbericht gleichzeitig mit der Versendung an den Auftraggeber der SGD Süd, Regionalstelle
Gewerbeaufsicht Mainz zarPrufune vorzulegen (siehe NebenbestimmutgZtffet 4.3 dieses Be-
scheids).

Das Messprojekt "Tieffrequente Geräusche inkl, Infraschall von \Tindkrzftanlagen und anderen

Quellen" der Landesanstalt fiir Umwelt und Messung ufid NaturschutzBaden - Wütttemberg
(LUBIQ wird als gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis seitens det Fachbehörden anetkannt.
In 700 m Abstandvon den \)Tindenergieanlagen war bei den Messungen det o.g. Studie zu beobach-
ten, dass sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel nicht meht nenrienswert
oder nur in gedngem Umfang erhöht. Det Inftaschall wutde im \X/esentlichen vom Wind ezeugt und
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nicht von den Anlagen. Der Frequenzbeteich von 8000 Hz ist aufgrund der Entfernung der einher-

gehenden Luftabsorption und der bewerteten Immissionspegel ein vernachlässigbarer Geräuschanteil.

Für den Betrieb der Schießsportanlage "Gut - Schuss Nieder-Olm" e.V. Iiegt der SGD Süd, Regional-

stelle Gewerbeaufsicht Mainz, ein Gutachten des damaligen Landesamts füt Umwelt und Gewerbe-

aufsicht vor (Bericht Nr. 3012). Die im Gutachten untetsuchten nächstgelegenen Wohnbebauun-
gen/Immissionsorte [X/R - Gebiet IR\X/ Tag 50 dB($) liegen 90 - 100 m vom Schießstand entfetnt.
ber Schießstand liegt im Vergleich dazu mehr als 2,5 kmvom nächstgelegenen Irnmissionsot in
I{ein-\X/intemh eim en tfemt.
Im Beurteilungsergebnis des o.g. Gutachtens werden der IR!7 sowie der maximal zulässige Spitzen-

pegel deutlich eingehalten, selbst wefln nur Gtoßkaliberwaffen zum Einsatz kommen würden. Dahet

-lrtd" der Schießstand nicht in die Vottrelastung einbezogen, zrtrnal die Betriebs zeiten außerhalb der

Nachtzeiten liegen. \ü/eiterhin sind keine lätmtelevanten Gewetbebetriebe mit Nachtbeftieb bekannt.

Gemäß Nr. 1 Abs. 2 Buchst. c TA Lätm sind von der Anwendung der TA Lärm nicht genehmi-

gungsbedürftige landwirtschaftliche Änlagen ausgeflornmen.

Unter landwirtschaftlichen Anlagen sind Anlagen zu verstehen, die im Rahmen det Urproduktion det
Gewinnung landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie derZubereitung, Verarbeitung und Verwertung
selbst gewonnener derafüger Erzeugnisse dienen. Landwirtschaftliche Maschinen (Ä4ähdreschet,

Traktoren) sind von der TÄ Lärm ausgenofiunen, da diese unter den Begdff det Urproduktion zu

subsumieren sind (OVG Münster, B. v.23.07.2008 - 8B 21,5/07, votgehend VG Düsseldorf, B. v.

1,7.01.2007 -3 L 16s6/06)

Beeinträchtigungen durch die WEÄ auf das Schutzgut Mensch sind nach alledem nicht zu befürch-
tefl.

b) Tiete, Pflanzen, biologische Vielfalt
(Zugvögel, Brut- und Raswögel, Feldhamstet, Fledermäuse)

Die Erdchtung der Anlage stellt einen Eingriff in Natur (Iiere, Pflanzen, biologische Vielfalt), Land-
schaft und in das Landschaftsbild dat. Duch Wegeausbauten,I(ranstellflächen und Fundamente

werden zudem die Gestalt und die Nutzung der Grundfläche wesendich vetändert.

Dem Antrag wurden umfangreiche artenschutzrechtliche Gutachten beigefligt, die Bestandteil der
Genehmigung sind:

o ein ornithologisches Gutachten zu Btut-, Gast- und Zugvögeln
o ein Fachbeiftag Naturschutz mit integriertem Bericht zu den voraussichtlichen Umweltaus-

wirkungen des Vorhabens p-VP-Bericht nach $ 4e det 9. BImSch!
. eine I(arte zu Biotop- und Nutzungsstrukturen
o eine Feldhamsterbestandsaufnahme 201,7 mlt einer Ergänzung vom 20.05.201,9

o einFledermausgutachten
o ein Fachbeitrag Artenschutz
o eine Stellungnahme zrtmUhu-Vorkolnmefl in Mainz-Letchenberg
o eineaktuelleSichtbarkeitsanalyse

Diese Gutachten wutden von der unteren Natutschutzbehörde gepdft. Es wurde festgestellt, dass in
den Antragsunterlagen die gesetzlich erfotdedichen naturschutz- und artenschutztechtlichen Belange
abgearbeitet wurden. Mit den dort beschdebenen Maßnahmen und mit den unter Ziffet 6 dieses Ge-
nehmigungsbescheids aufgeführten Nebenbestimmungen können ethebliche Beeinträchtigungen auf
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Tiere und PfTanzen und deren Lebensräume sowie auf den sonstigen Natwhaushalt, die biologische

Vielfalt und das Landschaftsbild vermieden, minimiert oder ausgeglichen werden.

Im Gemeinsamen Rundschreiben des Ministeriums füt \X/irtschaft,I(limaschutz, Energie und Lan-

desplanung, des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums für Umwelt, Landwittschaft, Ernäh-

rung, Weinbau und Forsten und des Ministeriums des Innern, für Sport und Infiastruktut Rheinland-

Pfalz vom 28.05.2013 enthält das I(apitel ,,F. Naturschutzrecht" die natut- und artenschutzrechtli-

chen Änforderungen an den Bau und Betrieb von \X/indenetgieanlagen. Nach der Anderung rechtli-

cher Grundlagen insbesondere dem Inktafttreten des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) vom
06.70.201.5, der Landeskompensationsverordnung (LI(ompVO) vom 1,2.06.201,8, der Andetung des

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 28.09.2017 und des Landesentwicklungsprogralnmes

GEP fD vom21..07.201.7 entspricht dieses I(apitel in Teilen nicht mehr der aktuellen Rechtslage. Mit
dem ,,Edass zum Natur- und Ärtenschutz bei det Genehmigung von Windenergieanlagen im immis-
sionsschutzrechtlichen Verfahren" vom 12.08.2020 wurde dieses IQpitel aktualisiert. Dies fand bei

det Prüfung durch die untere Naturschutzbehörde Berücksichtigung.

Die abweichende Regelung ftit das Monitodng sowie betdebsbeschränkende Maßnahmen für Iftani-
che entsprechen dem o. g.-Erlass vom 12.08.2020. Nach dem dezeitigen I(enntnisstand ist das Risiko

einer I(ollision von ziehäden I(ranichen mit Windenergieanlagen ,.ht gering und erfüllt nicht die

Voraussetzungen der Merkmale det Signifikanz (vgl. OVG I{oblenz, Urt. vom 31.10.2019 -1 A
1.1643/17 -, BeckRS 201.9,30369).

Die Vereinbarkeit von lX/indenergieanlagen mit dem Vogelzug wurde im FNP-Verfahren bereits fest-

gestellt. Im Folgenden wetden Einwendungen zum Themenkomplex unter b) im Einzelnen behandelt

und mit der zusammenfassenden Darstellung und Bewettung gemäß $ 21 Abs. l.a i.V.m. $ 20 Abs. 1a

und 1b der 9. BImSchV vetbunden.

Artens chu tz (Zugv ö gel, Brut- und Ras tvögel, F eldhams ter, Fledermäus e)

Einwendungen:
Geschütze Vogelaften würden mit dem Beffieb der Anlage gefihrdet und aufgrund der Dimensio-
nierung der Anlage in weit größerem Maße als durch die bereits in diesem Gebiet vorhandenen Anla-

gen gefiihrdet.

Im Gutachten wird festgestellt, dass verschiedene geschützte Fledermausaften im Bereich der ge-

planten \7EA vorhanden sind. Es muss infrage gestelJt wetden, ob die Maßnahmen zutm Gondel-
monitoring sowie zwingendet Abschaltzeiten letztendlich den Verbotstatbestand des $ 44 Abs. 1

BNatSchG fiötungsvetbot wildlebender Tiere) ausschließen können.

Festgestellt wurde der Feldhamster mit mindestens viet Bauten im Bereich der !7E4. Beschrieben

werden vom Gutachter die Seltenheit und große Bedeutung det ansässigen Population. Es werden so

genannte ,,präventive Vetmeidungsmaßnahmen" empfohlen. \ü/ie sich dies gestalten soll, ist dem
Gutachten nicht zu entnehmen

Stellunsnahme An trass telledn :.

F/ederrnaas:

Bei der obligat enpfohlenen Mafnahme des Gondelmonitorings in Verbindungmit daraus abgeleiteten Abschaltq,eiten

handelt es sich um eine wissen&haftlich fundierte und seit Jahren anerkannle und prakti(erte Venneidungsnta.fnahme,

die daher auch in dieserForm in lV/EA-l-eifaden Rheinland-Pfala(/SVt ü LUV/C21/ 2) entsprechend Eingang

gefunden bat Unter Berücksichtigung der dort genannten Parameter kann - auch nach aktueller Rechtssicht - sicber

dauon ausgegangen werden, dass esfiir a//e Flederrnaasaften qu keinem signifkant erhöhten Kollisionsrisiko kommen

kann. Artenvhutryechtliche Verbotstatbestände in Sinne des S 44 O Nr. / BNatSchG sind samit bei Umsetqung

di e s er M af n a h m e fiir a lle F le de rrz au s aüe n aa s qu s ch li ef e n.
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Feldhamster

Die yier errzinelten Bauten befanden sich 4uar aaf dem Flurstück, wo die geplanten VEA erstellt werden so//. Die

taßächlich benötigte Baufläche selbst betriftjedoch nicht das gesamte, erfasste Flurstück, sondern nur die T,entralen

Teile dessen. Dabei werden Baafläche und Kranausleger derart plat{ert, dass die gefundenen Bauten mindestens 50 m

enfemt sind. Alleine dadurch kann schon dne baabedingte Tötung ausgeschlossen werden. Trot4len erfolg1 uorsorglich

eine Sache nach neuen und beiedelten Baaten, am in diesen Fa// die betrffinen Hamster umqusiedeln. Dabei handelt

es sich auch bei derUmsiedlung aon Hamstern un eine göngige Ma.flnahme, die aach andernorts erfolgreich durchge

Ji;bx wird. Diet gilt umso mehrfiir die l-,ebensrawmoptirnierung die gerade für Hamster im Rahmen uieler Arten-
schutq- andArtenbilftprojekte sehrgatfunktioniert and insbesondere durchAnlage uon ,,Hamsterstreifen" und

,Ham sterhote ls " nachweislich eine hobe ffi{enq aufweist.

F ac hgatac hter Ho lger He llwig qan F e ldh am s tergutach te n :
"Der Einwender bemängeltfehknde Au:fiihrufigeil qu "präuentiae(n) Vermeidungsmafnahmen", die aon uns aller-

dings gar nicht gefordex werden. Gkiches giltfiir seine Aussagen qur "Betriebsbedingten Kolli$onsgefährdung".

Die als "Abhilfenafnahmen" beqeichneten ltbensraunoptimierungen stellen in unserem KonTept den ArtenschutT

ausgleich dar, der unter uergleichbaren Bedingungen und nach unsererjährlich dem l-^and RLP dokunentierten Be-

standsaufnahne durchaus erfolgreichfür den Feldharusterschutqsein kann. Die Klägerpafü{pieren als Vertragsneh-

mer selbst an diesen Mafnahnen. Die Frage einer [JnsetTung aon Individuen wird in aflserem Gutachten als gegebe-

nenfulls erforderlich im Rahnen einerTierrettanggenaftnt. Eine Rettunguon einT-elnen Tieren im Rabnen eines ge-

nehmigten Eiuryrifr stellt - selbst bei redu{erter Erfolgsenaaxung - keinen Eingrif nach $44 BNatS chG dar. Der
Eingif wurde durch die ArtenschulVna-fnahnen unter die Erheblichkeitsschwelle gebracht..Die Artenschutqrnaf-

n a h m e n we rde n a ls CEF -M a f n a hm e darc hgef) hrt. "

ffi#ffio[ständige Datenedassung im Bereich der Anlage ist zweifelhaft, flir Zuwegung
und I(abeltrasse fehlt sie. Ganz fehlen auch die Zuotdnungen zu den temporären und dauerhaft
versiegelten Bauflächen (ISanstellflächen und Lagetflächen, Bausttaßen,...), di. als Lebenstaum
verloren gehen werden.

b) Die Ausfertiger Plan-b des "Berichts zum Feldhamster" bedienen sich keinet erkennbaten wissen-
schaftlichen Methodik der Erfassung, Auswettung und Bewettung. Es liegt keine wissenschaftliche
Ausatbeitung oder Gutachten vot.

Eine Ableitung der bauzeitlichen, anl:genbedingten und betriebsbedingten Auswfukungen auf die
lokale Hamster-Population fehlte. Auf das Tötungsvetbot witd mit einem Halbsztz eingegangen,

abet keine Regelungen vorgeschlagen, wie diese zu vermeiden seien. Die Bewertung vor dem Hintet-
grund der FFH-RL fehlte ganz. Die Frage der Zulässigkeit des Eingriffs wurde nicht thematisiett. Die
Ermittlung der lokalen Population fehlte.
Eine Setzung des Äusgleichsbedarfs fehlte gznzhch, im Gegensatz zar Stellungnahme det gleichen
Frmz zur benachbartenEl,4l, der Fa. GÄlA. Der Hinweis, es könne in Absprache mit det Stadt
Maunz auf weitere Untersuchungen verzichtet werden, ist weder fachlich, noch inhaltlich nachvoll-
ziehbar

Die Anttagstellerin hat in,,Bericht", saP und UVP-Bericht keine gültigen und belastbaten Unterlagen
zur zttettschutzrechtlichen Prüfung Feldhamster vorgelegt. Ein sichetet Ausschluss der Tatbestände
ist daher nicht gegeben. Die Beurteilung des Sachverhaltes auf Grundlage der nachweislich ungti{tigen
und mangelhaften Untedagen durch die Genehmigungöbehötde ist nicht möglich.
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Die Erfassung der Baue folgte nicht erkennbat den fachlich anerkannten Regeln nach I(öhler et al.,

2001 und anderen. Insbesondere lag eine zur Beurteilung unabdingliche, nachvollziehbare Populati-
onsermittlung nicht vor, etwa über Fang- /Wiededangmethoden odet Kamerafallen.

c) Die Obergutachter legten eine Betroffenheit von 4500 m2 fest, die vetmutlich aus dem Zwischen-
raum der festgestellten 4Baue resultierte. Die Baue selber sollten erhalten bleiben. Die Einwirkungen
durch Erschütterungen und Beschattung, sowie Versiegelung blieben außet Beftacht. Es wurde auch
nicht zwischen den verschiedenen I(ategotien untetschieden (bauzeidich, betrieblich, anlagenbe-

dingt/Tötung, Ruhestätte, Störung). Es kann dahet bereits grundsätzlich eingewendet wetden:
Eine umfassende und differenzierende Eingriffsbeurteilung bezüglich des Feldhamsters fehlte der
saP.

d) Grundsätzhcher Fehler ist auch, dass die geschottetten Nebenflächen nicht berücksichtigt
wurden. So würde dauerhaft nach UVP-Bericht eine Fläche von 8130 m2 voll- und teilvetsiegelt, die
dem Lebensraum det Hamster entzogen wird.

e) Auf den Zuwegungen werden Böschungen aufgefahten, die mit Bodenabtrag und -aufvag einher-
gehen. Verdichtungen, damit gedngete Grabbarkeit, sollen auf 11.000 m2 entstehen. Dafür ist kein
Ausgleich votgesehen.

f) Die Gutachter übersahen auch, dass die dauerhaft vetsiegelte und vedestigte Stellfläche rund
100 m in den Nachbarschlag hineinreicht. Doft wären'nach IQrtiefl]ng Hellwig,2018 mindestens
zwei Baue Q017) im Randbeteich von Verdichtung bettoffen.

Die Tatbestände "Entzug von Lebensraum" Qhu) und "Beseitigung von Ruhe- und Fortpflanzungs-
stätten" (3-4Baae), ggf. Tötung sind daher in sehr viel höherem Maße wahrscheinlich und nicht aus-

geschlossen, als die Gutachter in einer sehr oberflächlichen Betrachtung dies annahmen.

Zubea.chten ist, dass Anzahl. und Lage der Baue pro Fläche je nach Bewirtschaftung vonJahr zuJzht
beträchtlich vatüeten können.

g) Kumulation
Eine Erhebung und Bewertung det nach der fachlichen Richtlinie Richarz, 2072und dem UVPG
obligaten I(umulation mit den beteits durchgefühtten oder geplanten Bauvorhaben (Gewerbegebiete,
WEA, \Tohnbaugebiete Marienborn und Btetzenheim, Atena, Hochschulerweiterung, IGS am Euro-
pakreisel, ...) untetbleibt.

h) Die l(onttolle und vetsuchtes Äusgraben und Umsiedeln der Bewohner vor Baubeginn vorgefun-
dener Baue ist wenig effektiv. Denrl die signifikant höhere Sterblichkeit neuangesiedelter Hamster im
Rahmen von Auswilderungen ist belegt. Frir Umsiedlungen wilder Hamstet besteht noch keine
I(enntnisbasis. Mindestens notweldig wäre das Vorbohren vofl Bauen und der "Soft-release", d.h.
unter oben geschlossenen Drahtgittern unter nüeite 1 cm und mit Nahtungsvotäten. Umsiedlungen
von säugenden Weibchen, was im Sommet den Notmalfall darstellt, verbietet sich wegen absehbarem
Infantizid.

i) Beurteilung nach FHH-RL
\ü/egen absehbarer Tötung und Vemichtung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten ist die Planung
nicht rnit der FFH-RL vereinbad
Vermeidungsmaßnahmen wurden nicht konkretisiert, sondetn unter Äuslassung der Prüfung von
FCS-Maßnahmen ein CEF-Ausgleich, abet an einer anderen Population, votgesehen.
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j) Vor dem Hintergrund des schlechten Status det Art in der biogaphischen Region und dem noch-
mals schlechteren, vom Aussterben bedrohten Erhaltungszustandes der lokalen Population wäte eine

Genehmigung völlig unverhältnismäßig. Das Vothaben ist darum zunächst unzulässig.

Zw Gewährung einet Ausnah(ne wäten dann kumulativ drei Bedingungen zu erfüllen, die nicht vor-
liegen:
Eine Ausnahme nach Artikel 16 FFH-RL ist zunächst einmal nicht gegeben, weil die dot in der Prä-

ambel gefordeten "anderen zufriedenstellenden Möglichkeiten" als Voraussetzungen vorgängig nicht
gepnift wurden.

Eine der Gründe nach Artikel 16 müsste zufteffen.Das Vorhaben kann hiet den Buchstaben c) in
Anspruch nehmen. Es wäre hier jedoch ein weit überwiegendes öffentliches Intetesse an der WEA
und an dieser Stelle nachzuweisen. Das ist schon wegen der geringen \findhöffigkeit nicht gegeben.

Letztlich muss gewährleistet sein, "dass die Population der bettoffenen Art in ihrem natiirlichen Ver-
breitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungs-
zustandverweilen". Diese Bedingung ist bei Arten, die sich bereits in einem schlechten Zustand be-

finden, grundsätzlich nicht zu gewähdeisten" Eine Ausnahme ist daher nicht möglich.

S tellunsnahme An ttass telledn :
Zu a)

Datenerfassung inkl. Zuwegung und Kabeltrasse sind uorhanden.

NurTeilbereiche der Kabeltrasse und Pffirqonen der Zuwegung konnten nicht begutachtet werden.

Die Kabeltrasse ist dari)ber hinaus Inhalt eines gesonderten Verfahrens.

Die exakte Zuordnung qu den temporären und dauerhaften Fldchen erfolgt im FachbeitragNaturuhutqnit integrier-

tern U W -B ericb t uo n J e stae dttP artner.

Des lf,/eiteren muss uor Baubeginn eine Baufeldfreigabe erfolgen. Hierfür werden die Baufläcben uor Baubeginn noch-

ruals untersucht und begangen, so dass ryn Baubeginn eine aktuelle Datenefassung erfolgt.

Za b)

DieserEinwand be{eht sich auf ein ueraltetes Gutachten. Im aktuellsten Gutachten ryr 2.Ofenlage :ind die aufge-

fihxen Punkte der Einwendang enthalten. Die Antragstelkrin hat gültige und belastbare Unterlagen uorgelegt, auf'
gntnd derer eine Beurteilung darch die Genehmigangsbehörde miiglich ist.

Vor dem Bau ist eine Baaflächenkontrolle undgf, Umsiedlunguon Feldhamstern uorgeseben. Damit wird derVari.a-

tion derLage derFeldhamsterbaue Rechnunggetragen. Des lWeiteren wurde derFeldhanster in der saP mitbetrachtet,

eine Bewertung des Feldhamsters aor dem Hintergrand derFFH-N-fand also statt.

Zr4
Hier wurde uom Einwender ein aeraltetes Gutachten herangeqogen. In der 2. Ofenlage ist das korrekte Gutachten

uorgelegt worden. In diesen Hamstergutachnn ist die Engzfsbeurteilung enthilten.

Die 4500 m2 resultieren aus derFlöchennwtqung durch die geplante IYEA, die ryn l-ebensraarzuerlust des Feld-

hanstersf)hren. Die Awswirkungen darch Vergrämungwarden im Catachnn qun Feldhansnr ebenfalls thenati-

siex. Durch die Abwertung des Itbensraames im Unkreis aon 100 bis / 50 m wird qusätqfiche Ausgleichsfläche

(insgesant /,5 ba) hergestellt. Die Beweftung des Feldhansters in der saP tül$e sachgerecht und ausreichend.

Zu d)

Die Nut{läche der \f,./E1l entspricht nicht aollstrindig dem Feldhamster-L,ebensraum. Von der Teiluersiegelung sind
beispielsweise unbefestigte Feldwege betffin, die nicht uon Feldbamstern besiedelt werden.
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Zr t)
Der teilweiy l-*bensraumaerlwst durch die Errichtang der Böschung wird durch die aorgeseheneu Ausgleichsnafnah-

men mit ausgeglichen.

zoJ)
Die Kranauslegerfläche wird nicht dauerhaft uersiegelt oder ue(estigt. Zudem wurde im Mai 20/ 9 das Plangebiet er-

neut begangen und kartiert. Bei dieser erneuten Begehung warden im Vergleich ry 20/ 7 keine Baaten in diesem Be

reich nehrfestgesnlil.

Eine Tötung derTiere wird durch uorherige Dokumentation der Bauten und Baufeldfreigabe inkl. Vernteidungsnaf-

nahmen und niiglicher Tieruttung uor Baubeginn uerhindert.

Zo g)

Zam Thena Kumulations-Betrachtungistfolgendes anqumerken: Gemäf $/0 UWG liegen keine kumulierenden

Vorhaben uor. Hierqa ein Aasqag aus Abs. 4

"Kumulierende Vorhaben /iegen uor, wenn mehrere Voiltaben derselben Art uon einem oder mehreren Vorhabenträ-

gem darchgefährl werden uzd.in einem engen Zusammenhang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt aor, wenn
. / . sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben ilberschneidet und
, 2. die Vorhabenfurktional und wiftvhaftlich aafeinander beqogen sind.

Technische und sonstige Anlagen müssen qasätqfich mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen uer-

bunden sein.

Zu h)

Eini Unsiedlung aon Feldhamstem bei der Bauflächenkontrolle gilt nach aktuellen Sachstand. als sehr unwahrschein-

lich. Die saP kommt auf Seite 22 ryn Ergebnis: "Da a//e nachgewievnen Baue weiter als 50 n enfemt sind, kann

eine baubedingteTötungauch wäbrend derAktiuintEeiode ausgeschlossen werden, da derregelmäfiggenutqleAkti-
onsradius diesen lVert ü blicherweise nicht überschreitet."

Zn i)
Durch die Vermeidungs- undAusgleichsnqfnahnen lassen sich die Verbotstatbestände nach $ 44 BNatSchG uer-

meiden. Die Konkretisierwng der Mafnahmen erfol&e in FachbeitragNaturschutqnit integrierten tlWßericht in
den Kapiteln 5./ sowie 5.2.2.

Zri)
IYir befnden uns ein einem ausgewiesenen FNP-GebietJür lf,/indenergie. Ein ffintliches Interesse ist bei l%indkraft-
uorhaben gegeben.

Eine geringe lYindhöfigkeit ist reine Spekulation. Mehrere Bestandsanlagen sind bereits aorhanden. 20/ 9 -2020
wurde dort eine weitere VEA erichtet. Das wäre bei geringer l{/indhöfigkeit sicherlich nicht der Fa// gewesen.

Es wurde qwdem keine artenschwtryechtliche Ausnahme f)r d.en Feldhamster beantragt. Unter Berilck$chtigung der

empfohlenen Verweidungsma-fnahmen wird es qu keinerTötungaon Indi,uiduen kommen. MäglicherVerlust uon L.e-

b e n s ra u m wird im rci u m li c h e n Z a s am m e n h a ng (a o rge ryge n) a a sgegli c h e n.

Da die Verboßtatbestände nacb $ 44 BNatSchC aenzieden werden können, ist derEingrif rylässig.



Zusammenfassende Bgwertung det Genehmigungsbehörde:

Die Feldhamster-Population zwischen Mainz-Hechtsheim und Mainz-Ebersheim ist eine der größten
und bedeutendsten in Rheinlan d-Pfalz,untediegt aber interannuell starken Schwankungen. Im Fach-

gutachten, welches nach Abstimmung mit der Fachbehörde als sachlich richtige und belastbate Ent-
scheidungsgnrndlage angesehen wird, wutde sachvetständig festgestellt, dass Beeinträchtigungen und
der Vedust von Lebensraum vollumFänglich kompensiert werden kann. Die hierfür benannten not-
-üsldigen Maßnahmen werden im Genehmigungsbescheid rechtsverbindlich festgeschrieben. Nach

der Nebenbestimmung derZiffer 6.1 sind sämtliche Maßnahmertzlrm Feldhamsterschutz vetbindlich
umzusetzen.

Der Einwand, dass eine umfassende und differenzietende Eingdffsbeutteilung bezüglich des Feld-
hamsters fehle, bezieht sich auf ein veraltetes Gutachten.
Im Gutacht efl zlr 2. Offenlage sind d.ie aufgefühten Punkte der Einwendung enthalten.

Die eingereichten Untedagen zum Feldhamster sind sachgerecht und ausreichend. Die Äusgleichs-

maßnahmen ftir den Feldhamster wurden mit det Unteren Naturschrrtzbehötde abgestimmt. Eine
Beurteilung des Sachverhaltes durch die Untere Naturschutzbehörde und sodann dutch die Geneh-

behörde war somit
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Einwendung:

Methodik unvalidiert
Die von BFF verwendete i'Scan-Zugrouten-Methode" nach Grunwald, Stübing,I(orn u.a. bezieht
sich auf den Mittelwert einer vieljähdgen Messreihe von ZählunEen in Süddeutschland. Diese Grund-
lagendaten sind unveröffentlicht und daher nicht validierbar. Alleine bereits deshalb handelt es sich

um keine wissenschaftliche Methode.

Die Zugvogeluntersuchung aus 2017 istwegen überwiegend nicht vodiegendet fachlichet Eignung
grundsätzlich nicht nutzbat im Verfahren.

Die Erfassung wurde überwiegend durch Personen ohne einschlägige Ausbildung durchgeftihtt. Da-
rriit entspricht sie nicht den allgemeinen und den Anforderungen nach dem LeitfadenKchatz,2012.

Zugvögel
Von den 8 Zähltagenwaren nach genauer Prüfung der Voraussetzungen nur 5 ,,wahte" Zug3age.

Die mittlere Zagstärke betrug dahet nicht 511 I/h, sondernS47 I/h. Sie lag im ethöhten, unter Be-
rücksichtigung der Unsicherheit der Erfassung im hohen Bereich (1,028I/h). Det Zugvogelkorridor
nach LIJSTG/LUAisI vothanden und muss in Abwägung gestellt werden,

Durch optische Fehleinschätzvng einer Gtaphik kamen die Gutachter za einer vermeintlichen Um-
fliegung des Anlagenstandortes. Aufgrund der vorgelegten statischen ANOVA-Analyse war das

falsch: Die Flugrouten ufltetscheiden sich statistisch signifikant nicht. Det hohe Vogelzug geht durch
das Plangebiet.

Die hohe Anzahl. durchziehender, windkraftsensibler Arten, namentlich Rotmilan, geht nicht in die
Bewertung ein. Es tresteht Bewertungsausfall, der zu Abwägungsausfall füht.

Die Planung kumuliert mit den Bestandsanlagen Hechtsheim, Ebersheim und Groß-Wintemheim.
Die Gutachter übersahen in diesem Zusammenhang im Rahmen der allerdings ganz fehlenden Ku-
mulationsptüfung, dass die Bestandsanlagen, die bei deten Vorgutachten noch nicht gebaut waren,
eine Asymmetrie bedingen, bereits einen Bogenflug erzwingt und quet gestaffelte Änlagen erhöhtes
I(ollisionsrisiko b edingen.
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Die Gutachter arbeiteten trotz I(enntnis nicht die Erweitetung der Bestandsanlagen durch die ge-

nehmigte S7EÄ GAIA/8141 nach Norden auf. Eine auf alleAspekte bezogene I(umulations-
Betrachtung fehlt dem Gutachten BFF, 2079 iedenfalls. (rü7EA, Hochspannungsleitung, Gewerbege-

biet, ...)

Es muss eine fachlich einwandfreieZugvogeluntersuchung durchgeführt und nachgeteicht werden.

Zrusstätken - Statistische Analvse
Der Mittelwert von flrnd834.i./h wurde überlagett von einen Standardfehler von +- 253 i./h (+-
3070) und einem beträchtlichen Variationskoeffizienten. In det Praxis vrird ein Standardfehlet von *-
L00/o gerade noch als tolerabel aufgefasst. Der gesuchte Mittelwett konnte dahet zwischen 581 und
1,087 1./h liegen.

Die Mittelwertbildung war demnach recht ungenau und dem Bewertungsschema det Schöpfer der

Methode (BFL/BFF) nicht eindeutig zuzuordnen.
Bei der Mittelwertbildung aus den er-fassten Zugstätken streuten die Messwette statistisch und folgten
dabei mathematisch einer sogenannten Verteilung. Für die Mittelwertbildung war mathematisch u.a.

das Vodiegen der Normalverteilung und Vadanzhomogenität zu fordetn. Liegen die Voraussetzrrn-

gen nicht vor, darf kein Mittelwet gebildet wetden. Messwerte außerhalb odet am Rand dieser Ver-
teilung können mit Recht als unwahrscheinlich angenommen werden. [...]
AlIe maßgeblichen Tests schlossen eine Notmalverteilung der Daten aus, zum Teil mit an Sicherheit

grenzender'Wahrscheinlichkeit. Lev6nes Test auf Vaianzhomogenität war negativ.

Es ist demnach statistisch ausgeschlossen, dass die \X/erte füt die einzelnen Tage jeweils aus einet ge-

meinsamen Grundgesamtheit stammten. d.h. sie repräsentierten keinen existenten Mittelwet.

Tahreseinflüsse nicht berücksichtist
Dte Zagda,ter und -stärke jähdichet, gtoßer Variabilität untediegt, kann man mit dieset Methode für
den gleichen Standort, aber in verschiedenen Jahren, zu vetschiedenen Einschätzungen kommen; sie

ist nicht objektiv. Die Autoren haben auf Iftitik regiert und benutzen - durchaus dchtig - seit ca. 6

Jahren den Mittelwert des konkreten Jahres als Maßstab.
Es fehlte aber dem Gutachten BFF der Vergleich f,rr 2017 , Es liegen auch dem F.inwendet keine
neueren Vergleichswerte vor.

Durch Auslassen,no6vgndiger Berücksichtig*g vonJahreseinflüssen kamen BFF', 2019 zu sicher

falschen Schlussfolgenrngen bezüglich der Zugvogelptoblematik.

Staffelung in Zugrichtung
Die Anlage erweitert den Riegel qver zut Zugdchtung. Det Wirkungsquetschnitt für mögliche I(olli-
sionen erhöht sich dadurch erheblich. Es entsteht dadurch ein massives, kaum zu durchfliegendes
Hindernis.

Natuttäumliche Einflüsse
Die Autoren der Methode erwähnen in mehreren anderen Gutachten, dass sich die langjähdgen Mit-
telwerte in verschiedenen Naturräumen untetscheiden. Im vodiegenden Gutachten von BFF findet
sich dadber abet nichts. Im votliegenden Fall befindet sich das Gebiet Naturraum R.heinhessen: Für
diesen Naturraum geben die Autoten BFL einen andeten langjährigen Mittelwert an, nämlich 685

1./h.
Dieser wutde im Gutachten von BF unverständlicherweise nicht benutzt.

Es ergibt sich daher - auch bei Einbeziehung des Naturraumes nach der von BFF und BFT. erdachten
Methode - erhöhtes Zuggeschehelt am Standott.
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Goldregenpfeifer
5* G"tdr.g.rfpfrfer wurde von BFF nur auf dem südlichen Plateau gefunden. Es ist anzunehmen,

dass für ihn aufgrund des extrem hohen Meideabstandes die Entwertung des nördlichen Teils bereits

stattgefunden hat. Demgegenüber wurde er vom "Verein flit Vogelschutz" rufend auf dem Essen-

heimer Plateau beobachtet.

Durch den Bau der Anlage würde der Rastplatz für den hoch WEA-meidenden und seltenen Goldre-
genpfeifer vedoren gehen.

Kiebitz
Die Gesam tzahJ dervon BFF festgestellten I(iebitze im Beteich der Anlage mit insgesam t 306 war
gtößer als die einmalige Feststellung von268 Tieten auf dem Südplateau. Die Aussage, det Rastplatz
sei im Verhältnis zum Süden der Hochfläche nicht wichtig, ist daher eine unreflektiette Selbsttäu-

schung: Bei dem engeren Anlagenumfeld handelt es sich um ein regionale bedeutsames Rastgebiet für
den I(iebitz. Erkennbar ist, dass die Bestandsanlagen von den rastenden I(iebitzen gemieden werden.
Dabei ist eine Feststellung 2077 schetnbat im Nahbeteich einer Anlage im Südwesten nicht widet-
sprüchlich, da diese erst 2018 gebaut wurde.

Der I(iebitz ist einer der wenigen Limikolen, für den statistisch gesicherte Beziehungen zwischen
Höhe der Änlagen und Meideabstand durch Hötker, 2006 belegt wurde. [...]
Demnach wäre extrapoliert bei einer Anlagevon2fi} m ein Meideabstand außerhalb det Brutzeit
durch I(ebitze von 7257 m zv erw^rten. Das steht in guter Übereinstimmung mit den Literaturwer-
ten von 500 m - 800 m, ethoben an niedrigeren Anlagen

Die Eignung als Rastplatz würde demnach füt die Hälfte det beobachteten I(iebitze und im Bereich
der größten Häufigkeit aufgrund der neuen WEA wegfallen. Aufgrund der regionalen Bedeutung und
dem schlechten Erhaltungszustand des I(iebitzes ist det Fakt daher mit erhöhtem Gewicht einzustel-
len.

Insbesondere war hinsichtlich der I(umulation zu bewerten, dass aufgrund der Begutachtung durch
dieselben Gutachtet im mittleren Rheinhessen bereits bedeutende Rastgebiete vetloren gug.t
fiVindpark Flomborn/Stetten), bzw. gehen werden (2.8. \Tindparks Freimersheim, \Talheim).

Rohrweihe
Der Gesamtbestand det Rohrweihen flit RLP wird nach LUA mit 40 BP geschätzt, demgemäß ist das

Vorkommen von landesweiter Bedeutung und jedes Rohrweihenpaar überschreitet die 1-70-

Erheblichkeitsgtenze.

Das Plangebiet ist demnach tradiertes Nahrungshabttat der Rohrweihe mindestens drei Brutpaaren
aus dem Selztal. Durch die Einwirkung auf Aten im Haupworkommen des VSG 601,4-402 "Selztal"
war eine Natura-20OO-VP etfordedich. Diese fehlt.

Die Gutachter BFF fanden eine seht hohe Nutzung der Planfläche durch Rohrweihen. Sie sahen hier
keine Geährdung, da die jagende Rohrweihe seht tief fliege, und sich nicht an den Windrädern störe.
Das gibt nicht den detzeitigen I(enntnisstand wiedet. Die \X/eihen steigen bei Beuteübergaben und
auf dem Transfetflug in kollisionsrelevante Höhen auf.

Zudemwutde die Bedeutung von bauzeitlichen und anlagenbedingten Störungen der Nahrungsge-
winnung, insbesondere durch das Befahren und Belaufen der sonst leeten Hochfläche, von BFF nicht
ermittelt und bewertet.
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Horstsuche
Es wurden keine Ergebnisse dokumentiert. Sie soll im Umkteis 1000 m stattgefunden haben.

Fehlende Erhebung von Votkenntnissen
Das Büro für faunisti-sche Fachfrage (BFF) ethebt hingegen die vothandenen Vorkenntnisse, insbe-

sondere der staatlichen VSW Frankfurt und der LUWGILUA nicht. Genannt werden müssen hiet
insbesondere die Erfassungen durch BG Natur im Rahmen des Flächennutzungsplanes, die !7ei-
henkartierung von GNOR 2007 und die Erfassungen des Büros VIRIDTAS fiir Ober-Olm.

S tellunpnahme det Anttass telledn:
Es wird darauf hingewiesen, dass die ScanZugrouten-Methode 4uar in lWesentlichen uon Kom, Stübing dv Crun-

wald entwickelt wurde (u,a. in Rahmen einer aniuersitären Arbeit), gleichwohl hat sie sich als anerkannnr Stundard

etabliert und war bereits in nethodischen Rahmen der VSW (20/ 0)festgelegt and wurde später in dieser Forrn auch

in lf,/EA-I-.eifaden Rheinland-Pfalq"fixiert (LUGIV/ ü VSV/ 20/ 2). Die Methode wurde qudern bereits 2007
auf der DOG Tagung uorgestellt und ueffintlicht und ist auch in der Aufauna Rheinland-Pfalq beschrieben.

Der Einwender uerkennt, dass ,,schlechte Zäh/tage" nur dann ausquselektieren sind, wenn es wimrungsbedingte Ein-

fläsrc waren, aafgrwnd derer keine repräsentatiuen Zählungen näglich waren. Das war aber an den genannten Tagen

mit geringen Zugaufkönnen nicht derFa//, weil an diesen Tagen gate Erfassungsbedingungen gegeben waren, an denen

einfach nur wenig Durchqug in der releuanten Höhe erfolgte. Es handelt sich mmit - trotq der geringen Zahlen - um

repräsentatiue Zähhage, die ryr Ennittlung eines realisti:chen, i)ber die gesamte Hauptdurchrygspeiode hinweg ennif
telter Durchschnittswert (hier im lahr 20/ 7 mit 5/ 1 Ind./Std.) nit qa berücksichtigen sind. Dies wird auch dadurch

butätigt, das infrüheren Jahren ähnliche bryw. etwas niedrigere lWex ermitteh wurden (20/ 5 mit 446 Ind./Std. bqw.

2010 rnit 384 Ind./ Std.). Darüber hinaus spielt es in dienm Zusammenhang keine Rolle, ob es hier einen grofräuni-

gen Zugkoridor gibt oder nicht, da im uorliegenden Zusammenhang in der ersten I;inie der kleinräumige Verlauf,

dargestellt darch die Nutryng der Zugrouten, entscheidend ist.

Zudem wird auch in derAüfaunaRheinland-PfalVdarawf uenwiesen, dass derVogelryggrofräanigbetrachm weitge

bend gleichfinnig äberRlteinland Pfalquerläuft und es keine Hinweise auf die envähnten "Zugkonidore" gibt.

Die lVEA-enpfndlichen Arten mit hoherAnqahl nut{en ebenfulls rym gröften Teil die weinr entfernten Zugrouten.

IVie dem omithotlogischen Sacbuerständigengutachten auf Seite 35 qa entnehmen ist, ist onf fu* Zuguon einem deutlich

geringeren Anflugrisiko und damit Kolliiionsrisiko des Rotmilans ausqugehen, da die Indiuiduen nur kuffristig in
Gebiet anwesend sind. Auch weltn <u Rastuögeln keine realistischen Bestandsqahlen qun Rastbestand des l-^andes

uorliegen, lässt sich mangels Vorkommen eines Schlafplat7gs keine besondere Bedeutung ableiten.

I{umulative Effekte sind nur in Rahmen einer Nahtra 2000-V1l betrachtungsreleuant. Da das Plangibietje-

doch in keinem Natura 2000-Gebiet lieg und auch keine qu den (weit entferwten) Gebieten erkennbar ist, ist dies

nicht eforderlich.

Z um T h e m a I(u m uI a ti ons - B e tta ch t ung i s t F o lge n de s a I lge m e i n a n qw m e rke n :
Genäf $/ 0 UWG liegen keine kumalierenden Vorhaben uor. HierTu ein Aasqug au Abs. @
"Kamulierende Vorhaben liegen uor, wenn rztehrere Vorhaben derselben Art aon einem oder ruehreren Vorhabenträ-

gern darchgeJährt werden und in einem engen Zasammenbang stehen. Ein enger Zusammenbang lieg uory wenn
. sich der E inwirka ngsbereich der V orha be n ü bersch ne idel und
. die Vorhabenfunktional and wixschaftlich aufeinander beqogen sind.

Technische und sonstige Anlagen müssen rysät{ich mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einichtungen uer-

bunden sein.
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Zusstätken - Statistische Analvse
Der Vogelqug.folgt per se keiruer strikten mathematitrchen ,,Vefteilung", szndery kann gebiets- und jahrweise uariieren

and ist daherf)r den Einrylfall immer rein de:kriptiu qu erzitteln. Die klassische Aufswnmierwng der Daten qur

Berechnung eines Stundenmhtels ist daherfachlich .wie mathematisch rylässig die Errzittlung einer Standardabwei-

chung daher weder nötig noch (elf.ihrend. Denn die tatsächlich errnittelten lWerte ,,am Rande der Vefteilung" sind

daher nicht ,,unwahrscheinlich" oder garfehlerhaft, sondem der allge.mein bekannten Tatsache guchuldet, dass der Vo-
gel<ug starke Unterschiede in derjahresryitlichen Durcbqugsphänologie <!zgt. Sit bedtirfen daher weder einer kitischen

Be lra chtang oder gar e in er stati stischen Absicherung.

Hingegen ist eine statistische Betrachtung dann erforderlich, wenn ein ,durchschnittlicher Mittelwert" als Gtandlage der

Bewertung einrylner Standorte aus der Vielryhl der aon uns darchgeJilhrten Zuguogelry)hlangen ermitteh wird. Hier ist
qu ersehen, dass ein taßächlich ,,überdarchschnittliches" Zugaafkrmnen erst ab einer Zagfreqaeft<azn /.000 F/ü-

gen/ b und ein gar ,,deutlich erhöhtes" Zagaufknmmen erst ab einer Zugfrequen<aln mehr als 1.400 Flügen/ h gegeben

ist. Selbst unter derAnnahme, dass der statistische Ansatqfus Einwenders qulcissig wcire, bedingen dessen Ergebnisse

daher trotqdem kein überdurchschnittliches odergar ,,deutlicb erböhtes" Zugaufkomnen.

Iahrcs einllüs s e nich t b etü cksi ch tiot
Derbifaden RLPfordeü derryit nur die Untersuchunginnerhalb eines Jahres. Die durcbgeführten Untersuchungen

entsprechen den Vorgaben des l-,eifadens.

Staffelung in Zugdchtung
Der Zug uerläuft äbenuiegend aaf den nördlich uerlaufenden Zugroaten, daher ist kein erhebliches Kollisionsrisiko er-

kennbar. Es wird nochmals auf das Gutachten Seite 50 uerwiesen.

I\la t urä um Ii ch e Ei n fl ü s s e
Die IWerte wurden genannt and erläntert, siehe Seite 48 im Gutachten.

Goldrcsenofeifer
Die Efassungen ryigen, dass Goldregenpfeifer nurgelegentlich rasten und daqu auch störangsanne Flächen uerf)gbar

sind, die qadem weitab dergeplanten WEA liegen. Eine Entuertang des Plateaus als Rastplatqkann daher nicht

darau s a bge / ei n t werde n.

Ifiebia
Gerade weil der südliche, störungsärmere Teil des Plateaas primcirgenuQt aird, behält das Plateaa als solches seine

Rastpkt{unktion. Dies gilt uor allem daher, weil die Kiebitqtrupps dort imruer nur kuSristgrasten, so dassJilr alle

Vögel, die rasten wo//en, ausreichend Raum ryr Verfiigung steht. Zudem wird die TruppgrAfe rastender Kiebit4e nicht

durch den dort qur Vefügwng stehenden Raum und dessen Kapa{tät begren{, sondern uielmehr durch den allgemein

sehr starken Rückgang dieserAx.

BtrF hat in seinem ornithologischen Sachuerständigengutachten das Rastgebietfiir den Kiebitqals bedeußan eingestaft

(siehe u.a. Seile 33).

Das Meideuerhalten wurde beri.ick:ichtigt (siebe auch S. 9 und S. 32 des omithologischen Sachuerständigengutachtens).

Rohtweihe
Da aucb seitens derAntragstellein ein regelmäfiges Auftreten derRohrueihe konstatieft warde, wird die Bedeutang

des Gebietes nicht unterschät<t Gleicbwnhl Tgtgen die Beobachtungen anr Ort, dass es sich immer nar un Jagdflüge
handelte, die Vudenfnt ausnahmslos bodennah et'olgten. Dies war auch qu erwarten, da aafgrand des Relief: im
Raum keine Transferflüge in gri$eren Höhen erforderlich sind und auch nie beobachtet wurden. Da sich das genannte

Gebiet etliche Kiloneter enfernt befindet, sind keine Be{ige qun Plangebiet erkennbar. Darüber hinaus bietet das

Plangebiet ah ausgeräumte und intensia genut{e Agrarlandschaft keine geeigneten Habitatefür den l{/iedehopf Dn
sich im Plangebiet kein Natura 2000-Gebiet befndet und das ncicbste VSG mehr als 5 kru entfemt ist, ix,keine

"FFH-Betrffinheit" qu errztitteln. Da es sich um eine uollsnnilig ausgeräamte Agrarlandvhaft mit nur sehr aereinryl-
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nn Gehöl7gn handelt, gibt es hier keine Horste der releuanten Arten. Der Störungstatbe$and titt bei den Grofuögeln

nur bei Störung am Brutplatqein, der 7u einerAufgabe des Gelegesführen kann. Eine Störung bei der Nahrungssu-

che ist derryit nicbt bekannt, qudem befindet sich die Planang in einem bereiß stark genat{en Rnum ('{aherholang

I-andwirtschaft, S trafen, F /ug/ärrn).

Ifotstsuche
Da es sich um eine uollstAndig ausgeräumte Agrarlandschaft mit nur sehr uereinq,elten Cehölqgn handelt, gibt es hier

keine Horste der releaanten Arten.

Fehlende Etheb uns von Votkenntnissen
Die Daten uon GNOR 2007 sind deutlich älter als /0 Jahre und sind daher - so wie Kartiemngen der Gutachter

auch aufgrwnd ihres Alters nicht nehrfür aktuelle Planungen uerweübar and damit auch nicht qu Grwnde <u legen.

Die erwähnten lWeihenkartierwngen (/üditas 2018) betrffin hingegen einen uollkommen anderen Rnum. lVenn

äberhaupt, lässt sich anhan:d deidort geqgigten Pfeite uielni-hr ableiten, dass es aon dort aus keine Flüge direkt in Nch-
tung dergeplanten IVEA bei Huhtshein gibt.

Zusammenfassende Bewettung der Genehmigungsbehötde:
Die von der Äntragstelledn vorgelegten Fachgutachten sind nach fachlicher Prüfung in Abstimmung
mit den jeweiligen Fachbehörden als sachlich dchtig und entsptechend den maßgeblichen Anfotde-
ruflgen etstellt anzusehen. Sie stellen eine belastbate Entscheidungsgrundlage lat; die Genehmi-
gungsbehörde schließt sich auch nach Rücksprache mit den entsptechenden Fachstellen den gut-
achtetlichen Bewettungen an. Darüber hinaus stimmt die Genehmigungsbehötde den Ausfühiungen
der Anftagstellerin vollumfinglich zt. Lediglich etganzend zu diesen Ausführungen ist noch festzu-
halten, dass die beantragte Windenetgieadage innerhalb det in det Flächennutzungsplanändetung Nr.
34 ausgewiesenen l{onzentaionsfläche zur \X/indenergienutzung liegt. Bereits im Rahmen des Ver-
fahrens der Flächennutzungsplanänderung wutde das Thema Rastvögel und Vogelzug abgearbeitet
(siehe FNP-Anderung Nt. 14 ,,Zug- rrnd Ratr.rogelkartierun g" aafdet Intetnetseite det Siadt Mainz).
Grundlage hierfür war eine umfangteiche ganzjähÄge Zug- und Rastvogelkartierung. Mit der Festle-
gung der I(onzenftationsfläche wurde datauf hingewirkt, dass kein signifikant ethöhtes Tötungsrisiko
zu erwarten ist.
Insgesamt kann unter Berücksichtigung der verbindlich vorgesehenen Vermeidungs- und Vetminde-
rungsmaßnahmen sichergestellt werden, dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
hervorgerufen wetden und es insbesondere nicht zu einer unzulässigen Verwirklichung von Zugriffs-
vetboten nach $ 44 Äbs. 1 BNatSchG kommen wird.
Insgesamt ist mit keinen etheblichen n2ghleiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter ,,Tiere,
Pflanzet und biologische Vielfalt" zu technen.

Yerfahrensftagen (FFH-Gebiete)

Einwenduns:
Die Anttagstellerin hat ihre Gutachtet anzuweisen, vollständige und sachgerechte Untedagen zur
FFH-Verträglichkeitsprüfung anzafetigen, insbesondere zu den,,übersehenen" FFH-Gebieten Selz-
tal und Ober-Olmer Wald.
Widdgenfalls entstünde ein Ermittlungs- und Bewettungsmangel, der sich im Verfahren als Abwä-
gungsfall äußern würde.

S tellunsnahme det Antass telledn:
Die genannten FFH-Gebiete wurden in Kapitel3.2.3 des Fachbeitrages Naturschutqmit integriertem UW-Beicht
bebandelt. Die FFH-Gebien Selqtal (in ca.4,9 km Entfemungqurgeplanten WEA) sowie Ober-Olmer-IYald (in
ca. 4 km Enfernung) wurden aufgrund der Enfernung als nicht releuant eingestuft. Bau-, anlage-, und betiebsbeding



45

te Auswirkungen derWEA auf die genannten FFH-Gebiete können ausgeschlossen werden. Die Brutpaare der

Rohnueihe und des Rotmilans, die in den FFH-Gebieten ni$eu, wurden in FachbeitragArtenschutq(saP) nöher

betrachtet. Damit uurden die Belange derFFH-RL ausreichend berückichtigL

Zusammenfass ende Bewetung det Genehmigungsbehörde :

Zu denAusführungen der Äntragstellerin bedarf es keiner weiteren inhaltlichen Etgänzungen. Die im
weiteren Umfeld befindlichen Natuta 2000 Gebiete befinden sich mit ca.4km und ca. 4,9 km Ent-
fernung zur WEÄ in ausreichender Entfernung, so dass erhebliche Beeinträchtigungen offensichtlich
ausgeschlossen wetden können.

c Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft

Gemäß der Entwicklungs- und Maßnahmenkarte des Landschaftsplanes der Stadt Marnz ist flir das

Untersuchungsgebiet die Maßnahme ,,Schutz/Erhalt von Böden mit (sehr) hohem Bodenfunktions-
wert" für das Untersuchungsgebiet angegeben. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer aggregie-
renden Gesamtbewertung der Bodenfunktionen nach Methode 242.

Im Planungsraum existieten keine Oberflächengewässer. Die \7EA liegt außerdem außerhalb von
Trinkwas s er-, Heilquellenschutz - und Überschwemmungsgebigten.
Die unversiegelten Offenlandflächen fungieren als IGltluftproduktionsfunktionsflächen. Auf Grund
des welligen Reliefs sind linienhafte I(alduftabflüsse zu efiuarter'

Hihsichtlich des Landschaftsbildes wurde bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplans eine Vi-
sualisieru-ng vorgenolnmen, die von der Äntragstelledn mit det Sichtbarkeitsanalyse aktualisiett wur-
de. Für die Bewertungsgrundlage der Landschaftsbildeinheiten wutden die Landesverordnung über
die I(ompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (I-andeskompensationsverordnung -
LI(ompVO) vom 1,2.Jun 2018 sowie die Natutschutzfachhche Bewertung der Landschaften in
Deutschland des Bundesamtes fät Natutschutz Q01,1) herangezogen.

Betriebliche B eeinträchtigung

Einwendung:
Der Großt.ift"r bewirtschafteten Fläche [derMandantenJ hegtim Bereich des Planungsgebietes und
ist dementsptechend dutch Eiswurf statk gePährdet und auch det Schattenschlag behindert die Be-
wirtschaftung det Flächen.
Die Mandantschaft betreibt einen Bettieb flir Divetsifizierung mit Entwicklungsperspektiven in Rich-
tung Amorella I(irsch-Manufaktut. Es wurden bereits hohe Investitionen vorgenommen. Das gesam-
te Anwesen wutde renoviert. Es wurde eine so genannte Pflanzenldännlage geschaffen. Im fortge-
schrittenen Planungsstadium befinden sich detzeit der weitere Ausbau der Anlage mit Veranstaltungs-
räumen, einem Bauernhofkaffee, Swingolf-Anlage sowie det Anpflanzung eines-historischen I{irsch-
gartens. Det Betrieb gilt als so genanriter Musterbetrieb. Die betdebliche Nutzung wird durch die
Ausweisung der ITindvorrangfläche nicht nur beeinträchtigt, sondern verhindert. Die Besucher der
Hofanlage schätzen die Fteiheit des Gebietes von technischen Vorbelastungen. Gerade dies ist ein
Markenzetchen des Betriebs det Mandantschaft. Mit Realisierung der angedachten WEA wfud diese
\X/irkung unwiedetbdnglich vetloren gehen. Der Beftieb, det die Existenzgrundlage darstellt, wird
nachhaltig geschädigt bzw. kann überhaupt nicht fortgeführt werden. Äuf Grund der getätigten ho-
hen Investitionen wird die Mandantschaft nicht meht in der Lage sein die Verbindlichkeiten, die auf
Grund der bisherigen Investitionen bestehen, zu bedienen. Dies füht letztlich zum wirtschaftlichen
Ruin.
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Stellunsnahme det Antass telledn:
lYertminderangeru als Folge derAasnutqang der einem Dritten erteilten Genehmigung bilden nichtfiir sicb genorzmen

einen Mafstab dafür, ob Beeinträchtigungen im Sinne des Wicksichtnahmegebotes qumutbar sind oder nicht. Einen

allgeneinen RechtssatT des Inhalts, dass der Ein7,elne einen Ansprach daraaf hat, uorjeglicher lVertninderung be-

wahX qu werden, gibt es nicht (BVerwG, Beschl. u. / 3.1/./ 997 - 4 B / 95.97 -, NVuZ-RR / 998, 540).

Darausfolgt, dass der Betieb genehnigter lVindkraftanlagen nicht qu einer in dienm Sinne unqanutbaren Beein-

trcichtlgung der Natqungsnöglichkeit uon lVohnhäusern f)hren wird. Sie ist schon deshalb nicb rncksichtslos und

uerstöft huch nicbtgegen S 6 Abs. / Nr. 2 BImSchG i.V.n. $ 35 Abs. 3 SaQl BauGB (BVeruC, Beschl. u.

24.04.1992 - 4 B 60.92 -, Buchho/q406./ 9 NachbarvhurqNr. 109).

.Etwas anderesfolgt auch nicht aas Art. /4 GG. Im Regelfall wird darch (wnterstellte) I%ertuerlaste an einem Crund-

stäck, die durch die rechtnäfige behördliche Zulassung eines Vorhabens in derNachbarvhaft eintreten, noch nicht

einmal der Schutqbereich des Eigentunsgrandrechß berührt @VtdG,Beschl. u. 24.01.2007 - I BaR 382/05 -,

Nl/wZ 2007, 805).

Anhaltspunkte daf)r, dass das Eigentun uon Einwendern durch den Betrieb der lVindkraftanlagen in seinem l%ert

soweit gemindert wird, dass die Befugnis, das EigentunsprE'ekt nutTbingend qu uenaerten, nur noch als leere Rechts-

hälle äbrigbliebe, sind nicht erkennbar und auch nicht substantüert uorgetragen worden.

Das OVG Saarland hat entschieden, ,dass die ttwntge l%ertninderung eines Nachbargztndstilcks durch die Erich-
tung ansonsten qalässiger and daher 7u Recht genehmigter baulicher Anlagen dessen Eigentümer auch im Rnhmen des

N.icksichtnahnegebots keine Abwehrechte gegen die Genehnigungsenßcheidung aennittelt" (2 A 36/ / 11 aorn

27.05.20/ t). Es gibtfolglich keinen allgemeinen RechtssatT, dass der Einq,elne einen Ansprach hat, uorjeglicher

l%ertminderwng seines Grundstückes bewahrt ry bleiben (siehe auch VG Regensburg RD 7 K 12.148).

Darüber hinaus be{eht sich der Einwand auf die danalige FNP Planang der Stadt Mainqund beweftet daher nicht

die hiergeplante If,/EA. Dass derBetrieb nachhaltiggeschädigt wird, ist reine Spekulation.

Die Auxage "Die Besucher vhätryn die Freiheit des Gebietes..." kann in diesen Vefahren nicht nachuollqogen wer-

den, da das Gebiet bereits Bestandsanlagen und eine nahe Autobabn aufweist.

Die Vorbelastwng der Bestands-VE 1ls bestehen bereits schon länger sowie auch die Vorbelastung derAutobahn

463.

Zusammehfassende Bewetung der Genehmigungsbehötde:

Die Genehmigungsbehörde schließt sich den Ausfiihrungen det Antragstelletin an. Die geplante

WEA befindet sich in einem ausgewiesenen Voranggebiet nach dem Flächennutzungsplan d34. Ar-
gumente, die sich unmittelbar gegen den FNP richten, bzw. die Datstellung einer Vorrangfläche rich-
ten, sind nicht vom Regelungsbeteich dieses Verfahrens erfasst.

Planverfahren (Mindestabstand)

Einwenduns:
Der Regionrlpl"r, sieht in seinen Ausschlusskriterien fiit \X/ohnbauflächen, Dorf-/Mischgebiet einen
Mindestabstand von 1.000 m vor. Füt \Tohribauflächen und Flächen mit gemischtet Nutzung im
Außenbeteich (2.8,. Einzelgehöft) einen Mindestabstand von lediglich 400 m.

Beim Änwesen det Mandantschaft (Chausseehaus 1) handelt sich nicht um ein Einzelgehöft oder eine
Siedlung im Außenbeteich. Vielmehr gehöt das Anwesen det Mandanten zu dem gewachsenen

Ortsbereich det Gemeinde Marienbom.
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Tatsächlich bilden \Tohnhaus und Beftieb eine Einheit mit dem Ort Marienborn und den dazuge-

hörenden Häusern. Lediglich die Äutobahn führt dutch diesen Ott hindurch. Von det Strukturhan-
delt es sich dementsprechend um eine Wohnbaufläche in einem Wohngebiet.

StellunEnahme det Anttags telledn:
DerAbstand aom Chaasseehaus qargeplanten WEA betragt ca. 1.300 7//, K?m ,,Hinter dem Chausseehans 1 " ca.

/ .030 m. I-^aut Flöchennutqungsplan der Stadt Mainqbefrudet sich das Chausseehaus nicht mehr im Bereich der

l%ohnbaaflöche des Stadtteil Marienbom, sondern im Aufenbereich. Danitfinden die Ab:tandsregeln als Zielaorga-

ben des I-EP IV hier keine Anwendwng.

Einwendung:
Insgesamt wird der Nachbatschutz durch die beantragte WEA nachhaltig verletzt.
Äus Sicht der vertretenen Mandanten wird die gegenständliche \7EA mit den weiteren \ü/EÄs auf
dem \X/indvorranggebiet, die in der Hauptblickrichtung der jeweiligen Anwe$en der Mandantschaft zu

stehen kommen soll, eine z^uflerrtigeBarriere bilden und somit zurHoizontverbauung fühten (Land-

schaftsschutzbeurteilung nach Prof. Nohl)
Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zur bedrängenden I7irkung ist hier
bekannt. Die offensichtlich durch die Planungsbehötde diesbezüglich bedcksichtigten Abstandsflä-

chen (3x Anlagenhöhe) sind zwar rechnedsch eingehalten. Der Planet übersieht hier abet, dass das

BVerwG diesbezüglich lediglich eine Faustfotmel füt BtnzelanTagen entwickelt hat. Das BVerwG
weist ausdrücklich darauf hin, dass im jeweils zu beutteilenden Fall eine Einzelbetrachtung stattfinden
muss. Dies gilt insbesondere dann, wenn auf Grund det Vielzahl det Anlagen eine Hotizontverbau-
ung bzw. Barrierewirkung entsteht.

Durch die Vielzahl der möglichen \flEAs in der ausgewiesenen Fläche kommt es in der Hauptblick-
richtung der Manäanter: ztr einer unzulässigen und übermäßigen Beeinträchtigung, die dem Gebot
der Rücksichtnahme widerspricht. Auch dies wurde bei det Planung und nun auch im Genehmi-
gungsverfahren nicht berücksichtigt.
Die Stadt Matnz hat zwischenzeitlich entsprechende Sichtachsen in der von iht parallel betriebenen
Flächennutzungsplanung erstellt. Diese Sichtachsen bzw. Animationen zeigen die enorme Belastung

Stellunsnahme det Anttass telledn :
Entsprechend der uorliegenden Visualisierung ulm ,,Chausseehau 7 " au: ist sehr gut erkinntlich, dass aon einer Hori-
qontuerbauung nicht die Rede sein kann und demnach auch keine bedrängende lN/irkang uorliegt. Das Blickfeld wird

in keinsterlf,/eise aollständiguerstelh, sodass ein ausreichenderFreihaltekorridorgegeben ist.

Die Hinweise qurFlächennatqungsplanang der Stadt Mainqsind hier nicht releuant. Das Thema solln hinreichend in

derFNP-Planung der Stadt Mainqgeprüft und beweüen worden sein.

Das Chausseehaus befindet sich gemcif des wirksamen FNP der Stadt Main4im A{lenbereich. Des If,/einren befn-

det sich die geplante WEA sowohl innerhalb einerVorrangfläche "lWindenergie" des RROP ah aach innerhalb der

genehmigten Konq,entrationsfläche qurlN/indenergienatqung 34. Anderung des Flächennutqungsplans der Stadt Mainq
(siehe auch Kapitel 2.3 des FachbeitragNatarschutqrzit integriertem Umweltbericht) lf,/eiterhin handelt es sich hier

um eine aorbelastete I-"andschaft nit sechs bestehenden IVEAs und einerAutobahn in unmittelbarer Nähe. Diese

Vorbelastang ryig auch die Sichtbarkeitsanaltse (siehe Kapitel 3.6 des Fachbeitrags Naturschutqnit integrierten

Umwe/tbericht). Am Standort Chausseehaus kommt es 7u einer qasdtqfichen Beeintnichtigung des l-.andschaftsbildes

durch die Realisierung dergeplanten IYEA, was im FachbeitragNaturvhutqrzit integriertem UW-Beicht bei der

Bewertung derBeeinträchtigangenfür die l-andschaft berücksichtigt wurde (siehe Kapitel 4.6).
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Einwendung:
Bereits im Planvetfahren wurde zu diesern Thema wie folgt ausgeführt:

In diesem Zusammenhang muss auch betücksichtigt wetden, dass \X/indenetgieanlagel slilclig an
Höhe und Rotordurchmesser zunehmen.
Im Planungsentwurf der Stadt Mainz äußert sich der Planer wie folgt:
"Det Visualisierungsstandott am Notdrand von Mainz-Ebetsheim sind alle Anlagen deutlich im
Mast- und Rotorbereich sichtbar. [...] Auf Grund der großen \ü/ahrnehmung der Anlagen und einer
Erweiterung in die Landschaft in Richtung des Wirtschaftsparks Mainz-Süd sind die Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes als erheblich zu klassifizieren."

Ungleich schwerer wirkt aber die Belastung gegenüber dem Sfohnanwesen der Mandantschäft. Der
Wirtschaftspark liegt n ca. 2700 m Entfernung, wohingegen das \Wohnhaus meiner Mandantschaft
nut einige hundet Metet von dem Voranggebiet entfemt Iiegt.

Zus ammenfas sende Bewertung det Genehmigungsbehörde :

Die beantragte WEA liegt innethalb des Vorranggebietes 01 des Regionalplanes Rheinhessen-Nahe-
Teilplan \X/indenergiefiutzung sowie innethalb det I(onzenffationszone zut Windenetgienutzung det
Flächennutzungsplan-Anderung Nr. 34 der Stadt Mainz.

Die Einwände bzgl. der Abstände wurden bereits im Rahmen des Bauleitverfahrens vorgetragen. Die
Gebäude,,Chausseehaus 1" und,,Hinter dem Chausseehaus" sind planungsrechtlich als Außenbe-
rrrrch zu beurteilen. Gemäß dem interministeriellen Rundschreiben des Landes Rheinland-Pfalz

,,Hinweise fiir die Beutteilung der Zulässigkeit der Errichtung von \X/indenregieanlagen in Rheinland-
Pfa.Iz" rstnt.Einzelhäusern und Splittersiedlungen im Außenbeteich ein Abstand von 400m Q006)
bzw. 500m (erneutes Rundschteib en 201,3) herzustellen. Das neue ZieI ,,1.63h der dritten Teilfort-
schreibung des LEP IV Q01,6) beinhaltet den Mindestabstand von 1000m bzw. 1100m (bei einer Ge-
samthöhe der Änlage von über 200m) za reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten sowie
zwDorf-, Misch- und I(erngebieten und bezieht sich nicht auf Außenbereichsvorhaben. Die Einhal-
tung dieser Mindestabstände dient der Vermeidung von Nutzungskonflikten. Die von der Anttagstel-
lerin nachgewiesenen Abstände entsptechen diesen Regelungen. Der konkrete Nachweis bzgl. der
Schallbelastung ist im - dem.Bauleitplanverfahren nachgeordneten - immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahten auf Grundlage det TA-Lätm zu fühten (vgl. Schallimmissionsgutachten).

Dass sich das Landschaftsbild duch die Errichtung von Windenetgieanlagen grundsätzlich verändern
wird und somit auch die Erholungseignung beeinflusst wird, wurde im Umweltbericht zut FNP-
Anderung besihdeben. Gerade um diese Auswirkungen räumlich zu begrenzen und eine Zersiede-
lung der Landschaft zu minimieren, soll die I(onzentration der Anlagen in der ausgewiesenen Vor-
rangfläche erfolgen. Im Umweltbericht wird zudem festgehalten, dass es sich um einen Landschafts-
raum mit mittlerer Landschaftsqualität handelt, bei dem bereits optische Vorbelastungen durch die
vorhandenen Windenergieanlagen und dem Wirtschaftspark Süd bestehen. Bei den Visualisierungen
im Rahmen des Umweltbedchts fiir die FNP-Anderung Nr. 34 ist zu berücksichtigen, dasb es sich
hierbei um Visualisierungen flir beispielhafte Anlagenkonfigurationen handelt und nicht um Abbil-
dung des IST-Zustandes bei der lJmsetzung der von der juwi AG beantragten Windenergieanlage.
Hierbei ist anzumerken, dass bei det Visualisierung auch vier Standote nördlich/notdöstlich der von
det SGD Süd genehmigten I(onzentationsflächen datgestellt wurden; die nicht umgesetzt werden
können, da dieser Teilbeteich von det Genehmigung ausgenornmen wurde.

Deshalb kommt der Planungsentwutf bezüglich des Chausseehauses zu folgender Betrachtung:
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"Der Visualisietungsstandort östlich des Chausseehauses Iiegt in einet Entfemung von ca. 940 m zur
nächstgelegenen \X/EA. Wie die Landschaftsbildvisualisierung zeigt, sind 14 Anlagen deutlich im
Mast- und Rotorbereich sichtbar. [.] Auf Grund der großen Wahmehmung der Anlagen und einer
Erweiterung in die freie Landschaft sind die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vom Visuali-
sierungsstandort Marienborn Chausseehaus ttotz derVorbelastung als etheblich zu klassiftzieren."

Anzumerken ist ferner, dass das ausgewiesene Gebiet der letzte Naherholungsraum füt Marienborn,
det fußläufig ereichbar ist und auch genutzt wird, darstellt.

S tellunsnahme det Antass telletin:
Die geplante WEA bef ndet sirh innerhalb der KonTentrationsfläche "IWindenergie" des wirksanen FNP der Stadt

Mainq, Als siedlungsnahes Naherholungsgebiet beryichnet man i.d.k sohhe, die maxinal500 m uon einerWohnbau-

fläche enfernt liegen. Die Konqgntrationsfläche befindet sich allerdings ca. /000 m aon derlVohnbaaflache des Stadtteil

Marienborn entfernt und gehört damit nicht nehr qum siedlungsnahen Naherholungsgebiet. Des lWeiteren handelt sich

hier um eine ausgeröamte Agrarlandvhaft mit untergeordneter Bedeutangfiir die Erholung. Auf Grund des temporä-

ren Charakters des Aafenthahes, des übenuiegenden Fortbewegens innerhalb derFlächen sowie des geringen Erlebnis-

wertes derFläche können die Beeiruträchtigungen durch Schattenwurf und Schallinmissionen auf die Erholungsfunktion

als nicht erheblich bewertet werden (siehe auch Kapltel4./ des FachbeitragNatarschutqnit integrieüen UW-
Bericht).

Von der damals im Planungsentwurf enlhaltenen Vorangqone wurde ein erheblicher Teil - im Norden - (also nr)chst-

gelegen qum Chausseehaus) - nicht genehmigt. Die Fläche wurde kleiner und der Abstand Chazsseehaus and Von'ang-

gebiet gri$er.

Zusammenfassende Bewetung det Genehmigungsbehötde:

Die geplante \7EÄ befindet sich in einem ausgewiesenen Vonanggebiet nach Flächennutzungsplan.
Argumente, die sich gegen den Flächennutzungsplan richten, sind nicht vom Regelungsbereich dieses

Genehmigungsverfahtens nach dem BImSchG erfasst.

Za den Schutzgütetn ,,Fläche, Boden, V/asser, Luft, I(lima und Landschaft" ist ergänzend und zu-
sammenfassend auf folgendes hinzuweisen:

Durch das Vorhaben tteten zwzrFlächenreduzierungen ein, die naturgemäß auch gleichermaßen das

Schutzgut Boden betreffen. Der anteilige Bodenvedust durch Vollvetsiegelung im Bereich des Fun-
daments sowie det Ttafostation ist im Vetgleich zu anderen flächenintensiven Bauten aber gering.
Darüber hinaus wetden die anlagebedingten duch Versiegelung und Teilversiegelung eintetenden
Bodenveduste durch entsptechende Vermeidungs- und I(ompensationsmaßnahmen ausgeglichen. Da
fiir die \7EÄ zudem g.-aß $ 35 Äbs. 5 S. 2 Bau-GB eine Rückbauverpflichtung besteht und i. d. R.
davon ausgegangen wird, dass eine STEA nach ca. 20 - 30 Jahren Betriebszeit zarickgebaut wird, ge-
hen langfristig betachtet die Flächen auch nicht dauethaft verloren.

Die Nutzung der tegenerativen Energie \Tindkaft leistet einen Beitrag zur I(ohlendioxid-Mindegung
und damit unmittelbar zum I(limaschutz. Durch Voll- und Teilversiegelung kommt es zwar zu einem
Verlust von Flächen mit l(altlufproduktionsfunktion. Erhebliche Beeintächtigungen auf das I(lein-
klima oder die Durchlüftungssituation der umliegenden Ortschaften sind durch die Realisierung der
\7EA nicht zu erwarten.



Die geplante \X/EA wird funktionsbedingt auf einem vergleichsweise exponierten Standort erichtet.
Aus diesem Sachverhalt und der Dimension der Änlage sowie der Transparenz des Landschaftsrau-
mes ergibt sich eine hohe Sichtbarkeit der Anlage. Zutwettergehenden Bewettung wurde eine Sicht-
barkeitsanalyse erstellt. Jede WEA verändert ohne Zweifel das Landschaftsbild. Die Thematik Land-
schaftsbildbeeinträchtigung und dessen I(ompensation ist im Fachbeittag Naturschutz mit integrier-
tem tlVP-Bericht auf Grundlage der aktuell gältigen LI(ompVO abgeatbeitet wotden. Die Betech-
nung der Ersatzzahlung zur I(ompensation in Höhe von72.824,68 € ist von det roslildigen Fachbe-
hörde geprüft und verbindlich in den Genehmigungsbescheid aufgenommen worden.

Es ist in diesem Zrsammenhang auch darauf abzuheben, dass untet Bezugnahme auf höchstrichtetli-
che Entscheidungen des BVerwG (Beschlüsse vom 15.10.2001 - 48 69 /01und vom 18.03.2003 - 4

B 7 /03), auf die auch in einer recht aktuellen des OVG I(oblenz prteil vom 06.06.2019 - 1 A
1,1,532/18) Bezaggenornmen wird, es einer Landschaftsbildverunstaltung bedatf, um ein Vorhaben
als unzulässig zu werten. Dies ist objektiv beüachtet vodiegend dutch die WEA, die hiet zur Ent-
scheidung ansteht, nicht gegeben, denn eine Verunstaltung im Sinne des $ 35 Äbs. 3 Nr. 5 BauGB (=
Vorliegen einer Beeinträchtigung öffentlicher Belange) ist nur dann zu sehen, wenn die \üEA in äs-

thetischer Hinsicht grob unangemessen ist und von einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrach-
ter als belastend empfunden wird. Maßgeblich ist hietbei die Schutzwürdigkeit det Landschaft im
konkreten Fall, insbesondere ob es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders
schutzwifudige Umgebung handelt. Dies ist aber angesichts der vorhandenen Vorbelastung im enge-
ren und weiteren Umfeld der \X/EA und untet Berücksichtigung, dass der Standort nicht innerhalb
eines als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenen Bereiches liegt, nicht der Fall.
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d) kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Unter I(ultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher
Bedeutung, architektonisch wettvolle Bauten odet atchäologische Schätze darstellen.

Denkmalschutz

Einwenduns:
Der öffentliche Belang des Denkmalschutzes wurde in vodiegendem Fali nicht berücksichtigt. Das
historische Änwesen ,,Chausseehaus" steht untet Denkmalschutz. Der Belang Beeinträchtigung des
Denkmalschutzes ist ein eigenständiger bodenrechtlichet Belang, der neben den nach $ 29 Abs. 2

BauGB zu beachtenden landesrechtlichen Vorschriften zum Schutz von Denkmalen eigenständige
Bedeutung hat. Im Außenbeteich ist insbesondere der Umgebungsschutz von I(ulturdenkmalen von
Bedeutung.

Stellungnahme det Anttags telledn:
Die Denknalwürdigkeit wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Aufgtwnd derEnfernung des Chaasseehauses

aun cd. /,3 kn qargeplanten WEA können Beeintröchtigungen hinsichtlich denkmatpflegerischeiBelange ausgevhlos-

sen werden. Dieser Belang wurde ebenso bereits hinreichend in der FNP-Planung der Stadt Mainqbetrachtet.

Hier ein Ausqug aus der Begründung 7ur Flächennutqangsplancinderung Nr.34 der Stadt Main4
"Mit dem uorgenannten Mindestabstandsfläthen qu Siedlungsgebieten wird auferdem sichergestellt, dass den Belangen

des Denkmalschut7,es, insbesondere des UngebungxchatTgs, Rechnunggetragen wird. Innerhalb des Planangsgebietes

sind keine Bau- und Bodendenkmälel uorhanden, jedoch wurde innerhalb des Planungsuet'ahrens ein nöglicher Umge

bungsschatqdes Kulturdenknals "Chausseehaus, MainTMarienborn" thenatisiert. Das Kulturdenknal befindet sich

in ca. 1000 m Enfernung qur nördlichen CebießgrenTg der geplanten KonTgntrationsfläche 7ur lYindenergienutqung.

Von Seiten der Denknalfachbehörde wird bestätigt, dax die Eigenvhaft auch als kalturlandschaftsprägender Solitör-



51

bau in den uergangenen Jahrryhnnn uiefach und uon mehreren Seiten aerstellt bry, benitigt worden ist. L^ediglich ein

begren{es Segnent (fast)freier agrarivh genutTler Kulturlandschaft würde nach Südcn hin den ursprünglichen Ein-
druck bewahren.[...J

Da die l[/indkraft derryit die ffi{enteste und wixschaftlichste Anwendung der regeneratiuen Energien ist, wird unter

Beräcksichtigung der uorgenannten Gesetrysnouellierung dem ffintlichen Belang des Küinaschutqgs Vorang aor dem

Belang des Denknalschutqes eingeräamt, qumal denkmalreleuante Beeinträchtigungen des Kalturdenkmals "Chaussee-

haus, MainTMaienborn" wenn überhaupt ntlr uflweselttlich wahrnehmbar sind'!

e zwischen den Gütern

Die nach $ 1a der 9. BImSchV zu betrachtenden Schutzgütet beeinflussen sich gegenseitig in unter-
schiedlichem Maß. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechselwirkun-
gen aus Vedagerungseffekten und komplexen \ü/irkungszusafnmenhängen unter den Schutzgütern zu
beftachten. Wechselwirkungen können vor allem zwischen den abiotischen Faktoten Boden, Wasser

und I(lima bestehen, die die Grundlage für die Ausbildung des Schutzgutes Landschaft bilden und
dem Menschen, det dutch sein Handeln die Landschaft erheblich prägt und gestaltet. Letztendlich
sind Wechselwirkungen über die jeweiligen Wirkungspfade nicht auszuschließen, aber auch nicht ab-
schließend qualifizierbar.Da festgestellt werden kann, dass kein Schutzgut für sich genommen etheb-
lich nachteilig beeinträchtigt wird, kann daraus abgeleitet werden, dass auch schutzgutübergreifende
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können.

Zusammenfassende Bewertung det Genehmigungsbehötde:

Durch sind keine erheblichen z1J

Zus ammenfassende Bewertung det Genehmigungsbehörde:

Die beantragte \X/indenergieanlage liegt innerhalb der in der Flächennutzungsplanänderung Nr. 34

ausgewiesenen I(onzentrationsfläche zar 'V7indenergieriutzung. Im Rahmen der trrstellung der Flä-
chennutzplanänderung wurde auch dem Belang des Denkmalschutzes Rechnung getragen. Erhebliche
r-rrshlsilige Auswirkungen sind durch das Vorhaben auf das Schutzgut ,,kulturelles Erbe und sonstige

Sachgüter" nicht zu efwaltefl.

Einwendungen

Umwelwetträglichkeitspfifung (UVP)

Einwendung:
il;"il""Tdage überschneidet sich mit ihren Wirkradien auf verschiedene Umweltgüter mit sie-

ben weiteren Anlagen. Von der E141 ist bekannt, dass diese ohne U\? genehmigt *J". Von den
weiteren, nieddgeren Änlagen wird vermutet, dass diese ebenfalls ohne u\fp fsv/illigt wurden.
Die gleichatigen Anlagen sind funktional aufeinander bezogen durch die gemeinsame Vorrangzone.
Das I(umulations-I(riterium der "Verbundenheit" wird derzeit wegen Rechtsunklarheiten nicht an-
gewandt.
bi" g"pt"nte Anlage wat also ein "hinzuttetendes Vorhaben" nach IJVPG, $12, bei dem die kumulie-
renden Vorhaben nicht tlVP-gepdft wutden. Dahet fillt die Last der gemeinsamen UVP für alle
kumulierenden Vorhaben auf die Antragstellerin. Diese fehlte, sowohl frir die F;rnzelanlage, als auch
für die kumulierenden Änlagen.
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Dem lfVP-Bericht fehlt grundsätzlrch eine I(umulationsprüfung. Die Anftagstellerin beauftagt ein

hinzuffetendes Verfahren, für das durch ihn eine gemeinsame UVP vozulegen ist.

Stellunpnahme det Anttass telledn:
Genäf [/0 UWG liegen keine kunulierenden Vorhaben uor. Diese liegen nach Absatq4 uory

wenn mehrere Vorhaben derselben Art aon einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeJilhrt werden und in einem

engen Zwsanmenhang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt uor, wenn

. sich der Einwirkungsbereich dtr Vorhaben überschneidet uatl

. die Vorhabenfunktional und wixschaftlich aufeinander beTogeu sind.

Technische und sonstige Anlagen nüssen <asätdic.h mit gemeinsamen betieblichen oder baalichen Einrichtungen uer

bunden sein.

Be{;glich der Anmerkung ,gemeinsanen UW" auch fir die Bestandsanlagen, uerweisen wir aaf den Beschluss des

VG Mainquon 23.02.20/ I Seile S if O L /470// 7.MZ).

Eine gemeinsame Betrachtungeülgt hinsichtlich derThenatiken Schall, Schatten und.I-.andschaft:bild. Des l{/eiteren

befndet sich die geplante WaEA in einer Vorangfläche b4w. in einer Konryntrationsfläche "I{/indenergie" des wirk-

samen Flächennutqungrplanes der Stadt Mainq, Damit wird dem Prin{p derBündelungfuchnunggetragen.

Zusammenfassende Bewetung der Genehmigungsbehötde:

Ob vodiegend eine l(umulation det beantragten \lirEA mit Bestandsanlagen gegeben ist, kann dahin-

stehen, da - wie oben ausgeführt - eine freiwillige (vollumfingliche) tfVP nach $ 7 Abs. 3 UVPG
beantragt und durchgefüh-tt worden ist. Im Rahmen der UVP, wie auch in dem diesem zugrunde lie-
genden IJVP-Beticht, wurden diese Änlagen - soweit erfordetlich - berücksichtigt.

Gesamtergebnis (GenehmigungsfZihigkeit)
Die Genehmigung ist zu erteilelr, wenn bei anttagsgemäßer Erichtung und bei antragsgemäßem Be-

trieb detÄnlage und bei Einhaltung der Nebenbestimmungen dieses Bescheides die Genehmigungs-
votdussetzungen des $ 6 BImSchG vorliegen.

Die Grundpflichten des $ 5 BImSchG sowie die besonderen Pflichten der auf Grund von $ 7 BIm-
SchG etlassenen Rechtsvetotdnungen werden erfüllt.

Auch die übrigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Belange stehen dem nicht entgegeri.

Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz sind genehmigungsbedütftige Anlagen so zu enichter, zrL

betreiben und stillzulegen, dass zur Gewähdeistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insge-

samt schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und ethebliche
Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können, Vor-
sorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erheb-
liche Belästigungen getroffen wird, insbesondete dutch die dem Stand der Technik entsprechende
Maßnahmen, Abfille vermieden, nicht zu vetmeidende Abfille verwertet und nicht zu verwettende
Abfille ohne Beeinträchtigung des Wohls der Ällgemeinheit beseitigt wetden, und Energie sparsam

und effizient verwendet urird (Grundpflichten des $ 5 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BImSchG).
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Die Behörden und Amter, deren Aufgabenbereich dutch das Vorhaben benihrt wird, wutden gehört.
Die Prüfung des Antrages hat ergeben, dass die Genehmigungsvotaussetzungen des $ 6 BImSchG
erfiillt sind, wenn die Anlage in Übeteinstimmung mit den eingereichten Untetlagen und uriter Beach-

tung der im Bescheid enthaltenen Nebenbestimmungen betrieben wird. Die Äntragstelledn hat daher
einen Rechtsansptuch auf Erteilung der Genehmigung.

Begtündung
zuIl.

Die Anordnung der sofotigen Vollziehung wird auf $ 80 Abs. 2 Satz 1Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) gestützt.

Auf Antrag der Firma juwi AG urird die erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung für sofort
vollziehbar erklärt.

Nach $ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO kann die sofotige Vollziehung eines Verwaltungsaktes ange-
ordnet werden, wenn dies im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Intetesse eines Beteilig-
ten liegt. Zuständig ftit die Anordnung der sofortigen Vollziehung einer Genehmigung ist gemäß $ 80

Äbs. 2 Satz 7 Nr. 4 VwGO die Behörde, die die Genehmigung erlassen hat. Damit richtet sich die
Zuständigkeit für die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach der Zuständigkeit zum Erlass des

zugrundeliegen{en Verwaltungsaktes, in diesem Fall die Untere Immissionsschutzbehörde der Stadt
Masnz.

Nach $ B0 Abs. 1 VwGO ist grundsätzlich jedem Beteiligten, insbesondere det bettoffenen Nachbar-
schaft im immissionsschutzrechdichen Genehmigungsverfahren der verfassungsmäßig garanierte,
umfassende und effektive gerichtliche Schutz gegen eine Verwaltungsentscheidung zuzubilligen
(R.echtsschuagannie). Ein Rechtsbehelf gegen eine erteilte Genehmigung hat dahet gtundsätzlich
aufschiebende'V7irkung, solange bis über den Rechtsbehelf unanfechtbar gedchtlich entschieden
wurde. Der Rechtsschutz soll den Genehmigungsinhabet davot schützen, die Genehmigung ohne
vorhedge Rechtsko{rtrolle möglicherweise zu seinem Nachteil voreilig umzusetzen. Er soll einen po-
tentiellen I{äget davor bewahren, dass ohne vorherige Rechtskonttolle vollendete Tatsachen oder gar
irrepatable Zustände geschaffen werden oder gar Schäden entstehen.

Das besondere lntetesse des Genehmigungsinhabers kann es ausnahmsweise jedoch dennoch recht-
fertigen, den allgemeinen Rechtsschutzanspruch Drittet einstweilen zurückzustellen, wefln das ge-
nehmigte Vorhaben unaufschiebbar oder dringlich ist, es rechtzeitig ermöglicht werden soll, und das

Vollzugsinteresse des Genehmigungsinhabets deutlich gewichtiger erscheint als das konktete Rechts-
schutzinteresse potentieller I(läger

Seitens det Antqgstellerin (Genehmigungsinhaberin) witd die Anordnung det sofotigen Vollziehung
mit dem besonderen öffentlichen und privaten Vollzugsinteresse begründet.

Besondetes öffentliches Intetesse

Es besteht an der Anordnung der sofortigen Vollziehung ein besonderes öffentliches Interesse.

Ein begründetes öffentliches fnteresse liegt vor, wenn dem Vollzug der Verfügung gegenüber dem
Intetesse Einzelnet, einstweilen auf Gtund eines eingelegten Nfiderspruchs odet einer l(lage von den
Vollzugsfolgen verschorit zu bleiben, nach Abwägung sämtlicher rechtlicher und sachlicher Gesichts-
punkte Vorrang einzuräumen ist.
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Mit der Einführung des Gesetzes frit den Vorang Etneuerbater Energien (EEG) fötdert det Gesetz-
gebet den Ausbau erneuerbarer Energien. Nach $ 1 Abs. 1 EEG 2017 sind, insbesondere im Interes-
se des I(lima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Enetgieversorgung zu ermögli-
chen, die volkswirtschaftlichen I(osten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfris-
tiger externer Effekte zu verringern, fossile Energietessourcen zu schonen und die Weiterentwicklung
von Technologien zurF;lzeugang von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern.

Um den Zweck des $ 1 Abs. 1 HEG 201,7 za etteichen ist der Änteil erneuerbarer Energien bis zum

Jahr 2050 auf 80 o/o zu erhöhen und diese Strommengen in das Elektrizitätsversorgtrngssystem zu
integderen ($ 1 Abs. ?EEG 2017).

Die Errichtung und.der Betrieb einer \X/indenergieanlage dient im besonderen Maße der Einsparung
von CO, und liegt im Intetesse des I(lima- und Umweltschutzes. Der in $ 1 Abs. 1 EEG 2017 formu-
Itette Zweck wird dadurch zielgerichtet erfüllt und liegt somit im öffentlichen Interesse.

Hiermit wird dem öffentlichen Interesse am I(limaschutz durch erneuerbare Energien ein erhebliches
Gewicht vediehen. Angesichts der ausdrücklichen Äussagen im EEG 2077 erg1bt sich ein besonderes
öffentliches Interesse der Ällgemeinheit an dem zügigen Ausbau etneuetbarer Energien, insbesondere
der Windenergie.

An der beanttagten Änordnung der sofotigen Vollziehung der Genehmigung besteht darübet hinaus
ein besonderes öffentliches Intetesse, da die in Rheinland-Pfalz bis zumJahr 2030 benötigte Stom-
menge vollständig aus regenerativen Enetgien gewonnen werden soll - davon mehr als zwei Dtittel
aus Windkraft. Die Anzahfder derzeit gut 1.800 Windktaftanlagen in Rheinland-Pfalz muss sich bis
dahin ungeFihr um 50 o/o erhöhen Ein zügiger Ausbauist daher notrwendig.

Das Vorhaben von juwi $.G ist als ein Baustein zu diesem Ztel zwbetrachten.

Seit2072 ist der FNP 434 rechtskräftig und weist ausdri.icklich ein Gebiet zur Errichtung von \7ind-
energieanlagen aus. Bislang wurde nur eine \X/indenergieanlage auf von der Stadt Matnz ausgewiese.
nen Vorrangflächen für Windenergieanlagen errichtet und zwar imJahr 2079.8s besteht ein öffentli-
ches Interesse daran, dass das Voranggebiet FNP AZ+ zugrgzum Bauvon Windenergieanlagen ge-
nutzt wird.

Überwiegendes pdvates Intetesse

An der beanftagten Anotdnung der sofortigen Vollziehung der Genehmigung besteht zudem ein
überwiegendes pdvates Interesse der Änmagstellerin.

Sie beabsichtigt, unmittelbar nach Erteilung det Genehmigung von den darin eingeräumten Rechts-
positionen Gebrauch zu machen und im Umfang des gestatteten Beftiebs die geplanten Investitionen
umzusetzen. Det aktuelle Bauablauf ist darauf abgestimmt, eine Inbetdebnahme der WEA bis zum
Ende des Jahres 2021 vornnehmen. Die Anordnung der sofottigen Vollziehung soll sicherstellen,
dass etwaige Widerspniche Dritter gegen die Genehmigung keine Suspensivwirkung entfalten, damit
der Beginn der Errichtung der Anlagen nicht vethindett odet verzögert wird.

An det sofottigen Ausnutzung der Genehmigung hat die Anttagstellerin ein erhebliches wirtschaftli-
ches Interesse. Es ist anerkannt, dass wirtschaftliche Gründe das subjektive Vollzügsinteresse recht-
fetigen können.

Da Windkraftanlagen grundsätzlich nicht zuf Yotat, sondern auf Bestellung gefertigt werden,
wodurch auch konktete verbindliche Bauzeitpläte zu beachten sind, gibt es keinerr Spielraum, kurz-
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fiistige Verschiebungen einzurichten. I(ommt es hietbei zuYeuögerungefl, z.B. durch \X/idersprüche

mit aufschiebender Wirkung, kann die Vollziehung der Genehmigung nicht mehr gewährleistet wer-
den. Hierdurch drohen sowohl gegenüber dem Anlagenhersteller empfindliche Vertragsstrafen als

auch eine drastische Erhöhung der Baukosten durch die Verzögerung der Baumaßnahmen, wodutch
immense wirtschaftliche Schäden für den Bauherrn zu befrirchten sind.

Die wirtschaftlichen Äuswirkungen einet Verzögerung können den \ü/ert der durch die Genehmigung
eingeräumten Rechte insgesanit in Frage stellen.

Das private Interesse an der sofortigen Vollziehbatkeit folgt insbesondere aus dem Regime det wett-
bewerblichen Ermittlung det Vetgütung nach dem EEG 2017.

Seitens der Anttagstellerin (Genehmigungsinhabedn) wird das besondere private Vollzugsinteresse
damit begründet, dass für die Erdchtung und den Betdeb der \Tindenetgieanlage in det Planungs-
und Genehmigungsphase erhebliche Investitionen getätigt wurden. Eine Vezögerung det Umsetzung
des Vorhabens würde die Wirtschaftlichkeit des Projektes in erheblichem Maße beeintächtigen und
diese Investitionen gefihrden.

Im Rahmen det Zuschlagsvergabei sind stringente Fristen hinsichtlich des Zeitpunktes der Inbetdeb-
nahme der Windenergieanlage gekoppelt. Die Nichteinhaltung dieser Fristen bewirkt eine deutliche
wirtschaftliche Verschlechterung des Projektes (R.eduzierung des Vergütungszeitraumes odet Zablwtg
von Vertragssttafen).

rüZenn darüber hinaus die Bauausführung untetbtochen wird, kommt eb nicht nul zu erheblichen
Mehrkosten aufgrund doppelter Baustelleneindchtung, sondern mit hoher'V7ahrscheinlichkeit auch
zu einemAbzug des Bauunternehmens samt Maschinen und Mitarbeitem. Ein erneutes Erscheinen
auf det Baustelle sowie die Fortflihrung det Baurealisierung kann sich eventuell \ü/ochen oder Monate
hinauszögern, wodurch eine fris tgerechte Inb etriebnahme unmöglich wird.

Dies erscheint nachvollziehbar und plausibel.

Demgegenübet steht das Aufschubintetesse det potentiell klagenden Dritten, die sich gegen das Vor-
haben weriden und ein Interesse an der aufschiebenden \Tirkung ihrer Rechtsbehelfe bis zru be-
standskräftigen gerichtlichen Entscheidung geltend machen.

An der aufschiebenden Wirkung der Rechtsbehelfe kann aber nur dann ein berechtigtes Interesse
bestehen, wenn die Rechtsbehelfe auch eine hinreichende Aussicht auf Erfolg haben können. Bei der
hiet gegebenen Anfechtung der Genehmigung durch Ddtte können clie Rechtsbehelfe nur dann Et-
folg haben, wenn die Genehmigung -ungeachtet ihrer Rechtmäßigkeit in objektiver Hinsicht- unter
Vedetzung drittschützender Rechtsnormen erteilt worden wäre (vgl. BVerwG, U. v. 06.10.1989 - 4 C
14.87 -, NJ!71990, 1192).

Bei der hier gebotenen summarischen Prüfung der Etfolgsaussichten der Nachbarklagen wird iedoch
klat erkennbar, dass die erteilte Genehmigung Dritte in ihren Nachbarrechten nicht verletzt (SS 42
Abs.2, 113 Abs. 1. Satz I VwGO).

Die Etfolgsaussichten einer nachbarrechtlichen Anfechtung der Genehmigung sind offensichtlich
sehr gering.

Erwartungsgemäß muss die Q)ritt)Änfechtung det Genehmigung deshalb erfolglos bleiben, weil
dutch die genehmigten Windenergieanlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen, sonstige Gefah-
ren, erhebliche Nachteilen oder erhebliche Belästigungen i. S. v. $ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG hervorge-
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rufen werden und das Vorhaben den sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die (auch) dem

Drittschutz zu dienen bestimmt sind, entspricht.

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, sonstigen Gefahten, erheblichen Nachteilen odet er-

heblichen Belästigungen i. S. v. $ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG:

Lärmschutz
Im Bereich des Lärmschutzes wutde das:Vorhaben uriter Zugrundelegung der R.egelungen det Tech'
nischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm -TALärm- vom 26.08.1998 (GMBI. S. 503) gepdft und
nach dem in Rheinland-Pfalz am23.07.2018 eingefiihrten sog. Interimsvetfahren durchgefüht. Zum
geplanten Vothaben wude eine Schallimmissionsptognose vom Schalltechnischen Ingenieubüto
MeteoServ vom 09.05.2018 und ein Nachtag vom 22.01.2020 voigelegt.
Die Immissionsprognose ergab, dass die gesetzlichen Anfotderungen für den Notmbetreib Tag und
Nacht erfült werden. Im Übrigen witd auf die o.g. Ausführungen unter Ziffer 4.2. vetwiesen. Somit
sind die vorgeschriebenen Lärmimmissionsrichtwerte eingehalten.

Ootische Effekte

-

Zum periodischen Schattenwurf wutde eine Schattenwutfptognose von der juwi AG vom 12.06.201,8

(Schattenwurfgutachten Mainz-Hechtsheim II) votgelegt.
Die Schattenwurfptognose kommt zu dem Ergebnis, dass durch technische Maßnahmen in Form
einer automatischen Abschaltung sichetgestellt werdert kann, dass in Zetten des astronomisch mögli-
chen Schattenwurfs bei entsprechenden Lichtverhältnissen die Anlage atigeschaltet wird (siehe Aufla-
geZtffer 4.6 des Bescheids). Die Schattenwurfptognose ist Bestandteil des Genehmigungsbescheids.
Somit ist der Schutz .r.or Überschreitung der gesetzlichen Schattenwurfzeiten gewähdeistet.

Blinkeffekt
Störenden Lichtblitzen werden durch die Verwendung mittelreflektierender Fatben vorgebeugt.
Hierdurch werden die Intensität möglicher Lichtreflexe und verutsachte Belästigungen pisco-Effekt)
minimiet.

Infraschall
Da die Untersuchungen zu Infraschall zeigten, dass d.ie Wahrnehmungsschwelle von Inftaschall deut-
Iich unterschritten ist, sind keine \Tirkungen arrfgrund von Infraschall zn etvattefi.

SonstiEe Gefahren
Gefahren durch möglichen Eisabwurf wird durch vetschiedene technische Eintichtungen an det ge-

planten Windenergiiantageverhindert. Gefihrdung dutch Eisabwurf ist daher weitestgehend auszu-

schließen.

S ons tiEe ö ffentlich-rechtliche Vors chriften (B aurecht. D enkmals chutz) :

Schließlich muss die Änfechtung der Genehmigung auch deshalb edolglos bleiben, weil die Wind-
energieanlagen auch den baurechtlichen und denkmalschutztechtlichen Vorschdften, die dem Nach-
banchutz zu dienen bestimmt sind, entsprechen.

Bautecht
Es liegen keine Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass die erteilte Genehmigung durch bauord-
nungsrech'liche Normen geschützte Nachbarrechte verletzten ($$ 42 Abs. 2,1.73 Abs. 1 Satz 1.

VwGO). Hierzuwird auf die obigen Ausfiihrungen verwiesen.

Nach alledem wird in Nachbattechte damit erkennbar nicht eingegriffen.
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Natur- und Artenschutz
Soweit potenziell auch die I(lage einer nach $ 3 UmwRG anerkannten Vereinigung in Betracht käme,

sind auf Grundlage der vorgelegten Gutachten sowie des UVP-Berichts keine Vetstöße bzw. Rechts-

verletzungen ersichdich bzw. können übet die gesetzlichen Maße hinausgehende Beeinträchtigungen

von Natur und Landschaft ausgeschlossen wetden.

Dem Äufschubinteresse der potentiellen \Tidetspruchsfühtet/I{1äget kann so im.Ergebnis im kon-
kreten Fall nur ein sehr geringes Gewicht beigemessen werden, mit det Folge, dass sich das gteifbare
Vollzugsinteresse der Antragstellerin an det zügigen Umsetzung ihres genehmigten Vothabens nach

Abwägung der beiderseitigen Interessen demgegenüber eindeutig durchsetzt. Das Aufschubinteresse
der potentiellen I(läger muss im F,rnzelfall' zurückstehen'

Nehrbaß

Anlagen:
Antragsunterlagen.mit allen eingeteichten und nachgereichten Unterlagen

Re chtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanqtgabe Widenpruch ethoben wer
den. Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Masnz schriftlich odet zut Niedetschrift einzule-

gen.
Nachtbdefkästen befinden sich am Stadthaus Große Bleiche, Gtoße Bleiche 46/Löwenhofstraße 1,

55116 Matnz und am Stadthaus - Lauteren-Flügel, I(aiserstraße 3-5, 55116Ma;in2. ZarYermeidung
zeitlicher Vezögerungenwird empfohlön, den Verwaltungsakt, gegenden Widerspnrch ethoben
wird, unter Angabe des Aktenzeichens zu benennen.
Die Schriftform kann durch E-Mail mit qualifrzierter elektronischer Signaturl ercetztwetden. Die
E-Mail ist an die Adresse stv-mainz(d,poststelle.rlp.de zu senden.

tvgl. A.tik"l 3 Nr. 12 der Verotdnung (E'U) Nr.970/2014 des Ewopäischen Padaments und des Rates vom 23. Jril
20t4 iber elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur
Aufhebung der Richtlinie 1999 /93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73).


